
Radverkehrskonzeption Sachsen 2019

Sachsen. Mobil. Aufs Rad.



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des 
von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.
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Immer mehr Menschen fahren Rad. Unter dem Motto »Sachsen. Mobil. Aufs Rad.« wollen wir noch 
mehr Menschen fürs Radfahren begeistern.

Radverkehr ist inzwischen integraler Bestandteil jeder Verkehrsplanung. Dabei geht es darum, 
Mobilität ganzheitlich zu denken: Radverkehr als Beitrag zu einer nachhaltigen Verkehrs- und 
Stadtentwicklung und Teil einer multimodalen Mobilität. 

Ein gesellschaftlicher Wertewandel hin zu einer Verbesserung des Radverkehrsklimas mit einer 
gegenseitigen Akzeptanz aller Verkehrsteilnehmer und somit einer Stärkung des nichtmotorisier-
ten Verkehrs ist notwendig, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen. Dazu 
müssen die Bedingungen für Radverkehr bei der Gestaltung des öffentlichen Raums verbessert 
werden. 

Eine gute und sichere Radverkehrsinfrastruktur ist daher unabdingbar. Deshalb hat der Ausbau 
von durchgängigen Radverkehrsverbindungen hohe Priorität. 

Radschnellwege ermöglichen als besonders leistungsfähig und hochwertig ausgebaute Verbin-
dungen ein sicheres, komfortables und zügiges Fahren. Sie werden daher dort gebaut, wo ein be-
sonders hohes Potenzial für Alltagsradler besteht, um den Radverkehrsanteil weiter zu erhöhen.

Der Radtourismus erlebt seit Jahren deutliche Zuwachsraten. Sachsen bietet unter anderem mit 
dem Elberadweg, dem Spreeradweg und dem Oder-Neiße-Radweg bereits Magnete für Fahr rad-
touristen. Der Radtourismus soll daher weiter gestärkt werden. Dazu soll das Landesradwegenetz 
»SachsenNetz Rad« zur Premiummarke ausgebaut werden. 

Digitalisierung und Elektromobilität im Radverkehr, Fahrradverleihsysteme und Lastenräder bieten 
Chancen die Attraktivität des Radverkehrs als zukunftsweisende Mobilitätsform weiter zu er höhen. 
Dabei gilt es auch, den Herausforderungen aus einem veränderten Mobilitätsverhalten auf die 
Planung und Gestaltung der Verkehrsanlagen und die Verkehrssicherheit gerecht zu werden.

Die Radverkehrskonzeption 2019 setzt den Rahmen für die weitere strategische Ausrichtung der 
Radverkehrsaktivitäten im Freistaat Sachsen. Sie enthält Ziele, Leitsätze und Lösungen für die 
Entwicklung einer nachhaltigen Mobilität.

Der Radverkehr ist eine Aufgabe vieler Akteure. Gemeinsam möchten wir diese umweltfreundli che 
Mobilitätsform in Sachsen weiter vorantreiben und so zu einem fahrradfreundlichen Klima bei-
 tragen.

Ihr

Martin Dulig
Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Vorwort

Martin Dulig
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In Sachsen soll sich die künftige Entwicklung des Radverkehrs an folgenden Leitsätzen orien tieren:

Radverkehr in Sachsen – wichtiger Bestandteil einer  
multimodalen Mobilität 

Der Radverkehr ist integraler Bestandteil einer multimodalen, vernetzten und effizienten Mobi-
lität unserer Gesellschaft. Sein Anteil bei der Nutzung von Verkehrsmitteln ist weiter zu stei gern. 

Radverkehr bietet vielfältige Vorteile. Das Fahr rad ist von nahezu allen Menschen jederzeit nutz-
bar. Es ermöglicht eine gesunde und im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln kostengünstige 
Mobilität. Es ermöglicht den Zugang zu öffentlichem Verkehr und zu Mobilität auch im ländlichen 
Raum. 

Der Radverkehr ist als fester Bestandteil aller Entwicklungen von Verkehrsangeboten auf Landes-, 
regionaler sowie kommunaler Ebene zu berücksichtigen und in die Stadtentwicklung einzube-
ziehen. 

Durch stärkere Vernetzung der Mobilitätsangebote und -informationen auch unter Nutzung 
der Möglichkeiten der Digitalisierung wird multimodales Mobilitätsverhalten gefördert. 

Offensiv Radwegeinfrastruktur bereitstellen

Die Potentiale des Radverkehrs werden genutzt und die gleichberechtigte Nutzung von Straßen 
und Wegen durch den Radverkehr ge währleistet.

Dazu sind die Bedingungen des Radverkehrs bei der Gestaltung des öffentlichen Raums zu ver-
bessern. 

Schrittweise sind Lücken im bestehenden Netz zu schließen und durchgängige Radverkehrsver-
bindungen zu schaffen. Dazu gehören stra ßen begleitende Radwege an Bundes-, Staats- und 
Kreisstraßen, innerörtliche Rad weg führungen, Radschnellverbindungen ge nau so wie touristische 
Radrouten für eine fahrradfreundliche Infrastruktur. 

Radschnellverbindungen sollen als besonders leistungsfähiger Bestandteil von Verbindungen 
des Alltagsradverkehrs entwickelt werden.

Beim Neu- und Ausbau von Bundes- und Staat straßen sollen Radwege mit angelegt werden, 
wenn geeignete Führungen fehlen.

Radverkehrsanlagen sind veränderten Bedürf nissen, beispielsweise durch Lastenräder oder der 
Zunahme von E-Mobilität, anzupassen. Da zu gehört auch, dass die Radwege dem zuneh men den 
Radverkehr gerecht werden sowie in Hauptverkehrsstraßen geeignete Führungsformen rea li siert 
werden. 

Eine angemessene Qualität der Befahrbarkeit von Radverkehrsanlagen ist zu gewährleisten. 

Der Freistaat Sachsen strebt eine weitere Ver besserung der Möglichkeiten an, sich beim Rad-
fahren gut zu orientieren. Dazu zählen Zielführungen zu touristisch interessanten Orten sowie 
touristische Infrastruktur. Flächenhaft ist ein mit Wegweisung für den Radverkehr ver sehenes 
Netz zu planen und umzusetzen. 

Der Freistaat konzeptioniert, finanziert und setzt dazu ein Projekt zur landesweiten Beschilderung 
des Landesradwegenetzes Sachsen Netz Rad um.

Darüber hinaus wird fahrradfreundliche Novel lierung der StVO auch auf Landesebene unter stützt. 

Leitsätze 
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Safety Roads für Radfahrer

Die weitere Erhöhung der Verkehrssicherheit soll Akzeptanz und Attraktivität des Radverkehrs 
unterstützen.

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit und die Reduzierung der Zahl der Getöteten, der Verletz-
ten und der Sachschäden im Straßenverkehr ist ein zentraler Bestandteil der sächsischen Verkehrs-
politik. 

Radverkehrsanlagen und verkehrsorganisatorische Maßnahmen sollen so ausgerichtet sein, dass 
die subjektive Verkehrssicherheit beim Radfahren steigt und zugleich die objektive Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer gegeben ist. 

Ein rücksichtsvolles Miteinander von Radfahrern, Fußgängern und motorisiertem Verkehr soll 
erreicht werden. 

Über den Schulbereich hinaus soll Verkehrs sicherheitsarbeit möglichst viele Menschen er rei-
chen. Die bewährte Zusammenarbeit in Ver kehrssicherheitsnetzwerken der Kommunen ist weiter 
zu entwickeln. 

Die Ergebnisse von Verkehrssicherheitsaudits, die häufig Radverkehrsfragen betreffen, sind kon-
sequent zu beachten. 

SachsenNetz Rad wird Premiumnetz

Sachsen ist Tourismusland. Die beliebtesten Rad wege Deutschlands führen durch Sachsen. 

Das touristische Landesradwegenetz besitzt ein besonders hohes Potential zur Steigerung des 
Radverkehrs und soll daher zum Premium netz ausgebaut werden. 

Durch attraktive Routenführung wird der Erlebnisfaktor gesteigert. Kulturelle Sehenswür dig-
keiten im Freistaat Sachsen können mit dem Fahrrad »erfahren« werden. Deshalb werden die 
Routenverläufe weiter optimiert, Lücken geschlossen und die Wegweisung im Rahmen eines 
sachsenweiten Projektes auf den neuesten Stand gebracht. 

Der Freistaat Sachsen fördert den Ausbau des Netzes als deutschlandweiter Spitzenreiter mit 
90 % der Kosten. 

Die Erhaltung des Netzes wird mit einer landesweiten Zustandserfassung unterstützt. Zu dem 
werden den Kommunen unbürokratisch pauschal Mittel zur Verfügung gestellt.

Digitalisierung des Radverkehrs

Die Digitalisierung wird auch beim Radverkehr im Freistaat Sachsen vorangetrieben. Informa-
tions- und Serviceangebote für den Radverkehr werden weiter entwickelt.

Digitale Radwegedaten verbessern Planung, Ver marktung und Verwaltung der Radwege. Sie un-
terstützen die Routenplanung und -füh rung zur Optimierung der Mobilität. 

Der Freistaat Sachsen leistet Unterstützung durch die Erhebung und Bereitstellung von ak tu-
ellen Radwegedaten, den Aufbau einer Rad wegdatenbank, digitale Informationssysteme und einen 
internetgestützten Radroutenplaner. 

Radfahrer können das Netz samt Zustandsdaten, Höhenprofil und Serviceinformationen visua-
lisieren und Radtouren mit mobilen Geräten planen. 
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Verkehrswende herbeiführen – Fahrradland Sachsen entwickeln

Freizeitradverkehr und Fahrradtourismus sind als bedeutender Wirtschaftsfaktor für Städte und 
Regionen zu stärken. Der Fahrradtourismus und die Zweiradindustrie zählen zu den wach sen-
den Wirtschaftszweigen und bieten z. B. für den ländlichen Raum wirtschaftliche Perspek tiven.

Die Attraktivität des Radfahrens in der Freizeit und besonders des Fahrradtourismus sind auf 
allen Ebenen – Freistaat Sachsen und den kommunalen Gebietskörperschaften – im engen Zu-
sammenwirken aller Akteure weiter zu entwickeln. 

Schwerpunkte sind die Entwicklung touristischer Radverkehrsangebote sowie die Vermark tung 
der Ziele und Routen. 

Nutzern ist der Zugang zu den Serviceangeboten durch entsprechendes Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit zu erleichtern.

Angebote im Fahrradtourismus sind verstärkt auch auf Gäste im nationalen und internatio nalen 
Rahmen auszurichten.

Bike and Ride als Teil des Gesamtsystems entwickeln

Durch eine optimale Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln soll die Attraktivität des Radver-
kehrs weiter gesteigert werden.

Die Nutzung des Fahrrades in Kombination mit dem Öffentlichen Personennahverkehr wird im 
Freistaat Sachsen durch geeignete Maßnahmen unterstützt. Dazu gehören ausreichende und 
sichere Abstellanlagen sowie gesichertes und witterungsgeschütztes Fahrradparken, z. B. durch 
Fahrradstationen. Der Freistaat Sachsen fördert entsprechende Maßnahmen. 

Möglichkeiten der Mitnahme von Fahrrädern in öffentlichen Verkehrsmitteln soll durch landes-
weit abgestimmte Produkte der Aufgabenträger des ÖPNV / SPNV verbessert werden.

Wir bewegen was - Lastenräder on top

Die Erreichung der klimapolitischen Ziele und Verbesserung der Lebensqualität in den Städten 
und Gemeinden wird durch eine veränderte Mobilität unterstützt. Dazu können Lastenräder bei-
tragen. 

Mit freien Lastenradinitiativen wird eine ökologische und platzsparende Alternative zum Auto 
gefördert. 

Der stark zugenommene Wirtschaftsverkehr der Liefer- und Paketdienste auf der letzten Meile 
ist flexibler, umweltfreundlicher und beeinträchtigt weniger den fließenden Verkehr. 

Um den Einsatz von Lastenrädern weiter voranzubringen, fördert der Freistaat Sachsen Lasten-
räder als modernes Verkehrsmittel für den städtischen Raum.
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1.1 Motivation und Aufgaben

In den letzten Jahren ist das Rad verstärkt in 
den Focus einer zukunftsweisenden Mobilitäts-
politik gerückt. Ein Wertewandel spiegelt sich 
in einem geänderten Mobilitätsverhalten wider, 
bei dem der Radverkehr eine zunehmende Rolle 
im Bereich der Nahmobilität und beim Zugang 
zu weiteren Mobilitätsangeboten spielt.

Die Vorteile des Radfahrens,

 ❚ als nachhaltige, umwelt- und klima-
freundliche sowie ressourcenschonenden 
Mobilität,

 ❚ als Beitrag zur Lebensqualität, Stadtbe-
lebung, effektiven Nutzung verfügbarer 
Flächen und effizienter Entwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur in den Kommunen, 

 ❚ als Faktor zur Stärkung des Radtourismus 
und nicht zuletzt

 ❚ als Element der Gesundheitsförderung 
und Erholung

sind gute Voraussetzungen den Radverkehr im 
Sinne einer integrierten Mobilität noch mehr 
zu stärken. Neue Ansätze und Möglichkeiten 
durch Digitalisierung, Vernetzung und E-Mobi-
lität bieten Chancen die Attraktivität des Rad-
verkehrs weiter zu erhöhen.

Die Radverkehrskonzeption ist Grundlage für 
die zukünftige Entwicklung des Alltagsradver-
kehrs und des touristischen Radverkehrs im 
Freistaat Sachsen. Sie definiert übergeordnete 
Ziele sowie Aufgaben und Maßnahmen in ver-
schiedenen Handlungsfeldern. Die konkrete 
Aus  füllung erfolgt im Zuge der vertiefenden 
Fach planung durch die zuständigen Aufgaben-
 träger.

Die Landkreise, Städte und Gemeinden sind 
wichtige Partner des Freistaates Sachsen bei der 
Umsetzung der Konzeption; ebenso der ADFC 
Sachsen sowie alle interessierten Nutzer des 
Rades. Die Radverkehrskonzeption richtet 
sich daher an alle Akteure des Radverkehrs in 
Politik, Verwaltungen und Verbänden.

Seit der letzten Fortschreibung der Radver-
kehrskonzeption im Jahr 2014 wurde bereits 
sehr viel erreicht. Der Radverkehr ist zum akti-
ven Handlungsfeld der Staatsregierung ge-
worden. Die Umsetzung ist bereits gut voran-
gekommen. Beispielhaft sind zu nennen: 

 ❚ Zur weiteren Förderung des Alltagsrad-
verkehrs befinden sich alle Radverkehrs-
maßnahmen an Bundes- und Staatsstraßen 
der höchsten Priorität (Klasse A) der Rad-
verkehrskonzeption 2014 im Umfang von 
rund 540 km in Planung oder im Bau 
bzw. sind bereits realisiert. Dafür wurden 
zwei Sonderprogramme durch den Freistaat 
Sachsen aufgelegt. 69 km der höchsten 
Priorität und weitere rund 45 km wurden 
bereits baulich fertig gestellt und für den 
Verkehr freigegeben. 

 ❚ Vom Jahr 2012 bis 2018 wurden rund 
24,5 Millionen Euro für den Bau von 
Radwegen an Bundesstraßen und rund 
29,5 Millionen Euro an Staatsstraßen 
(Landesmittel) investiert.

 ❚ Bestand und Zustand von rund 6 100 km 
Radwegen an Bundes- und Staatsstraßen 
sowie des SachsenNetz Rad wurden im 
Rahmen von Befahrungen durch den 
Freistaat Sachsen erfasst, eine Radwege-
datenbank als Grundlage für Planung,  
Erhaltung und touristische Vermarktung 
aufgebaut sowie das touristische Rad wege-
netz SachsenNetz Rad laufend aktualisiert.

 ❚ Die vom Freistaat Sachsen finanzierte, 
konzeptionierte und betreute Erstausstat-
tung des SachsenNetz Rad mit aktueller 
Wegweisung befindet sich in der Umset-
zung. In der Pilotregion Leipzig wurde für 
rund 900 Kilometer mit ca. 660 Pfosten 
und ca. 4 050 Wegweisern die Erstbeschil -
derung aufgestellt.

 ❚ Für Radschnellverbindungen wurden auf 
systematischer und fachlich einheitlicher 
Grundlage durch eine landesweite Poten-
tialanalyse geeignete Korridore ermittelt.

 ❚ Durch die Vereinheitlichung und Verbes-
serung der kommunalen Radverkehrs-
förderung mit einem Fördersatz von 90 % 
können kommunale Maßnahmen zur  
weiteren Verbesserung der Qualität des 
Radverkehrsnetzes gezielt umgesetzt 
werden. 

 ❚ Zwischen 2012 und 2018 förderte der 
Freistaat Sachsen mit 23,6 Millionen Euro 
den Bau von kommunalen Radverkehrs-
anlagen.

1 Die neue Radverkehrskonzeption
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 ❚ Weitere konzeptionelle, rechtliche und  
finanzielle Handlungsfelder zur Förderung 
des Radverkehrs, wie kommunaler Radwege-
bau, Nutzung von Bahntrassen, Radwege im 
Wald und auf Deichen, Fahrradparken usw. 
befinden sich in Arbeit oder wurden gelöst. 

 ❚ Daneben haben sich die Landesarbeits-
gemeinschaft Radverkehr als strategische 
Austauschplattform auf Landesebene so-
wie die Regionalen Arbeitsgemeinschaften 
Radverkehr für die Abstimmung konkreter 
Maßnahmen vor Ort etabliert. Sie werden 
getragen vom Interesse und Engagement 
der Beteiligten. Der Austausch und die Ab-
stimmung zu Themen des Radverkehrs über 
diese Plattformen helfen, ein fahrradfreund-
liches Klima in Sachsen zu schaffen und die 
Entwicklung des Radverkehrs zu fördern.

Aufgrund neuer Entwicklungen, geänderter 
Rah menbedingungen und im Ergebnis von 
Praxiserfahrungen besteht Anpassungsbedarf. 
Die bestehende Radverkehrskonzeption wird 
daher fortgeschrieben.

Auf folgende Punkte wird besonders Wert gelegt:

 ❚ Leitsätze und Ziele werden neu bestimmt.
 ❚ Als Kernpunkt wird der Bedarf für die  

Realisierung von Radverkehrsanlagen  
an Bundes- und Staatsstraßen auf der 
Grundlage des erreichten Standes neu  
bewertet. Dazu werden die Kriterien  
für die Aufnahme und Priorisierung  
über arbeitet und die Möglichkeiten des 
Radwegbaus erweitert.

 ❚ Radschnellverbindungen als hochwertiges 
Infrastrukturangebot für den Alltagsrad-
verkehr sollen entlang von hoch belasteten 
Routen des Alltagsradverkehrs entwickelt 
werden.

 ❚ Das radtouristische Landesradwegenetz 
SachsenNetz Rad wird weiter optimiert.

 ❚ Das Knotennummernsystem wird einge-
führt. Die Standards für die Radverkehrs-
wegweisung werden auf Grundlage der 
gewonnenen Erkenntnisse aktualisiert.

 ❚ Durch die zunehmende Rolle des Rad-
verkehrs im Alltagsradverkehr sind eine  
Vielzahl von Aspekten der Verkehrssicher-
heit neu zu betrachten und bewerten. 
Mehr Radverkehr darf nicht zu mehr  
Unfällen führen.

1 Landesverkehrsplan Sachsen 2030, Stand: Kabinettsbeschluss vom 25. Juni 2019, Freistaat Sachsen, 
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Dresden 2019

2 Tourismusstrategie Sachsen 2025, Freistaat Sachsen, Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr, Dresden 2019

3 www.landesentwicklung.sachsen.de bzw. www.landesverkehrsplan.sachsen.de

Weitere Handlungsfelder der Radverkehrs kon-
zeption des Freistaates Sachsen wurden neu 
aufgenommen, aktualisiert oder überarbeitet. 
Dazu gehören u. a.:

 ❚ die Digitalisierung des Radverkehrs mit 
der Erfassung, Bereitstellung und Nutzung 
von digitalen Radwegedaten,

 ❚ Best-Practise-Lösungen für Radverkehrs-
führungen,

 ❚ die Bedeutung von kommunalem Rad-
wegebau bei der Entwicklung des Alltags-
radverkehrs, 

 ❚ neue Formen der Mobilität, wie Elektro-
kleinstfahrzeuge und Lastenräder,

 ❚ die Förderungs- und Finanzierungs mög-
lichkeiten, 

 ❚ die Nutzung von Wald-, Feld-, Wirtschafts-
wegen und Deichen.

 
Die neue Radverkehrskonzeption greift über-
geordnete aktuelle Planungen, Beschlüsse und 
Empfehlungen des Freistaates Sachsen und des 
Bundes mit dem Ziel der weiteren Stärkung des 
Radverkehrs auf: 

 ❚ den Landesverkehrsplan Sachsen 20301 
 ❚ die Tourismusstrategie Sachsen 20252 
 ❚ die Empfehlungen des Nationalen  

Radverkehrsplans der Bundesrepublik 
Deutschland

 ❚ die am 1. April 2013 in Kraft getretene 
Neufassung der Straßenverkehrsordnung

 ❚ die Festlegungen im Landesentwicklungs-
plan 2013 des Freistaates Sachsen3 

 ❚ die Änderungen des Sächsischen Straßen-
gesetzes.

Die Radverkehrskonzeption ist kein Haus-
halts- oder Investitionsplan. Die Bereitstellung 
der notwendigen Finanzmittel erfolgt un ter 
Berücksichtigung der durch den Haushaltsge-
setzgeber zur Verfügung gestellten Haus  halts -
mittel im Rahmen der jeweiligen Haushalts-
planungen. 

Die Radverkehrskonzeption ist ein Fachplan zur 
strategischen Ausrichtung der Radverkehrs-
aktivitäten im Freistaat Sachsen.

http://www.landesentwicklung.sachsen.de
http://www.landesverkehrsplan.sachsen.de
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1.2 Ziele

Primäres Ziel der Radverkehrskonzeption ist die 
weitere Stärkung des Alltags- und touristischen 
Radverkehrs als Bestandteil einer multimodalen 
Mobilität.

Dabei sind 
 ❚ der Anteil des Radverkehrs am Gesamt-

verkehr weiter zu erhöhen,
 ❚ die Radverkehrsinfrastruktur bedarfs-

orientiert vorzuhalten und auszubauen
 ❚ (Erhaltung und Instandsetzung, Neu- und 

Ausbau),
 ❚ die Sicherheit von Radfahrenden zu  

erhöhen und
 ❚ die Vernetzung von Fahrrad und Öffent-

lichem Personennahverkehr / Schienen-
personennahverkehr zu verbessern.

Dazu soll die Entwicklung eines landesweiten, 
zusammenhängenden Radverkehrsnetzes un-
terstützt werden.
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Der Anteil des Radverkehrs bei der Nutzung 
von Verkehrsmitteln ist weiter zu steigern.
 
Durch stärkere Vernetzung der Mobilitäts-
angebote und -informationen wird multi-
modales Mobilitätsverhalten gefördert. 

Die Potentiale des Radverkehrs werden ge-
nutzt und die gleichberechtigte Nutzung von 
Straßen und Wegen durch den Radverkehr 
ge währleis tet. Dazu sind die Bedingungen 
des Radverkehrs bei der Gestaltung des öf-
fent lichen Raums zu verbessern. 

Radverkehrsanlagen sind veränderten Bedürf-
nissen, beispielsweise durch Lastenräder oder 
der Zunahme von E-Mobilität, anzupassen. 

Radwege und verkehrsorganisatorische Maß-
nahmen sollen so gestaltet sein, dass die 
sub jektive Verkehrssicherheit beim Radfahren 
steigt und zugleich die objektive Sicherheit 
aller Ver kehrsteilnehmer gegeben ist. 

2.1  Radverkehrsmobilität  
und Trends

Im Freistaat Sachsen wird der Einwohner ent-
wick lung folgend ausgehend vom Jahr 2014 
eine Abnahme der Gesamtzahl aller Ortsverän-
de run gen bis zum Jahr 2030 zwischen 1,4 % 
und 5,0 % erwartet4.

Für den Radverkehr ist jedoch eine davon 
deutlich abweichende Entwicklung abzusehen. 
Die Einwohner Sachsens verfügen sowohl auf 
dem Lande als auch in der Stadt über mehr Fahr-
räder als Autos. In Auswertung des Systems 
repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV) stieg 
seit 1998 die Ausstattung von 550 auf 855 Fahr-
räder pro 1 000 Einwohner in den ostdeut schen 
SrV-Pegelstädten5. Die Benutzung von Fahr-
rädern stieg hier seit 1991 um 77 %6 . Im Jahr 
2017 lag sie in Sachsen allerdings mit einem 
Modal-Split-Anteil für alltägliche Wege mit 
dem Fahrrad von 8 % noch unterhalb des 
bundesweiten Durchschnittswerts von 11 %7. 

4 Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen bis 2030, Statistisches Lan-
desamt des Freistaats Sachsen, Kamenz 2016

5 Sonderauswertung zum Forschungsprojekt »Mobilität in Städten – SrV 2013«. Stadtgruppe: SrV-
Städte pegel, Tabelle 2.1

6 »Mobilität in Städten – SrV 2013«. Technische Universität Dresden, Dresden 2013 
7 Zahlenwerte in diesem Abschnitt nach: Expertise: Entwicklung des Radverkehrs in Sachsen, TU Dresden 

2013
8 Die SrV 2008 wies für Dresden einen Anteil von 16 % für den Radverkehr aus. Der hier angegebene ge-

ringere Wert der SrV 2013 ist auf eine Änderung der Erhebungsmethodik aufgrund systematischer Un-
tererfassung kurzer Fußwege und Aktivitätsverknüpfungen zu Fuß und im MIV in früheren Erhebungen 
zurückzuführen.

Der Anteil von Wegen, die mit dem Rad zu-
rückgelegt werden, wird – wie auch die starke 
Streuung der Modal-Split-Werte in sächsischen 
Städten – maßgeblich durch die Topografie be-
stimmt. Aber auch die Siedlungsstruktur, das 
ÖPNV-Angebot und der Anteil Jugendlicher bzw. 
junger Erwachsener (Universitätsstädte) so-
wie nicht zuletzt der jeweilige Stellenwert der 
Radverkehrspolitik in den verschiedenen Ge-
bietskörperschaften bestimmen die Nutzung.

Für ganz Sachsen gilt, dass vorwiegend in den 
Oberzentren und größeren Gemeinden der An-
teil des Radverkehrs zugenommen hat. In vie-
len kleineren Gemeinden ist er zurückgegan-
gen, was durch die dort verstärkten Effekte 
des demografischen Wandels zu erklären ist. 

In Städten sind fast 60 % der zurückgelegten 
Wege kürzer als 5 km. Bezogen auf die kom-
plexe Reisezeit (Fahrzeit inkl. Zu- und Abgangs-
zeiten wie Weg zum Auto oder Parkplatzsuche) 
ist das Fahrrad in dieser Entfernungsklasse das 
überwiegend schnellste Verkehrsmittel. Hier 
liegt damit das größte Potenzial für eine ver-
stärkte Fahrradnutzung. In vielen Städten ist in 
den letzten Jahren eine Tendenz zur Bewälti-
gung auch längerer Wege mit dem Fahrrad zu 
beobachten. So ist in der Landeshauptstadt 
Dres  den der Radverkehrsanteil in den letzten 
20 Jah ren von 6 % auf 12 %8 der zurückgeleg-
ten Wege gestiegen. Die dabei zurückgelegten 
Entfernungen und damit die Fahrleistung des 
Radverkehrs haben sich sogar verdreifacht. Die 
Ver kehrsleistung des Radverkehrs stieg seit 
1990 im SrV-Städtepegel von 0,7 auf 1,4 km 
pro Person und Tag. Vor allem bei steigender 
Nutzung von Pedelecs ist davon auszugehen, 
dass sich künftig auch im Bereich von etwa 6 bis 
7 km Weglänge das Fahrrad überwiegend als 
schnells tes Verkehrsmittel erweist. 

Die Dynamik der Entwicklung des Radverkehrs 
der letzten Jahre auch in Sachsen wird durch den 
steigenden Verkauf von Elektrofahrrädern ver-
stärkt. Bei der Erhebungen zur Mobi li tät in Städ-
ten – SrV wurde 2013 erstmals die Aus stat tung 
der Haushalte mit Elektrofahr rädern erfragt. 

2 Entwicklungen und Einordnung
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Deren Anteil lag für das Befragungsjahr 2013 
bei sieben Elektrofahrrädern je 1 000 Einwoh-
ner. Szenarien gehen da von aus, dass der Anteil 

der Pedelecs bis zum Jahre 2030 auf etwa ein 
Drittel des künftigen Fahrradbestandes anstei-
gen kann (siehe Abschnitt 2.2).

Abb. 2.1: Verkehrsmittelwahl der letzten SrV (2013) für alle Wege der 
Wohnbevölkerung ausgewählter sächsischer Städte9 

9 Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus der SrV 2013 mit früheren Erhebungen ist durch eine Verände-
rung der der Methodik nicht mehr gegeben.

10 Mobilität in Deutschland 2017, Bericht und Tabellenband zur Erhebung Mobilität in Deutschland 2017, 
Infas / DLR, Bonn / Berlin 2019

11 Expertise: Entwicklung des Radverkehrs in Sachsen, TU Dresden 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinsichtlich der Fahrtzwecke wurde auf Bun-
desebene10 ermittelt, dass jeweils ein Drittel 
der Wege mit dem Rad zu Freizeitzwecken 
oder für Ausbildung und Beruf unternommen 
werden. Ein weiteres Viertel der Wege dient 
Einkaufszwecken. Obwohl die Fahrradnutzung 
starken jahreszeitlichen Schwankungen un-
terliegt (in Städten im Juni mehr als doppelt 
so hoch wie im Dezember), ist die Gruppe, die 
das Fahrrad regelmäßig zur Arbeit und zur 
Ausbildung nutzt, bemerkenswert groß und 
stabil.11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt ist trotz der demografischen Ent-
wicklung davon auszugehen, dass der Rad-
verkehr weiter ansteigen wird. Der Nationale 
Radverkehrsplan geht als Zielgröße von ei-
nem mittleren Anstieg im Modal Split um 5 % 
aus. Ein verallgemeinerungsfähiger Zusam-
menhang zwischen der Höhe des MIV- und 
des Radverkehrsanteils konnte hingegen bis-
her nicht festgestellt werden.
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2.2  Elektromobilität  
im Radverkehr

2.2.1 Pedelecs 

In den vergangenen Jahren hat sich mit dem 
Pedelec ein neuer Fahrzeugtyp entwickelt, der 
erweiterte Möglichkeiten für den Radverkehr 
eröffnet. Als Pedelec wird dabei ein Fahrrad mit 
elektrischem Hilfsmotor von maximal 250 Watt 
Nenndauerleistung verstanden, der bis zu einer 
Geschwindigkeit von 25 km / h beim Treten un-
terstützend wirkt. Pedelecs sind Fahr zeuge im 
Sinne des § 1 Absatz 3 des Straßenverkehrs-
gesetzes, gelten somit nicht als Kraftfahrzeuge 
und unterliegen den Vorschriften für Fahrrä-
der. Bei ihrer Benutzung besteht keine Helm- 
und Versicherungspflicht, eine Fahrerlaubnis 
ist nicht erforderlich. 

Elektrisch betriebene Zweiräder, die nicht als 
Fahrräder gelten, etwa weil die Motorunter-
stützung auch bei höheren Geschwindigkeiten 
wirkt oder kein Treten erforderlich ist, sind nicht 
Gegenstand der vorliegenden Konzeption. 

Pedelecs haben sich in den letzten Jahren zu 
den erfolgreichsten Elektrofahrzeugen entwi-
ckelt. Durch die Erweiterung der Anwendungs-
bereiche werden sie für immer größere Teile 
der Bevölkerung interessant. Mittlerweile gibt 
es für jeden Fahrradtyp vom Hollandrad über 
das Mountainbike bis hin zu Tandems und 
Falträdern die Möglichkeit der Unterstützung 
durch den Elektromotor. Besondere Potentiale 
durch die Tretunterstützung sind bei den Las-
tenrädern zu sehen.

Nach Angaben des Zweirad-Industrie-Ver-
bandes (ZIV) wurden im Jahr 2016 etwa 
605 000 E-Bikes verkauft. Das entsprach einer 
Zunahme von 13 % gegenüber dem Jahr 2015. 
Der Bestand wird mittlerweile auf etwa 3 Mil-
lionen Fahrzeuge geschätzt. Der Marktanteil 
von E-Bikes am gesamten Fahrradmarkt liegt 
nach ZIV-Angaben bei 15 %12,13. Elektrofahr-
räder können bei Vorhandensein entsprechen-
der technischer Verkehrsinfrastruktur in geeig-
neten Entfernungsbereichen für Pendler als 

12 ZIV, Zahlen – Daten – Fakten zum Deutschen Fahrradmarkt 2016 – Pressemitteilung, Bad Soden: ZIV 
Zweirad-Industrie-Verband e. V., 2017.

13 ZIV, Zahlen – Daten – Fakten zum Deutschen E-Bike-Markt 2016 – Pressemitteilung, Bad Soden: ZIV 
Zweirad-Industrie-Verband e. V, 2017.

14 GDV, Sicherheitstechnische Aspekte schneller Pedelecs, Berlin: Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e. V., Unfallforschung der Versicherer, Unfallforschung kompakt (Nr. 30), 2012.

15 GDV, Neues Risiko Pedelec?, Berlin: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V., Un-
fallforschung der Versicherer, Unfallforschung kompakt (Nr. 46), 2014.

16 Mobilität in Deutschland 2017, Bericht und Tabellenband zur Erhebung Mobilität in Deutschland 2017, 
Infas / DLR, Bonn / Berlin 2019

17 Expertise: Entwicklung des Radverkehrs in Sachsen, TU Dresden 2013

realistische Alternative zum Pkw gelten. Dabei 
bestehen jedoch auch besondere Anforderun-
gen an die Verkehrssicherheit 14,15. 

Mit Pedelecs lassen sich für den Radverkehr neue 
Zielgruppen erschließen. Auch weniger trainier-
te Personen können Geschwindigkeiten über 
20 km / h dauerhaft fahren, Steigungen sind ein-
facher und zügiger zu bewältigen, Ge gen wind 
verliert seine verlangsamende Wirkung. Ins-
besondere ältere Personen gehören derzeit zu 
den wichtigsten Käufergruppen für Pedelecs. 

Gleichzeitig zeigt sich insbesondere dort ein 
hoher Pedelec-Anteil, wo sonst die Fahrrad-
nutzung gering ist. Das sind vor allem kleine 
Städte und der ländliche Raum. Hier deutet sich 
nach MiD 201716 ein Mobilitätstrend im ländli-
chen Raum an. Zudem fahren Pedelec im Durch-
schnitt doppelt so viele Kilometer, wie Nutzer 
konventioneller Fahrräder.

In den kommenden Jahren ist in Deutschland 
eine weitere starke Zunahme an Pedelecs zu 
erwarten. Mittelfristig gehen Szenarien davon 
aus, dass im Jahr 2030 etwa ein Drittel des 
künftigen Fahrradbestandes Pedelecs sein 
könnten17, wenn die technische Entwicklung 
bei der Akku-Technologie, zur Rückgewinnung 
der Bremsenergie und bezüglich der Stabilität 
und Leichtigkeit der Konstruktionen weitere 
Fortschritte macht. 

Für die Radverkehrsplanung hat die Etablie-
rung der Pedelecs folgende Konsequenzen:
 ❚ Weil es einfacher ist, höhere Geschwindig-

keiten zu halten, können im Alltags rad ver-
kehr größere Wegelängen zurückgelegt wer-
den. Die Potenziale des Rad verkehrs für den 
Entfernungsbereich bis 15 oder 20 km 
steigen damit deutlich an, insbesondere in 
Verbindung mit hochwertigen Infrastruk-
turangeboten wie Radschnellverbindungen.

 ❚ In hügeligen Regionen wächst die Bedeu-
tung des Radverkehrs und seiner Potenziale. 
Dies betrifft sowohl den Alltagsradver  kehr 
als auch den Fahrradtourismus in ent spre -
chend gelegenen Städten und den sächsi-
schen Mittelgebirgen.
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 ❚ Elektrofahrräder verstärken den Fahrrad-
boom im Tourismus, da sie das Fahren mit 
Gepäck, von Steigungen und bei Gegen-
wind erleichtern sowie höhere Geschwin-
digkeiten und längere Tagesetappen  
ermöglichen.

 ❚ Mit der Zunahme von Pedelecs auf  
Radverkehrsanlagen erhöht sich die  
Bedeutung der regelwerkskonformen  
Gestaltung18 der Infrastruktur, z. B. hin-
sichtlich der Gewährleistung sicherer 
Überhol möglichkeiten und der Trennung 
vom Fußverkehr.

 ❚ Pedelecs sind vergleichsweise wertvolle 
Fahrzeuge. Die Gestaltung von Fahrrad-
abstellanlagen soll daher dem Stand  
der Technik entsprechend ein sicheres 
Anschließen sowohl des Fahrradrahmens 
als auch mindestens eines Laufrades  
ermöglichen. Höherwertigen Angeboten 
wie verschließbaren Fahrradboxen,  
bewachtem Fahrrad-parken und Fahrrad-
stationen kommt an wichtigen Zielpunk-
ten und den Schnittstellen zum öffent-
lichen Verkehr eine wachsende Bedeutung 
zu (Fördermöglichkeiten siehe Abschnitt 9).

Konsequenzen der Elektromobilität, insbeson-
dere zu Fragen der Verkehrssicherheit, zu den 
Nutzerpotenzialen und Zielgruppen sowie zur 
Wirtschaftlichkeit von Verleihangeboten wa-
ren zuletzt Gegenstand erster Studien19 oder 
Modellversuchen zu dem Thema. So wurde 
festgestellt, dass Nutzer von Pedelecs die Tret-
unterstützung vorrangig einsetzen, um mit 
geringerem Aufwand ähnliche Geschwin dig-
keiten, wie Radfahrende zu erreichen20.

2.2.2 Elektrokleinstfahrzeuge
 
Mit der neuen Elektrokleinstfahrzeuge-Ver-
ordnung (eKFV) wird seit dem 15. Juni 2019 
auch elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugen 
ohne Sitz und selbstbalancierenden Kraftfahr-
zeugen die Teilnahme am öffentlichen Straßen-
verkehr ermöglicht. Damit könnten insbeson-
dere kurze Entfernungen, die sogenannte letzte 
Meile zurückgelegt werden. 

18 Auswirkungen aus der Nutzung von Pedelecs auf die Radverkehrsplanung und die dort geltenden 
Standards unter Einbeziehung der neuen ERA 2010, ISUP GmbH im Auftrag des Ministerium für Ver-
kehr, Bau und Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern, Dresden 2011

19 z. B. Potenzielle Einflüsse von Pedelecs auf die Verkehrssicherheit, im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bundesanstalt für Straßenwesen, Bericht F 125, »Untersu-
chung zu Elektrokleinstfahrzeugen«.

20 Pedelec-Naturalistic Cycling Study. Unfallforschung der Versicherer, Berlin 2014

Die Verordnung sieht u. a. folgende Voraus-
setzungen vor:
 ❚ Lenk- oder Haltestange
 ❚ mindestens sechs bis maximal 20 km/h 

bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit
 ❚ Leistungsbegrenzung auf 500 Watt  

(1 400 Watt bei selbstbalancierenden 
Fahrzeugen)

 ❚ Erfüllung »fahrdynamischer« Mindest-
anforderungen

Die Benutzung ist ausschließlich auf Radwegen 
oder Radfahrstreifen erlaubt. Wenn baulich an-
gelegte Radwege oder Radfahrstreifen fehlen, 
darf mit Elektrokleinstfahrzeugen auch die Fahr-
bahn genutzt werden. Auswirkungen auf die 
Verkehrssicherheit sind offen (siehe auch Ab-
schnitt 6).

2.3 Fahrradverleihsysteme

Fahrradverleihsysteme sind insbesondere für 
die erste oder letzte Meile und zumeist kurze 
Strecken eine wichtige Ergänzung der Mobil-
tätskette. Sie können Kapazitätsprobleme bei 
der Fahrradmitnahme im ÖPNV vor allem in der 
Spitzenstunde entschärfen und sind ein wich-
tiges Instrument zur Steigerung der Attrakti-
vität von Tourismusdestinationen. Dies betrifft 
konventionelle Räder als auch Pedelecs. Dabei 
gibt es stationsbasierte und stationslose (Free- 
Floating) Verleihsysteme. 

Seit 2018 kommen verstärkt Anbieter ohne feste 
Verleihstationen auf den Markt, die einfach und 
robust konstruierte Fahrräder im öffentlichen 
Raum in großen Stückzahlen (je weils mehrere 
1 000 Räder) bereitstellen. Die Fahrräder ha-
ben meist eine Antriebswelle statt einer Kette 
und sind mit Vollgummireifen aus gestattet. 

Derzeit fehlen Regelungen für ein geordnetes 
Abstellen der Fahrräder. Das Abstellen in den 
in Rede stehenden Größenordnungen (gebün-
deltes Abstellen) geht über den Gemeinge-
brauch hinaus und ist einer Sondernutzung 
des öffentlichen Raumes gleichzustellen, aber 
bisher nicht geregelt.
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Im weiteren ergeben sich Fragen zum Umgang 
mit herrenlosen Rädern (»Vermüllung«) und der 
Sicherheit im öffentlichen Raum (Zu stellen von 
Gehwegen, Plätzen, Zufahrten, Halte stellen) 
sowie zu Datenschutz, Aufzeichnung von Be-
wegungsdaten und Verkehrssicherheit der 
Räder.

Hier gilt es Rahmenbedingungen zu schaffen mit 
einer Definition von sinnvollen Zulassungs re-
geln (Zielen, Anforderungen, Betriebskonzepte).

Chancen bestehen in einer höheren Verfüg-
barkeit von Leihrädern und damit einer Erhö-
hung der Nutzungsintensität sowie der Erwei-
terung der Angebote in Randgebiete von Städten. 
Stationslose Verleihsysteme können daher 
eine sinnvolle Ergänzung und Unterstützung der 
bestehenden Radverkehrsangebote darstellen.
 

2.4 Lastenräder

Die Erreichung der klimapolitischen Ziele und 
Verbesserung der Lebensqualität in den Städten 
und Gemeinden wird durch eine veränderte 
Mobilität unterstützt. Dazu können Lastenräder 
beitragen, die andere Mobilitätsangebote er-
gänzen. Sie sind umweltfreundlich, verringern 
Lärm und Emissionen, fördern Gesundheit und 
Bewegung, entlasten die Städte und verringern 
Staus und bieten vielfältige Transportmög-
lichkeiten.

Derzeit gibt es verschiedene Bauweisen für 
unterschiedliche Einsatzzwecke (ein- oder mehr-
spurig, mit oder ohne Antriebsunterstützung, mit 
Korb oder Gepäckträger, Schwerlasträder usw.). 

Ein Großteil der Verkehrswege wird zum Ein-
kaufen und für Erledigungen zurückgelegt. Hier 
liegt das Potential für Lastenräder.

Mietsysteme gibt es stationsbasiert oder als 
Freefloating-System bei dem das Rad inner-
halb eines definierten Gebietes abgestellt 
werden kann. 

Der stark zugenommene Wirtschaftsverkehr der 
Liefer- und Paketdienste auf der letzten Meile 
ist flexibler, umweltfreundlicher und beeinträch-
tigt weniger den fließenden Verkehr. 

21 ADFC-Travelbike-Radreiseanalyse 2019. Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. (ADFC), Bundesver-
band, Berlin 2019

Um den Einsatz von Lastenrädern weiter vor-
anzubringen, fördert der Freistaat Sachsen 
diese ökologische und platzsparende Alterna-
tive zum Auto.

2.5 Weitere Entwicklungen

Eine Strategie zur Stärkung des Radverkehrs 
sollte insbesondere folgende Entwicklungen be-
rücksichtigen:
 ❚ Im Alltagsradverkehr bestehen Zuwachs-

potenziale, die es zu erschließen gilt, was 
in vielen Gemeinden bereits durch An-
wendung integrierter Mobilitätsstrategien 
geschieht. Das Fahrrad etabliert sich als 
alltägliches Verkehrsmittel für mehr Nutzer 
aus vielfältigen Nutzergruppen als bisher. 
Der Trend zu mehr Radverkehr wird v. a. 
durch die Herausforderungen des Klima-
wandels, städtische Verkehrsprobleme,  
ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein, 
steigende Kraftstoffpreise, einen Werte-
wandel und einen Boom beim Kauf von 
Elektrofahrrädern verstärkt. 

 ❚ Beim Fahrradtourismus sind deutlichere 
Wachstumsraten zu verzeichnen als beim 
werktäglichen Radverkehr und auch zu-
künftig noch zu erwarten. Auch gegen-
über allen anderen Urlaubsaktivitäten 
weist Radwandern höhere Zuwachsraten 
auf. Der Fahrradtourismus hat an der  
gesamttouristischen Wertschöpfung  
einen Anteil von 10 %. Auch in Sachsen 
weist er deutliche Zuwachsraten auf.  
Die durchschnittliche Reisedauer betrug 
neun Tage. Mit dem Elbtal auf dem siebten 
Rang der beliebtesten Radreiseregionen  
in Deutschland befindet sich inzwischen 
auch eine sächsische Region unter den 
Top 10 der beliebtesten Radregionen21.

 ❚ Die Ansprüche der Nutzer steigen, auch 
aufgrund des Vergleiches mit besonders 
fahrradfreundlichen Regionen oder  
Städten und des Einsatzes zeitgemäßer 
Fahrräder mit technisch hochwertigen 
Komponenten. 

 ❚ Teilweise stoßen Radverkehrsanlagen  
an ihre Kapazitätsgrenzen, vor allem im 
städtischen Raum. Dies betrifft hoch-
frequentierte Strecken, aber auch Auf-
stellbereiche an Knotenpunkten und  
Abstellanlagen. 
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 ❚ Durch einen verstärkten Einsatz neuer 
Fahrradtypen, unter anderem Elektrofahr-
räder, Lastenfahrräder und Anhänger und 
die Nutzung durch Elektrokleinstfahr-
zeuge werden Radverkehrsanlagen  
zunehmend quantitativ und qualitativ  
anders genutzt. Die Geschwindigkeiten 
werden höher und heterogener, was Über-
holmöglichkeiten zunehmend erforderlich 
macht. Mit diesen Entwicklungen wird  
die gemeinsame Führung, auch mit zu 
Fuß Gehenden konfliktträchtiger und  
unfallauffälliger.

 ❚ Eine zunehmende Bedeutung, auch unter 
dem Gesichtspunkt des Umwelt- und  
Klimaschutzes, erhält die Erschließung  
eines größeren Entfernungsbereiches für 
den Alltagsradverkehr, um Pkw-Fahrten 
zu ersetzen. Ansatzpunkte sind der Ein-
satz von Pedelecs und die Entwicklung 
hochwertiger Angebote wie Radschnell-
verbindungen.

2.6  Strategische Grundlagen  
und Ziele 

2.6.1 Landesverkehrsplan 
 
Der Landesverkehrsplan Sachsen 2030 stellt die 
strategischen Ziele und Handlungsschwer-
punkte dar, wie die Mobilität für Sachsen im 
Jahr 2030 organisiert sein soll. Der Landesver-
kehrsplan ist ein Fachplan für die Entwicklung 
des Gesamtverkehrssystems im Freistaat Sach-
sen, aber auch für die einzelnen Verkehrs träger. 
Er bindet die Staatsregierung und ihre nachge-
ordneten Behörden intern und stellt den Be zug 
zur Raumordnung her. Er formuliert die mobili-
tätspolitischen und infrastrukturellen An sprüche 
des Freistaates Sachsen gegenüber anderen 
Planungsträgern und Akteuren im Ver kehrs-
bereich. Er benennt insbesondere als Handlungs-
schwerpunkte im Radverkehr die Bedarfsfort-
schreibung von Radwegen an Bundes- und 
Staatsstraßen, die Optimierung des landestou-
ristischen Radwegenetzes SachsenNetz Rad 
sowie die Entwicklung von Radschnellwegen. 

22 Nationaler Radverkehrsplan 2020 – Den Radverkehr gemeinsam weiterentwickeln, Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin 2012

2.6.2 Nationaler Radverkehrsplan
 
Aufbauend auf den Erfahrungen und Ergebnis-
sen des Nationalen Radverkehrsplans 2002 – 2012 
wurde im September 2012 der Nationale Rad-
verkehrsplan 202022 veröffentlicht. In ihm hat 
sich der Bund zu einer aktiven Stärkung des 
All tagsradverkehrs bekannt und relevante 
Hand lungsfelder aufgezeigt. Von der Bundes-
regierung finanzierte Aktivitäten wie das Fahr-
radportal (www.nrvp.de) und die Fahrradaka-
demie (www.fahrradakademie.de) tragen zur 
Wissensvermittlung bei, liefern Ideen für die 
Bereiche Service und Öffentlichkeitsarbeit und 
leisten einen wichtigen Beitrag für die Vernet-
zung der verschiedenen Akteure. Im Rahmen 
des Nationalen Radverkehrsplans werden außer-
dem Forschungsvorhaben und Modellversuche 
unterstützt sowie Konferenzen organisiert. 

Bis einschließlich 2020 gilt der aktuelle NRVP. 
Der Bund hat die Aufstellung des Nationalen 
Radverkehrsplans NRVP 3.0 gestartet und acht 
Leitziele mit den Schwerpunkten Infrastruktur, 
Verkehrssicherheit, Lastenverkehr, Radschnell-
verbindungen, grüne Welle und StVO veröffent-
licht: (https://zukunft-radverkehr.bmvi.de/)

Der Nationale Radverkehrsplan verdeutlicht, 
dass erfolgreiche Strategien zur Stärkung des 
Radverkehrs auf einem Systemansatz aufbauen.

Die vielfältigen Komponenten des Systems Rad-
verkehr sollen ineinandergreifend entwickelt 
werden und – ähnlich wie bei anderen Verkehrs-
systemen – ein abgestimmtes Ganzes ergeben.

Ein systemorientierter Ansatz zur Stärkung des 
Radverkehrs sollte drei grundlegende Aspekte 
in die Betrachtungen einbeziehen:
 ❚ die Infrastruktur (d. h. die Straßen, Wege, 

Knotenpunkte, Übergangsstellen, Abstell-
möglichkeiten und deren Eigenschaften),

 ❚ den Service (d. h. die, zumeist privatwirt-
schaftlich anzubietenden Leistungen,  
welche die Fahrradnutzung bequemer 
und einfacher gestalten) und

 ❚ die Information und Kommunikation (d. h. 
die Nutzer sollen erfahren, welche Vorteile 
das Radfahren hat, welche Angebote es gibt 
und wie diese verbessert werden; sie sollen 
darin bestärkt werden, Rad zu fahren und die 
Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen an die 
Entscheidungsträger zu vermitteln; das Image 
des Radverkehrs soll verbessert werden).

http://www.nrvp.de
http://www.fahrradakademie.de
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2.6.3 Landesentwicklungsplan
 
Der Landesentwicklungsplan23 legt in seinem 
Grundsatz G 3.1.1 u. a. fest, dass »durch Ver-
knüpfungsstellen räumliche und zeitliche Über-
gangsmöglichkeiten zwischen dem moto ri si er ten 
Individualverkehr, dem öffentlichen Fern  ver-
kehr und ÖPNV und dem Radverkehr erhalten 
und weiterentwickelt« werden sollen. 

Grundsatz G 3.8.1 bestimmt: »Die Entwicklung 
eines landesweiten zusammenhängenden Rad-
verkehrsnetzes soll auf Grundlage der Rad-
verkehrskonzeption für den Freistaat Sachsen 
unterstützt werden. Dabei sollen die Anforde-
rungen des Alltagsradverkehrs, des Schülerrad-
verkehrs und des Radtourismus berücksi ch tigt 
werden. In den Regionalplänen sollen die Rad-
fernwege und regionalen Hauptradrouten un-
ter Berücksichtigung der Radverkehrskonzep-
tion für den Freistaat Sachsen in geeigneter 
Form raumordnerisch gesichert werden.« Ziel 
Z 3.8.2 benennt die Einbeziehung von Wegen 
und Straßen: »In die Radverkehrsnetze sind ge-
 eignete vorhandene forst- und landwirtschaft-
liche Wege und öffentliche Straßen mit gerin-
ger Verkehrsstärke einzubeziehen. Sofern die 
Verkehrsstärke oder ein besonderes Sicher heits-
bedürfnis dies erfordern, sind Radverkehrs-
anlagen mit jeweils passender Führungsform 
vorzusehen.« Als Ziel Z 3.8.7 wird der Erhalt, die 
Entwicklung und Ausbau der 10 Radfernwege 
der Radverkehrskonzeption Sachsen formuliert. 

An weiteren Stellen wird das Ziel formuliert, 
die Radwegnetze im ländlichen Raum so aus-
zubauen, dass eine verkehrssichere Anbindung 
zu Siedlungskernen gewährleistet wird und 
nicht mehr benötige Bahntrassen zu nutzen.

Zum Fahrradparken und zur Fahrradmitnah-
me finden sich in Grundsatz G 3.8.5 folgende 
Ausführungen: »Zur Förderung des Radverkehrs 
sollen Fahrradabstellanlagen an öffentlichen 
Einrichtungen – einschließlich der Stationen 
und Haltestellen des ÖPNV – eingerichtet wer-
den. Die Mitnahmemöglichkeiten von Fahrrä-
dern in Verkehrsmitteln des ÖPNV und der 
Eisenbahn sollen unter Berücksichtigung der 
Sicherheitsbedürfnisse aller Fahrgäste weiter 
verbessert werden.«

23 Landesentwicklungsplan 2013 des Freistaates Sachsen, Dresden 2013
24 Tourismusstrategie Sachsen 2025 – Strategische Handlungsfelder, Freistaat Sachsen, Staatsministeri-

um für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Dresden 2019

2.6.4 Tourismusstrategie Sachsen 2025
 
Die Tourismusstrategie Sachsen 202524 be-
nennt fünf Handlungsfelder, von denen das 
Handlungsfeld 3 »Stärkung der Leistungsfähig-
keit der touristischen Infrastruktur in den 
Destinationen« den direktesten Bezug zum 
Rad verkehr hat. Demnach sind die »Bemühun-
gen zur Qualitätssteigerung und zum Lücken-
schluss […] weiter zu verfolgen«. Zudem spricht 
sich die Tourismusstrategie Sachsen 2025 für 
ein solides und belastbares Wege und Daten-
management sowie eine Vereinfachung des 
Planungsrechtes und die Anpassung der För-
derbedingungen an die Gegebenheiten im Wald 
beim Bau von Radwegen aus. Ein Kernthema im 
Marketingbereich sind sportorientierte Aktiv-
urlauber, zu denen auch Radfahrende zählen, 
sowie Rad- und Wanderurlauber.
 

2.7  Kommunale  
Radverkehrskonzepte

Kommunale Radverkehrskonzepte unterstützen 
den Radverkehr in den Regionen. Sie tragen in 
hohem Maße dazu bei, das Radverkehrsnetz 
weiter zu verdichten.

Es obliegt in starkem Maße den Kommunen, die 
konkreten Maßnahmen zur Stärkung des Rad-
verkehrs in ihren Radverkehrskonzepten aus-
zuarbeiten. 

Landkreise, Städte und Gemeinden sind die 
Hauptträger von infrastrukturbezogenen Maß-
nahmen für den Radverkehr, da ihnen für die 
meisten relevanten Straßen und Wege die Stra-
ßenbaulastträgerschaft zukommt. Die Kommu-
nen sollen daher Netzplanungen sowohl für den 
Alltagsradverkehr als auch für den touris ti-
schen Radverkehr erstellen. Der Freistaat Sach-
sen unterstützt mit einer breit angelegten  
finanziellen Förderung entsprechende Maß-
nahmen. Die regelmäßig fortzuschreibenden 
Netz planungen sollen zu erreichende Quali-
tätsziele (siehe Abschnitt 2.6) definieren und 
geplante Maßnahmen benennen. Die Land-
kreise sollen die kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden mit ihrem Wissen unterstützen 
bzw. deren Planungen in ihre Netzkonzeption 
integrieren. Die Planungen sind gebietsüber-
greifend abzustimmen. 
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Die meisten Landkreise und alle kreisfreien 
Städte wie auch viele kreisangehörige Städte 
und Gemeinden verfügen bereits über eigene 
Radverkehrskonzepte und Netzplanungen. An-
dere sind in der Aufstellung. Diese Netzpla nun-
gen können künftig nachrichtlich im Geoportal 

25 https://geoviewer.sachsen.de/mapvie-wer2/index.html?app=radwege&lang=de

Sachsenatlas25 dargestellt werden, um über-
greifende Zusammenhänge zu verdeutlichen. 
Die folgende Tabelle 2.1 zeigt den differenzier-
ten Planungsstand der Landkreise und kreis-
freien Städte auf der Basis der politischen Be-
schlussfassung.

 

Tabelle 2.1 Kommunale Netzplanung in den Landkreisen und  
kreisfreien Städten (Basis: politische Beschlussfassung) Stand 4 / 2019

Stand 
Radverkehrs-
konzeption

Stand 
Netzplanung 
Alltags radverkehr

Stand 
Netzplanung 
Radtourismus

System für 
Weg weisungs -
kataster

Radnetz 
interaktiv  
online?

Bemerkungen

Landkreis

Bautzen 2015 2015 2015 GIS im Aufbau für tour. Netz

Erzgebirgskreis 2018 nicht vorhanden 2018 GIS nein

Görlitz 2018 2018 2018 GIS ja

Leipzig (Kreis) 2017 2017 2017 GIS im Aufbau
(bis 2020)

für tour. Netz

Meißen in Erarbeitung Entwurf 2019 nicht vorhanden teils GIS, teils 
Textdokument

für tour. Netz

Mittelsachsen 2018 nicht vorhanden 2018 Wegesoftware im Aufbau

Nordsachsen 2019 2019 2019 GIS im Aufbau ja keine getrennte 
Netzplanung 
Alltag / Tourismus

Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge

in Erarbeitung in Erarbeitung in Erarbeitung in Erarbeitung im Aufbau

Vogtlandkreis 2017 2017 2017 kein Kataster für tour. Netz

Zwickau 2017 2017 2017 teilweise 
Textdokument

nein keine getrennte 
Netzplanung 
Alltag / Tourismus

kreisfreie Stadt

Chemnitz 2013 2013 2013 Textdokument nein

Dresden 2017 2017 2017 GIS ja

Leipzig (Stadt) 2012 2012 2012 teils GIS, 
teils Datenbank

nein Perspektive bis 2020
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Kommunen, welche über ein Radverkehrs-
konzept mit Netzplanung verfügen, können 
ihre Maßnahmen wesentlich systematischer 
realisieren. 

Vorteile eines Radverkehrskonzeptes sind u. a.: 
 ❚ Alle Beteiligten erfahren, wie sich ihr  

individuelles Handeln in ein Gesamtkonzept 
einfügt. Dies vereinfacht und vereinheit-
licht die Kommunikation von Einzelmaß-
nahmen gegenüber Bürgern und Dritten. 

 ❚ Bereits konzipierte Maßnahmen für den 
Radverkehr können einfacher und in  
vielen Fällen kostengünstiger mit anderen 
Maßnahmen, wie z. B. Straßensanierungen, 
der Austausch von LSA-Steuergeräten 
oder städtebauliche Umgestaltungen, 
kombiniert werden.

 ❚ Die Nutzung bestimmter Förderprogramme, 
die z. B. einen Nachweis der Netzwirk-
samkeit einer Maßnahme fordern, wird 
ermöglicht oder vereinfacht (siehe Ab-
schnitt 9). 

 ❚ Die Vorlage einer beschlossenen Netz-
planung geht in die Bewertung des  
Bedarfs für Radverkehrsanlagen an Bundes- 
und Staatsstraßen (vgl. Anlage 2) ein.

 ❚ Gebietsübergreifend wird ein abge-
stimmtes Handeln erleichtert. 

 ❚ Im eigenen Bereich wird die Qualitäts- 
und Erfolgskontrolle einfacher. 

Die Stärkung des Radverkehrs ist zugleich ein 
aktiver Beitrag zur Luftreinhaltung und zum 
Lärmschutz. Entsprechende Konzepte der Kom-
munen zum Immissions  schutz sollten daher eng 
mit den Radver kehrs konzepten verzahnt wer-
den. Dies dient auch der Umsetzung der Ziele 
von Luft reinhalte- und Lärmaktionsplänen (§ 47 
Abs. 6; § 47 d BImSchG). 

2.8 Novellen der StVO 

Mit dem Ziel, die Radverkehrsbedingungen zu 
verbessern, erfolgten in den Jahren 1997 und 
2009 Novellen der Straßen verkehrsordnung 
(StVO), die sich auch im Neuerlass der StVO 
20131 wiederfinden. Mit den Novellen verbun-
den waren zugleich Änderungen an den Verwal-
tungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung 
(VwV-StVO). Letztere bestimmen den Rah men 
für die Entscheidung der Behörden für straßen-
verkehrsrechtliche Anordnungen, z. B. zu Ver-
kehrszeichen oder Markierungen. 

1 Straßenverkehrsordnung (StVO), Stand 01.04.2013

Als Ergebnisse der Novellierungen der Straßen-
verkehrsordnung hinsichtlich des Radverkehrs 
gelten heute zum Beispiel folgende wichtige 
Regeln:
 ❚ Eine Pflicht, einen Radweg zu benutzen, gibt 

es nur, wenn die Zeichen 237 (Radweg), 
240 (gemeinsamer Geh- und Radweg)  
oder 241 (getrennter Rad- und Gehweg) 
StVO angeordnet sind. Steht an einem 
Gehweg (Zeichen 239 StVO) das Zusatz-
zeichen »Radverkehr frei«, so darf mit 
dem Fahrrad sowohl auf dem Gehweg als 
auch auf der Fahrbahn gefahren werden. 

 ❚ Markierte Radverkehrsführungen wie Rad-
fahrstreifen und Schutzstreifen werden 
durch die VwV-StVO ausdrücklich vor-
gesehen. Radfahrstreifen dürfen von 
Kraftfahrzeugen im Längsverkehr nicht 
be fahren werden, Schutzstreifen nur bei 
Bedarf und ohne Gefährdung des Rad-
verkehrs. Auf Radfahrstreifen darf weder  
gehalten noch geparkt werden. Auf Schutz-
streifen darf generell nicht geparkt werden.

 ❚ In Fahrradstraßen (Zeichen 244 StVO) 
dürfen Kraftfahrzeuge nur verkehren, wenn 
dies durch Zusatzzeichen ausdrücklich  
erlaubt ist. Für den Fahrverkehr gilt eine 
Höchstgeschwindigkeit von 30 km / h. Der 
Radverkehr darf weder gefährdet noch 
behindert werden. Wenn nötig, muss der 
Kraftfahrzeugverkehr die Geschwindigkeit 
weiter verringern. Das Nebeneinander-
fahren mit Fahrrädern ist erlaubt.

 ❚ Bei Einbahnstraßen kann ein Zusatzzeichen 
anzeigen, dass Radverkehr in der Gegen-
richtung zugelassen ist. Wer ein Fahrzeug 
führt, muss beim Einbiegen und im Verlauf 
einer Einbahnstraße auf Radverkehr ent-
gegen der Fahrtrichtung achten.

 ❚ Wer ein Rad fährt, hat die Lichtzeichen 
für den Fahrverkehr zu beachten. Davon 
abweichend sind auf Radverkehrsführun-
gen die besonderen Lichtzeichen für den 
Radverkehr zu beachten.

 ❚ Radfahrende handeln ordnungswidrig, 
wenn sie einen Radweg in nicht zulässiger 
Richtung befahren. Linke Radwege ohne 
die Zeichen 237, 240 oder 241 dürfen nur 
benutzt werden, wenn dies durch das allein 
stehende Zusatzzeichen »Radverkehr frei« 
angezeigt ist (§ 2 Abs. 4 Satz 4 StVO).

 ❚ Radwege dürfen Außerorts von einsitzigen 
zweirädrigen Kleinkrafträdern mit elektri-
schem Antrieb, der sich bei einer Geschwin-
digkeit von mehr als 25 km/h selbsttätig 
abschaltet (E-Bikes) benutzt werden.  
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Für die Freigabe dieser Fahrzeugklasse 
wurde das Sinnbild »E-Bike« als Ergänzung 
zu Zeichen 1022 in die StVO aufgenommen 
(§ 39 StVO).

 ❚ Kinder bis zum vollendeten achten Lebens-
jahr müssen, Kinder bis zum vollendeten 
zehnten Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern 
Gehwege benutzen. Ist ein baulich von der 
Fahrbahn getrennter Radweg vorhanden, 
so dürfen Kinder bis zum vollendeten 
achten Lebensjahr auch diesen benutzen. 
Soweit es von einer Aufsichtsperson be-
gleitet wird, darf diese den Gehweg mit dem 
Fahrrad ebenfalls benutzen (§ 2 Abs. 5).

Die VwV-StVO wurde mit dem Ziel geändert, 
den Planungs- und Straßenverkehrsbehörden 
größere Handlungsspielräume hinsichtlich der 
Stärkung des Radverkehrs und der Ver bes se rung 
seiner Sicherheit zu geben. Die seit 2009 gelten-
den Änderungen sind vielfältig und komplex. 
Einige wesentliche Änderungen sind in Tabelle 
A1.1 dargestellt. Die Führung des Radverkehrs 
auf der Fahrbahn oder die Eröffnung von Wahl-
möglichkeiten zwischen Fahrbahn und Seiten-
raum hat im Planungsrepertoire eine stärkere 
Bedeutung erlangt. 

Die benannten sowie die mit der Neufassung 
der StVO 2013 und folgende Novellierungen 
eingeführten Änderungen des Verkehrsrechts 

sollten von den Kommunen und Baulast trägern 
zum Anlass genommen werden, die eigenen 
Netze, soweit noch nicht erfolgt, diesbezüglich 
zu überprüfen. In Tabelle A1.1, sind typische 
Prüfanlässe dargestellt. Für eine radverkehrs-
freundliche Anwendung des Ver kehrsrechtes 
wird außerdem die Anwendung bestimmter 
Routineprüfungen in der Verwaltungspraxis der 
Verkehrsbehörden empfohlen, um unnötige Ver-
kehrseinschränkungen bzw. Gefährdungen für 
den Rad verkehr zu vermeiden und die Akzep-
tanz von Verkehrsregeln zu verbessern. Beispie-
le zeigt Tabelle A1.2.

Der Freistaat Sachsen unterstützt eine weitere 
fahrradgerechte Fortschreibung der StVO und 
VwV StVO. 

Durch eine Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Radverkehrs-
politik der Verkehrsministerkonferenz wurden 
bis März 2019 entsprechende Vorschläge erar-
beitet. Das federführende BMVI hat im Juni 2019 
mit dem Ziel einer Novelle bis zum Jahr 2020 
erste Vorschläge veröffent licht. 

Dazu gehören ein Halteverbot auf Schutzstrei-
fen, die Festschreibung eines Überhol ab stan-
des, ein Überholverbot an Engstellen, Schritt-
geschwin digkeit für abbiegende LKW, grüner 
Rechtsabbiegepfeil, das Nebeneinanderfahren 
von Radfahrern und Parkverbot an Kreuzungen.
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3 Radverkehrsinfrastruktur

Schrittweise sind Lücken im bestehenden 
Netz zu schließen und durchgängige Rad-
ver kehrsverbindungen zu schaffen. Dazu ge-
hören auch straßenbegleitende Radwege an 
Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. 

3.1 Straßenbegleitende Radwege

Zur Entwicklung eines landesweiten, zusam-
men hängenden Radverkehrsnetzes und durch-
gän giger Radverkehrsverbindungen leisten stra-
ßen begleitende Radverkehrsanlagen einen 
entscheidenden Beitrag, insbesondere für den 
Alltagsradverkehr. Für Planung, Bau, Betrieb 
und Erhaltung sind die Baulastträger der je-
weiligen Straße (siehe Abschnitt 13.2) verant-
wortlich. Die Straßenbaulast umfasst alle mit 
dem Bau und der Unterhaltung der Straßen zu-
sammenhängenden Aufgaben. Der Freistaat 
Sa chsen ist vor allem für Strecken außerhalb 
der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Staats-
straßen zuständig.

3.2  Radwege an Bundes- und 
Staatsstraßen außerhalb der 
Ortsdurchfahrten

3.2.1 Radwegenetz 

Das Netz der überörtlichen Straßen im Freistaat 
Sachsen hat sich in seiner Gesamtlänge in den 
letzten Jahren nur in geringem Maße (-1,2 %) 
verändert: von 12 909 km im Jahr 2014 auf 
12 829 km im Jahr 2019. Dies ist vorrangig 
auf die Verringerung der Gesamtlänge der Kreis-
straßen (-2,6 %) zurückzuführen.

Im Jahr 2019 setzte sich die Gesamtlänge 
zusammen aus
 ❚ 18 % Bundesstraßen
 ❚ 37 % Staatsstraßen
 ❚ 45 % Kreisstraßen

 
Die Gesamtlänge der Bundes-, Staats- und Kreis-
straßen-Abschnitte in Sachsen mit Radver-
kehrsanlagen wurde von 2013 bis 2018 um 13 % 
von 1 312 auf 1 485 km erhöht (siehe Tabelle 
3.1). Der Zuwachs von Radverkehrsanlagen an 
Bundesstraßen betrug in diesem Zeitraum 11 %, 
an Staatstraßen 13 % und an Kreisstraßen 20 %. 

Im bundesweiten Vergleich liegt die Radweg-
ausstattung im Freistaat Sachsen an Bundes-
straßen im oberen Bereich; bei Staatsstraßen 
besteht Nachholbedarf.

 
Tabelle 3.1 Länge des Netzes der Bundes-, Staats- und  
Kreis straßen mit Radverkehrs anlagen in km zum 1. Januar eines Jahres

Jahr Bundesstraßen Staatsstraßen Kreisstraßen Summe

2013 626 465 221 1 312

2014 639 482 236 1 357

2015 660 496 250 1 406

2016 675 511 252 1 438

2017 678 519 264 1 461

2018 693 527 265 1 485
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3.2.2 Weiterentwicklung

Entsprechend dem Ziel ein landesweites, zu sam-
menhängendes Radverkehrsnetz und durch-
gängige Radverkehrsverbindungen zu schaffen, 
soll das Radwegenetz an Bundes- und Staats-
straßen im Freistaat Sachsen weiterentwickelt 
werden.

Nach den ERA 20101 umfasst die Radver-
kehrsplanung an Landstraßen im Außerorts-
bereich die vier Verfahrensschritte
 ❚ 1.  Bedarf für eine Radverkehrsverbindung 

bestimmen, 
 ❚ 2.  Erfordernis einer Radverkehrsanlage 

prüfen, 
 ❚ 3.  Priorität für die Realisierung von  

Maßnahmen bestimmen und
 ❚ 4. Realisierbarkeit prüfen.

Die Umsetzung dieser Schritte setzt das Zu-
sammenwirken mehrerer Verwaltungsebenen 
voraus und wird durch die vorliegende Rad-
verkehrskonzeption unterstützt. 

Bedarf für eine Radverkehrsverbindung 
bestimmen
Anforderung: Auf der Ebene der Netzplanung 
wird geklärt, ob und ggf. auf welchen Abschnit-
ten die betreffende Landstraße Bedeutung im 
Radverkehrsnetz hat. Die Netzplanung erfolgt 
in der Regel auf der kommunalen Ebene, da 
eine baulastträgerübergreifende Betrachtung 
notwendig ist. Die Konzepte der Landkreise 
und kreisfreien Städte (siehe Abschnitt 2.7) 
spielen hier eine wichtige Rolle. Wenn keine 
Netzplanung vorliegt, so ist nach ERA 2010 
bei erkennbaren Quellen und Zielen oder einem 
Abstand zwischen bebauten Gebieten von un-
ter 10 km der Bedarf anzunehmen. 

Vorgehen: Durch eine Abfrage bei den Land-
kreisen, den kreisfreien Städten und den Nieder-
lassungen des Landesamtes für Straßenbau und 
Verkehr wurden Streckenabschnitte an Bundes- 
und Staatsstraßen erhoben, an denen Verbin-
dungsbedarf im Radverkehr, jedoch keine 
Rad verkehrsanlage besteht. Für die Bedarfs-
begründungen wurden die Bereiche Verkehrs-
belastung, realistischer Schülerradverkehr, Er-
reichbarkeit zentraler Einrichtungen, touristische 
Nutzung und Ausbaustandard der Straße vor-
gegeben. 

1 Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen, Köln 2010

2 Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL 2012), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Köln 2013

Damit wurden die bestehenden Bedarfslisten 
für Radwege an überörtlichen Straßen aktua-
lisiert und mit dem Bestand an Radwegen ab-
geglichen. Die Einbeziehung der Städte und 
Gemeinden oblag dabei den Landkreisen. 

Insgesamt gibt es 1 715 Bedarfsmeldungen, die 
sich auf eine Gesamtlänge von 1 847 km an 
Bundes- und Staatsstraßen außerhalb der Orts-
durchfahrten beziehen und zu 913 Strecken-
zügen zusammengefasst wurden. Eine Über-
sicht dazu ist Abbildung 3.1 zu entnehmen. 
Detailliertere Karten unter Einbeziehung der 
Netzplanung der Landkreise enthält Anlage 2.

Von den 2014 erfassten Bedarfsmeldungen sind 
alle in der höchsten Priorität (Klasse A) einge-
stuften Maßnahmen bereits realisiert oder im 
Planungsverfahren. 

Weil förmliche Netzplanungen nur zum Teil 
vorlagen, spiegeln die Bedarfslisten in einigen 
Fällen das Ergebnis einer informellen Netzpla-
nung, z. T. allein auf Ortskenntnis basierend, 
wieder. Da absehbar alle Landkreise über qua-
lifizierte Netzplanungen verfügen, sind syste-
matischere Ergebnisse zu erwarten. 

Erfordernis einer Radverkehrsanlage prüfen
Anforderung: Sofern der Bedarf für eine Rad-
verkehrsverbindung an der Landstraße besteht, 
wird geprüft, ob der Radverkehr auf der Fahr-
bahn oder auf Radverkehrsanlagengeführt wer-
den soll. Bei der Entwurfsklasse 2 der RAL2 wird 
der Radverkehr auf straßenbegleitenden Rad-
wegen geführt, bei der Entwurfsklasse 4 in der 
Regel auf der Fahrbahn. Differenzierter ist die 
Entscheidung bei der Entwurfsklasse 3; hier 
gibt es in den ERA 2010 von der Verkehrsstärke 
und der Geschwindigkeit abhängige Ein-
satzgrenzen (2 500 Kfz / 24h bei Vzul 100 km / h 
und 4 000 Kfz / 24h bei Vzul 70 km / h).

Vorgehen: Die erhobenen Bedarfe werden als 
registrierte Bedarfsmeldungen geführt. Be-
darfs meldungen für Straßen der Entwurfs-
klasse 2 (soweit keine Kraftfahrstraße) und ab 
2 500 Kfz / 24 h der Entwurfsklasse 3 werden 
bestätigt. Weitere Bedarfsmeldungen ab einer 
Verkehrsstärke von 1 500 Kfz / 24 h werden nach 
Kriterien wie Verkehrsbelastung, Radverkehrs-
potenzial, Verkehrssicherheit und Netzbedeu-
tung geprüft. 
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Auch bei Führung des Radverkehrs auf der 
Fahr bahn können Verbesserungsmaßnahmen 
erforderlich sein, z. B. hinsichtlich des Ober-
flächenzustandes (s. u.). Beim Neu-, Um- und 
Ausbaus von Bundesstraßen in der Baulast des 
Bundes und von Staatsstraßen ist zu prüfen, 
ob unter Einbeziehung der Radverkehrsnetze 
der jeweiligen Gebietskörperschaften für eine 
Entflechtung des Rad- und des Kfz-Verkehrs 
geeignete Führung des Radverkehrs vorliegt. 
Sonst ist die Neuanlage einer Radverkehrsan-
lage im Zuge der Maßnahme zu prüfen und 
bei Verzicht zu begründen.

Priorität für die Realisierung von  
Maßnahmen bestimmen
Ist eine Radverkehrsanlage erforderlich, so er-
höht sich die Priorität für ihre Realisierung in 
Abhängigkeit von bestimmten Kriterien. Diese 
sind:
 ❚ Verkehrssicherheit  

(Ergebnis Sicherheitsanalyse ESN)
 ❚ Ergebnis Ausbau- und Erhaltungsstrategie 

Staatsstraßen 2030 
 ❚ Verkehrsstärke des Kraftverkehrs
 ❚ Nähe zu zentralen Orten
 ❚ besonders schutzbedürftige Verkehrs-

teilnehmer (z. B. Schüler) 

Realisierbarkeit prüfen
Anforderung: Die Realisierbarkeit der Radver-
kehrsführung wird durch den Straßenbaulast-
träger im konkreten Projekt geprüft. Sofern 
eine Realisierbarkeit objektiv nicht möglich ist, 
ist ein Rücksprung zum Verfahrensschritt Be-
darfsbestimmung notwendig, um auf der Ebene 
der Netzplanung andere Lösungen zu finden.

Vorgehen: Die Prüfung der Realisierbarkeit ist 
nicht Gegenstand der vorliegenden Radver-
kehrskonzeption. Sie erfolgt bei deren Umset-
zung durch die Straßenbaulastträger. Bei der 
Realisierung sind nachfolgend dargestellte 
Hinweise zu beachten. 

Über die vorgenannten Aufgaben hinaus gibt 
es an den Bundes- und Staatsstraßen weitere 
im Zusammenhang mit der Sicherung des 
Radverkehrs. Dies betrifft insbesondere
 ❚ die Sicherung eines akzeptablen Erhal-

tungszustandes (siehe Abschnitt 3.4),
 ❚ die qualitative Verbesserung von Anlagen, 

die nach einem veralteten Standard ge-
baut wurden (z. B. hinsichtlich der Breite),

 ❚ die Untersuchung und Verbesserung unfall-
auffälliger Stellen (siehe Abschnitt 5) und 

 ❚ die Sicherung der Fahrbahnüberquerun-
gen für das Erreichen oder Verlassen ei-
nes linksseitigen Radwegs (vgl. Verwal-
tungsvorschrift zu § 2, Absatz 4, Satz 3 
und 4 der StVO).

3.2.3 Realisierungshinweise

In vielen Fällen weisen Bundesstraßen, häufig 
auch Staatsstraßen Verkehrsverhältnisse (Ver-
kehrsstärke, Geschwindigkeiten) auf, die Hand-
lungsbedarf für den Radverkehr erkennen las-
sen, um die objektive bzw. subjektive Sicherheit 
zu verbessern. Die Verbesserung der objektiven 
Sicherheit hat dabei die Reduzierung des Un-
fallrisikos zum Ziel. Eine Verbesserung der sub-
jektiven Sicherheit ist erreicht, wenn sich die 
Verkehrsteilnehmer beim Radfahren sicherer 
fühlen. Verbesserungen der subjektiven Sicher-
heit dürfen nicht zu Lasten der objektiven 
Si cherheit gehen.

Die Qualität des Verkehrsablaufs im Radver-
kehr kann zum Beispiel durch 
 ❚ ungenügenden Fahrbahnzustand, 
 ❚ eine ungünstige Trassierung von Radver-

kehrsanlagen (z. B. umwegige Führung), 
 ❚ mangelhafte Netzeinbindung, 
 ❚ zeitraubende Knotenpunktführungen oder 
 ❚ Probleme beim Überqueren der Fahrbahnen

behindert werden. 

Für eine leichte und sichere Führung des Rad-
verkehrs ist im Straßenbauregelwerk ein brei-
tes Handlungsspektrum dargelegt, welches si-
tua tionsangepasst einzusetzen ist. Wesentliche 
Möglichkeiten im Außerortsbereich klassifizier-
ter Straßen sind:
 ❚ Separierung vom Kraftfahrzeugverkehr 

durch Bau von Radwegen oder gemein-
samen Rad- und Gehwegen unter beson-
derem Augenmerk auf die Absicherung 
des Radverkehrs an Knotenpunkten,

 ❚ Verbesserung der Nutzbarkeit der vom Rad-
verkehr genutzten Bereiche einer Fahrbahn,

 ❚ Beeinflussung von Geschwindigkeit und 
Stärke des Kraftfahrzeugverkehrs,

 ❚ Hinweis auf nahe gelegene, umwegfreie 
und entsprechend ausgebaute Alternativ-
routen,

 ❚ Bau von Querungsanlagen (Mittelinseln, 
Lichtsignalanlagen, Über- oder Unter-
führungen). 



Abb. 3.1 Bestand und Bedarf von Radverkehrsanlagen an Bundes- und Staatsstraßen
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Bei Anwendung des Trennprinzips sind vor al-
lem an Knotenpunkten die auftretenden Gefah-
ren gegenüber den Gefährdungen im Misch-
verkehr mit Kraftfahrzeugen abzuwägen.

Werden neue Radverkehrsanlagen an überört-
lichen Straßen angelegt, so sind dies nach RAL 
in der Regel einseitige Radwege im Zweirich-
tungsverkehr. Abhängig von der Stärke und 
Füh rung des Fußverkehrs können dies gemein-
same Geh- und Radwege sein. Die Regelbreite 
beträgt 2,50 m, wodurch der Einsatz von Fahr-
zeugen des Betriebsdienstes möglich ist. Brei-
tere Querschnitte kommen z. B. in Betracht, 
wenn eine auch sonst breiter ausgeführte Rad-
 route abschnittsweise an der Landstraße ver-
läuft. Bei sehr wichtigen Radwegen bzw. in 
kri tischen Bereichen ist zur besseren Nacht-
sichtbarkeit eine Schmalstrichmarkierung an 
den Rändern des Radweges vorzusehen. 

Abhängig von den konkreten Randbedingungen 
ist auch der Einsatz beidseitiger Radwege (z. B. 
zur Anbindung wichtiger Einzelziele oder bei 
beidseitigem Erschließungsbedarf in Streusied-
lungen) oder von Radfahrstreifen, z. B. durch 
Um gestaltung vorhandener überbreiter Fahr-
bahnen, möglich. Der Einsatz von Schutzstreifen 
außerorts ist gegenwärtig verkehrsrechtlich 
nicht möglich. 

Die Verwaltungsvorschrift zu § 2, Absatz 4, 
Satz 3 und 4 der StVO legt bezüglich der linken 
Radwege fest: »Am Anfang und am Ende einer 
solchen Anordnung ist eine sichere Querungs-
möglichkeit der Fahrbahn zu schaffen.« Die an 
überörtlichen Straßen zumeist üblichen Zwei-
richtungsradwege sind also am Beginn und Ende 
sowie bei einem Seitenwechsel in der Re gel mit 
einer Querungshilfe bzw. einer regelge rechten 
Überleitung auf die Fahrbahn auszustatten. Dies 
kann zum Beispiel durch Kom bi nation mit einer 
Mittelinsel am Ortseingang geschehen, die zu-
gleich die Veränderung der Streckencharakte-
ristik hervorhebt. 

Die Ausführung der Maßnahmen richtet sich nach 
dem aktuellen Regelwerk (siehe Abschnitt 14). 
Entsprechende Entwurfsunterlagen von Stra-
ßenbaumaßnahmen sollen hinsichtlich des Rad-
verkehrs enthalten:
 ❚ Analyse der Anforderungen des Rad-

verkehrs und Berücksichtigung der  
Radverkehrskonzeptionen der betroffenen 
Gebietskörperschaften sowie der Radver-

1 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Köln 2006 

kehrskonzeption des Freistaates Sachsen 
und Umsetzung in der Projektplanung 

 ❚ den Nachweis der sicheren Führung und 
Verkehrsqualität des Radverkehrs sowohl 
im Längs als auch im Querverkehr

 ❚ eine Begründung der gewählten  
Führungsformen

 ❚ frühzeitige Abstimmung mit den Straßen-
verkehrsbehörden hinsichtlich der zu 
wählenden Beschilderung und eine  
Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine 
Benutzungspflicht der Radverkehrsanlagen 
vorliegen

 ❚ (sofern relevant) Einhaltung der Richtlinien 
hinsichtlich ihrer Qualität sowie der Ein-
haltung der VwV-StVO: Der Nachweis soll 
insbesondere hinsichtlich der Stetigkeit und 
Breite, der Sicherung von Querungsstel-
len, der Sichtbeziehungen an Kreuzungen, 
Einmündungen und Grundstückszufahrten, 
der Gewährleistung aller Richtungsbezie-
hungen an Knotenpunkten und der aus-
reichenden Geländerhöhe sowie Wegbreite 
an Brücken erbracht werden. 

3.3  Radverkehr in  
Ortsdurchfahrten

Die vorliegenden Bedarfsmeldungen umfassen 
wegen des anderen Planungsumfeldes in der 
Regel keine Maßnahmen in Ortsdurchfahrten. 
Diese Maßnahmen sind bei der Projektplanung 
auf der Grundlage der Situationsanalyse auf 
der Basis von ERA 2010 und RASt 061 zu kon-
zipieren. Die Entscheidung über die Führungs-
form des Radverkehrs ist dabei wesentlich dif-
fe renzierter als auf der freien Strecke.

Anhand der Größe des durchfahrenen Ortes und 
der Struktur seines Straßennetzes sowie dem 
Verhältnis von innerörtlichem Radverkehr zu 
durchgehendem Radverkehr sind passende Füh-
rungsformen zu wählen. Die Führungsform des 
Radverkehrs innerorts richtet sich u. a. nach 
den Verkehrsstärken, den Geschwindigkeiten, 
der Nutzungsintensität durch Rad- und Fuß-
verkehr, der Anzahl von Knotenpunkten, der 
Aufenthaltsfunktion sowie dem Querungsbe-
darf für den Fußverkehr und den anliegenden 
Nutzungen. 

Die Anlage gemeinsamer Geh- und Radwege 
(Zeichen 240 StVO) ist im Einklang mit den Re ge-
lungen der ERA 2010, der RASt 06 und VwV- StVO 
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auf begründete Ausnahmefälle zu be schrän ken. 
Sie ist grundsätzlich nur dort ver tretbar, wo die 
Netz- und Aufenthaltsfunktion von Rad- und 
Fußgängerverkehr gering ist. Die Ausschluss-
kriterien der ERA Punkt 3.6 sind zu beachten. 
Entsprechend den örtlichen Gege ben heiten sind 
alternative Führungsformen zu prüfen. 

3.4 Erhaltungsmanagement

Mit den aktuell laufenden Programmen zum 
Aus bau des Sächsischen Radverkehrsnetzes an 
Bundes- und Staatsstraßen schafft der Freistaat 
Sachsen ein Radwegenetz von etwa 1 800 km 
Länge. Neben der Sicherung der ge tätigten In-
vestitionen sind auch die dauerhafte Gewähr-
leistung der Befahrbarkeit und des Fahrkomforts 
wichtige Gründe für die Entwick lung eines Er-
haltungsmanagements.

Die bauliche Erhaltung umfasst die
 ❚ Unterhaltung,
 ❚ Instandsetzung und
 ❚ Erneuerung

von Verkehrsanlagen. Dabei stehen vor allem 
die Kriterien Befahrbarkeit und Fahrkomfort im 
Vordergrund, welche grundsätzliche Voraus-

setzungen für die Akzeptanz und Ver kehrs si-
cher heit von Radverkehrsanlagen sind. Die Er-
haltung der vorhandenen Radverkehrsanlagen 
ist somit neben deren Neubau ein Baustein zur 
angestrebten Erhöhung des Radverkehrsan-
teils am Gesamtverkehrsaufkommen (siehe Ab-
schnitt 1.2). 

Für Instandsetzungs-, Erneuerungs- und Er-
stellungsmaßnahmen an den in ihrer Baulast 
befindlichen selbständigen Radwegen werden 
kreisangehörigen Gemeinden, kreisfreien Städ-
ten und Landkreisen vom Freistaat Sachsen auf 
Grundlage des Sächsischen Finanzausgleich-
gesetzes jährlich Mittel zur Verfügung gestellt.

Um seine Radverkehrsanlagen möglichst wirt-
schaftlich und effizient in einem dauerhaft gu-
ten Zustand zu erhalten, strebt der Freistaat 
Sachsen ein systematisches Erhaltungsmana-
ge ment für die Radverkehrsanlagen an. Ein 
mög licher Rahmen dafür ist in Abbildung 3.2 
dargestellt. Die aus einem derartigen Erhal-
tungs management resultierenden Dringlich-
keitsreihungen ermöglichen letztlich die Auf-
stellung eines Programms zur systematischen 
Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen an 
Radverkehrsanlagen. 

Abb. 3.2 Erhaltungsmanagement für Radverkehrsanlagen

Eindeutiges Stationierungssystem
(Netzknoten, Stationierung)

Erfassung und Pflege der notwendigen Datengrundlagen, z. B.:
❚ Art der Deckschicht
❚ Zustandserfassung und -bewertung (alle 4 Jahre)
❚ Querschnittsbreite
❚ Verkehrsbelastung
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Die für ein Erhaltungsmanagement erforder-
lichen Daten zu
 ❚ Netz,
 ❚ Querschnitt,
 ❚ Art der Deckschicht,
 ❚ Ausstattungsmerkmalen und
 ❚ Zustand

liegen aus der in Abschnitt 7.1 beschriebenen 
Radverkehrsdatenbank vor. Die erstmalige Er-
fassung und Bewertung des Zustands erfolgte 
im Rahmen der Bestandserfassung des Rad we-
genetzes. Die Zustandsbewertung von Stra ßen 
wurde mit einer Unterscheidung in drei Zu-
standsklassen2 (gut / mittel / schlecht) vorge-
nommen. 

2 Projektschlussbericht Aufbau Radverkehrsdatenbank und Bestandserfassung. LEHMANN + PARTNER 
GmbH Erfurt (L+P), Erfurt, 2019

3 Empfehlungen für Radverkehrsanlagen – ERA. Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswe-
sen, Köln 2010

Damit die gemäß den ERA3 empfohlenen Qua li-
tätsansprüche an Radverkehrsanlagen ge währ-
leistet werden können, ist eine regelmäßige Kon -
trolle des Oberflächenzustandes anzustre ben. 

Mit Hilfe einer fortlaufenden Pflege der Be-
standsdaten der Radverkehrsdatenbank, einer 
regelmäßigen Erfassung und Bewertung des 
Radwegezustandes (aller 4 bis 8 Jahre) sowie 
eines entsprechenden Beschwerdemanage-
ments können der Zustand und die Qualität von 
Radwegen im Freistaat Sachsen sowohl lokal 
als auch netzweit ausgewertet werden. Darüber 
hinaus bietet eine regelmäßige Erfassung des 
Radwegezustandes die Möglichkeit, die Wirk-
samkeit des aufgestellten Erhaltungsprogramms 
im Rahmen des Erhaltungsmanagements zu 
überprüfen. 
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Radschnellverbindungen sollen als besonders 
leistungsfähiger Bestandteil von Verbindun-
gen des Alltagsradverkehrs entwickelt werden.

4.1 Aufgabe und Nutzen

Mit dem Rad werden auf alltäglichen Wegen 
heute selten Strecken zurückgelegt, bei denen 
zwischen Start- und Zielpunkt mehr als 10 km 
liegen, da die Reisezeiten oft zu lang sind. Er-
fahrungen zeigen jedoch, dass durch die Ver-
kürzung der Reisezeiten, z. B. indem an Kreu-
zungen weniger oder gar nicht gewartet wer den 
muss, neue Potentiale für den Radverkehr er-
schlossen werden können. Unterstützend wirkt 
hier die Nutzung von Pedelecs (siehe Ab-
schnitt 2.2). Dort, wo diese Potentiale beson-
ders hoch sind, liegt der Einsatzbereich von 
Radschnellverbindungen. 

Radschnellverbindungen sollen als besonders 
leistungsfähiger Bestandteil von Verbindungen 
des Alltagsradverkehrs für Pendler eine attrak-
tive Alternative zur Nutzung des eigenen Pkw 

darstellen und so eine Verlagerung vom moto-
risierten Individualverkehr hin zum Radverkehr 
bewirken. Als hochwertige Infrastrukturange-
bote dienen sie ausschließlich dem Radverkehr 
und ermöglichen ein durchgängig sicheres  und 
komfortables Fahren mit hohen Geschwindig-
keiten. Entsprechend anspruchsvoll sind die 
Qualitätsstandards für Linienführung, Quer-
schnitt, Führung an den Knotenpunkten, Netz-
verknüpfung und begleitender Ausstattung. Aus 
Gründen der Wirtschaftlichkeit werden Rad-
schnellverbindungen erst ab einem täglichen 
Aufkommen von mehr als 2 000 Radfahrenden 
empfohlen. Radschnellverbindungen sind da-
her v. a. für Ballungsräume und deren Ver bin-
dung zu Zentren im näheren Umland geeignet.

4.2  Untersuchungen und  
Realisierung

In Deutschland werden Radschnellverbindun-
gen erst seit kurzem umgesetzt. Im Freistaat 
Sachsen gibt es noch keine Erfahrungen mit Rad-
schnellverbindungen.  

4 Radschnellverbindungen

Abb. 4.1 Übersicht über die Korridore für Radschnellverbindungen  
im Freistaat Sachsen
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Zur Ermittlung von geeigneten Korridore für 
Radschnellverbindungen im Freistaat Sachsen 
wurden mit einer durch den Freistaat Sachsen 
erarbeiteten Potentialanalyse die notwendigen 
Voraussetzungen geschaffen. Diese dient als 
Grundlage für weitere Planungen.

Im Ergebnis wurden elf Korridore in den Ver-
flechtungsräumen der sächsischen Oberzent-
ren Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau 
iden tifiziert. Sie umfassen in der Regel Stadt- 
Umland-Verbindungen (Abbildung 4.1). Mit der 
Änderung des Bundesfernstraßengesetzes hat 
der Bund in § 5 b d.G. die Möglichkeit eröffnet, 
für den Bau von Radschnellwegen in der Stra-
ßen baulast von Ländern, Gemeinden und Ge-
meindeverbänden Finanzhilfen zu gewähren. 
Da zu wurde eine Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern abgeschlossen. Sie de -
finiert Maßnahmen, Finanzierungsvorausset-
zungen sowie Antragsverfahren und -unter lagen. 
Radschnellwege müssen eine Mindestlänge von 
in der Regel 10 km aufweisen, als Zwei rich-
tungs radwege 4 Meter breit sein und eine Rad-
verkehrsprognosestärke von mehr als 2 000 Rad-
fahrten pro Tag aufweisen. 

Die Förderung im Freistaat Sachsen soll über 
die RL KStB (Richtlinie des Sächsischen Staats-
ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
für die Förderung von Straßen- und Brü cken-
bauvorhaben kommunaler Baulastträger) er-
folgen.

Radschnellverbindungen nach einheitlichen 
Standards sollen zügig entwickelt werden. Dazu 
wurde auch das Sächsische Straßengesetz da-
hingehend geändert, dass eine neue Straßen-
klasse »Radschnellverbindungen« eingeführt 
wur de. Baulastträger ist in der Regel der Frei-
staat Sachsen. Gemeinden mit mehr als 
30 000 Einwohnern sind Träger der Baulast in 
den Ortsdurchfahrten.

Machbarkeitsstudien sollen durch den Freistaat 
Sachsen in Abstimmung mit den berührten Ge-
meinden erstellt werden.

4 Arbeitspapier Einsatz und Gestaltung von Radschnellverbindungen. Forschungsgesellschaft für Stra-
ßen- und Verkehrswesen, Köln 2014

4.3 Qualitätsstandards

Radschnellverbindungen sollen zu den leistungs-
fähigsten, komfortabelsten und sichersten Rad-
verkehrsanlagen gehören. Dies erfordert einen 
besonderen baulichen Aufwand verbunden mit 
hohen Anforderungen an Ausstattung und Be-
trieb.

In Deutschland wurden erst wenige Rad-
schnell verbindungen realisiert. Vielerorts sind 
sie jedoch in Planung. Es gibt daher noch keine 
ge festigte Praxis hinsichtlich der Qualitäts-
standards. Sowohl auf Bundesebene gibt es mit 
dem entsprechenden Arbeitspapier der FGSV4 
eine erste Grundlage als auch durch diverse 
Ausarbeitungen auf Länderebene. Für Sachsen 
wurden im Zuge einer Potentialanalyse für Rad-
schnellverbindungen Standards erarbeitet, die 
sich am Arbeitspapier der FGSV orientieren.

Zusammenfassend werden folgende Anforde-
rungen gestellt, die sich auf die geometrische 
Gestaltung auswirken:
 ❚ direkte Führung
 ❚ getrennt von anderen Verkehrsarten
 ❚ überholen / nebeneinanderfahren möglich
 ❚ sichere Befahrbarkeit auch bei hohen  

Verkehrsstärken
 ❚ hohe Belagsqualität
 ❚ hohe Radverkehrsstärke  

(mind. 2 000 Radfahrende / Tag)
 ❚ Mindestlänge

Die Qualitätsstandards sollen auf mindestens 
80 % der Strecke eingehalten werden, da Rad-
schnellverbindungen auch in bestehende Städ-
te mit ihren gewachsenen Strukturen eingefügt 
werden müssen.

Für Radschnellverbindungen kommen je nach 
Situation verschiedene Führungsformen des 
Rad verkehrs in Frage. 

Für Radschnellverbindungen mit hohem Rad-
verkehrspotential, welche die für einen Rad-
schnellweg erforderlichen Potentiale nicht auf-
weisen, kann der mittlere Standard zwischen 
dem Standard für einfache Radwege und Rad-
schnellverbindungen eingesetzt werden. 
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Abb. 4.2 Übersicht Radschnellverbindungen in den Ländern 

Radschnellwege in den Ländern 
Anzahl möglicher Trassen (davon umgesetzt bzw. im Bau)

Baden-Württemberg
44 (4)

Hessen
6 (1)

Rheinland-Pfalz
3

Saarland
1

Schleswig-Holstein
2 (1)

Hamburg
6

Niedersachsen
8 (2)

Nordrhein-Westfalen
7 (1)

Thüringen
- -

Sachsen-Anhalt
2

Sachsen
11

Berlin
10

Brandenburg
3

Mecklenburg-Vorpommern
3

Bayern
8

Bremen
1
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Das SachsenNetz Rad soll zur Premium-
marke für den touristischen Radverkehr in 
Sachsen ausgebaut werden. Die zugehöri-
gen Routen sind für eine touristische Ver-
marktung beson ders geeignet.

5.1 Routen

Das SachsenNetz Rad ist das landestouristische 
Radwegenetz des Freistaates Sachsen. Unter 
der Dachmarke Sachsen-Netz Rad (SNR) wer-
den Radfernwege, Regionale Hauptradrouten 
und sonstige Strecken zusammengefasst:
 ❚ Radfernwege (SNR I)

 ❚ haben landesweite Bedeutung
 ❚  folgen entweder dem Lauf von 

Flüssen, sind länderübergreifend 
oder verfügen über einen  
inhaltlichen Schwerpunkt

 ❚  haben eine für das Radfernwan-
dern geeignete Länge

 ❚  erschließen große Teile Sachsens 
für den Fahrradtourismus

 ❚ tragen einen Namen
 ❚ Regionale Hauptradrouten (SNR II)

 ❚ haben regionale Bedeutung
 ❚ tragen einen Namen

 ❚ Sonstige Strecken
 ❚  ergänzen die Radfernwege und 

Regionalen Hauptradrouten zu  
einem geschlossenen Netz

 ❚  dienen der Erschließung wichtiger 
touristischer Schwerpunkte mit 

 ❚  überregionaler und landesweiter 
Bedeutung sowie der Anbindung 
an Bahnhöfe und sonstige funkti-
onelle Elemente des Radtourismus

 ❚ tragen keinen Namen 

5.2 Zielgruppen

Für die vorliegende Radverkehrskonzeption las-
sen sich die in Tabelle 5.1 benannten drei rad-
touristischen Zielgruppen unterscheiden. Auf 
deren teils divergierende Bedürfnisse müssen 
das Angebot an Infrastruktur und das Marke-
ting eingehen, um erfolgreich zu sein. 

Die Radfernwege im SachsenNetz Rad kommen 
den Bedürfnissen der Radfernwanderer ent-
gegen. Zugleich bedient das SachsenNetz Rad 
und dessen Vernetzung mit lokalen Routen 
die Bedürfnisse von Radurlaubern und Tages-
touristen. 

5 Radtourismus: SachsenNetz Rad

Tabelle 5.1: Hauptzielgruppen der radtouristischen Angebote im  
Freistaat Sachsen

Radwanderer Radurlauber Tagestouristen /  Kurzurlaub

Quartierwahl nahezu jeden Tag ein neues Quartier festes Quartier über mehrere Tage –

Aktivitäten Tagesetappen über 50 km und bis 
über 100 km Länge zwischen den  
Quartieren, z. T. als organisierte Reise

Tagestouren in Quartiernähe mit dem 
Rad, aber auch andere Aktivitäten (At-
traktion der Region insg. ist wichtig)

Tagestour mit dem Rad

Ortskenntnis gering gering, mit der Aufenthaltsdauer 
 zunehmend

relativ hoch

Informationsmedium (sofern nicht 
Navigationsgerät oder Internet)

Regionalkarte bzw. spezielle 
 Routenführer

Faltblätter, lokale Karten Tageszeitungen, Faltblätter,  
lokale Karten

Anforderungen auf Netzebene lange, interessante Strecken  
(routenorientiert)

Rundtouren, Touren mit Rücktransport 
(z. B. mit Bahn-Nahverkehr), 
hohe Netzdichte günstig

Rundtouren, Touren mit Rücktransport 
(z. B. mit Bahn-Nahverkehr)

weitere Unterscheidungen Individualreisende / geführte Reise-
gruppen; Sportler / Genussradler

Mountainbiker, Familien, Ältere, 
Sportler / Genussradler, …

Mountainbiker, Familien, Ältere,  
Sportler / Genussradler, …

Tagesausgaben rel. hoch mittel rel. gering

Größe Zielgruppe rel. klein mittel rel. groß
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5.3 Netzstruktur

Das SachsenNetz Rad ist in übergreifende Rad-
fernwegenetze eingebunden (vgl. Abbildung 5.1 
und Abbildung 5.3):
 ❚ Der sächsische Teil des Elberadweges ist 

zugleich Teil der Euro-Velo-Route 7 vom 
Nordkap nach Malta (Sonnen-Route)  
sowie der D-Route Nr. 10 des Radnetzes 
Deutschland.

 ❚ Im Grenzbereich zwischen Sachsen und 
Bayern verläuft die Euro-Velo-Route 13 
(Eiserner Vorhang) auf einem Teilstück des 
Radfernweges Sächsische Mittelgebirge.

 ❚ Der Oder-Neiße-Radweg bildet die  
D-Route Nr. 12. 

 ❚ Die D-Route Nr. 4 (Mittelland-Route)  
verläuft in Sachsen auf Teilen der  
Sächsischen Städteroute, der Radroute 
»An der Silberstraße« und des Radfern-
weges »Sächsische Mittelgebirge«.

Baulastträgerübergreifend soll im SachsenNetz 
Rad Folgendes erfüllt werden:
 ❚ Radfernwege und Regionale Hauptrad-

routen im SachsenNetz Rad sind so zu 
führen, dass diese sich weder verzweigen 
noch in sich selbst zurücklaufen, damit 
eine eindeutige Orientierung möglich ist. 
Auf Ziele und Sehenswürdigkeiten, die 
nicht direkt an der Route liegen, kann mit 
abzweigender Wegweisung hingewiesen 
werden, so dass umwegige Routenfüh-
rungen vermieden werden.

 ❚ Strecken des SachsenNetz Rad entsprechen 
im Ausbauzustand den in Abschnitt 5.4 
dargestellten Qualitätskriterien. Sie  
verfügen über eine einheitlich gestaltete 
Zielwegweisung, in welche die Routen-
wegweisung integriert wird (siehe Ab-
schnitt 12). 

 ❚ Maßgebliche Kriterien für die Aufnahme 
der Strecken waren und sind die überre-
gional bedeutsame landschaftsbezogene 
oder thematische Wegeführung, die  
Anzahl und Dichte anliegender Besichti-
gungsschwerpunkte / touristischer Ziele 
sowie die Netzeinbindung.

 ❚ Mit dem SachsenNetz Rad werden  
radtouristische Angebote miteinander 
vernetzt. 

1 Nationaler Radverkehrsplan 2020 - Den Radverkehr gemeinsam weiterentwickeln, Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin 2012

 ❚ Die Verbindung zwischen Radfernwegen 
bzw. Regionalen Hauptradrouten sowie 
wichtigen Bahnhöfen und Sehenswürdig-
keiten erfolgt mit Sonstigen Strecken  
im SachsenNetz Rad. Es gelten die in  
Abschnitt 5.4 dargestellten Qualitäts-
kriterien inklusive der regelgerechten 
Wegweisung. Die anzubindenden Bahn-
höfe sind in Abschnitt 8, Tabelle 8.1,  
aufgelistet. Als wichtige Sehenswürdig-
keiten gelten solche, die von 25 000 oder 
mehr Besuchern pro Jahr frequentiert wer-
den. Sie sollen maximal 2 km, in Ausnahme-
fällen 3 km von den Radfernwegen bzw. 
Regionalen Hauptrad routen entfernt sein. 

Abb. 5.1 Radnetz Deutschland1 

Quelle: ADFC, eigene Darstellung
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5.4 Qualitäten

Das SachsenNetz Rad als radtouristisches Lan-
desnetz soll sich durch eine hohe Qualität der 
Infrastruktur und der touristischen Angebote 
auszeichnen (Premiumnetz). Im SachsenNetz 
Rad gelten grundsätzlich die in Tabelle 5.2 be-
nannten Standards. Für Regionale Hauptrad-
routen (SNR II) und Sonstige Strecken im 
Sach sen Netz Rad sind größere Toleranzen hin-
sichtlich Umwegarmut, Belagsqualität, Weg-
breite und touristischer Infrastruktur möglich.

Die in Tabelle 5.2 als Standardlösung vorge-
gebene Asphaltbauweise weist für die Nutzer 
deutliche Vorteile auf. Hinsichtlich der oft be- 

2 Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Rad-
wegekonstruktionen in naturnahen Bereichen – Versiegelungswirkung von Radwegen, Baustoff- und 
Umweltlabor GmbH, Friedrichsmoor im Auftrag des Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwick-
lung Mecklenburg-Vorpommern, gefördert vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung, Schwerin 2009

fürchteten Versiegelungswirkungen ist diese 
Bauweise nicht nachteiliger als andere, wie 
eine aus Mitteln des Nationalen Radverkehrs-
plans finanzierte Studie2 nachwies. 

Zu beachten ist der aktuelle und nachfolgend 
wiedergegebene »Gemeinsame Standpunkt 
des Sächsischen Staatsministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr und des Sächsi-
schen Staats ministeriums für Umwelt und 
Landwirtschaft« zur »Oberflächenbefestigung 
der Radfernwege und der Regionalen Haupt-
radrouten«. Er enthält insbesondere spezielle 
Regelungen zur Be  festigung von Radrouten im 
Wald sowie in Hochwasser- bzw. Überschwem-
mungsgebieten.

Tabelle 5.2 Standards für Radfernwege

erforderlich:

möglichst umwegarme Verbindungen Umwegarme Führung unter Berücksichtigung von Topographie, Barrieren, Gefahrenstellen und Sehenswürdigkeiten

sichere Befahrbarkeit innerorts (Vmax 50 km/h)
 ❚ Führungsform des Radverkehrs entspricht den Einsatzgrenzen und Vorgaben der ERA 2010  

(u. a. Tabelle 8 der ERA 2010)

außerorts 
 ❚ Führungsform des Radverkehrs entspricht den Einsatzgrenzen und Vorgaben der ERA 2010 

(u. a. Tabelle 19 der ERA 2010)

gefahrlose Benutzung durch Kinder (z. B. Brückengeländer, keine Hindernisse auf der Strecke)

sichere Überquerbarkeit von Straßen  ❚ z. B. Signalanlagen, Unter- oder Überführungen, Mittelinseln bei außerörtlichen Hauptverkehrsstraßen  
je nach Kfz-Stärken

allwettertauglicher Belag  
(außer bei Schnee- und Eisglätte)

Asphaltbauweise als Standardlösung. Bei Vorliegen ästhetischer (Landschaftsbild) oder ökologischer (Aufheizung  
der Oberfläche) Gründe Modifikationen entsprechend dem weiter unten aufgeführten »Gemeinsamen Standpunkt  
des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und des Sächsischen Staatsministeriums  
für Umwelt und Landwirtschaft zur Oberflächenbefestigung der Radfernwege und der Regionalen Hauptradrouten«

konsistente Wegweisung  ❚ Wegweisung einheitlich und durchgängig in beiden Richtungen gemäß FGSV-Standard  
(vgl. »Richtlinien zur Radverkehrswegweisung im Freistaat Sachsen«)

 ❚ Zielwegweisung mit Entfernungsangaben und integrierbaren Einschubplaketten für Routenlogos
 ❚ Orientierung soll ohne zusätzliches Kartenmaterial möglich sein
 ❚ Hinweise auf öffentliche Verkehrsmittel mit Fahrradbeförderung (z. B. Fähren)

ausreichende Breite der 
 Radverkehrsanlagen

 ❚ Regelbreiten entsprechend ERA 2010 und VwV-StVO
 ❚ empfohlene Mindestbreite 2,50 m bei Zweirichtungsverkehr, bei höherem Aufkommen / Nutzungskonkurrenzen breiter

touristische Infrastruktur möglichst wegenahes Angebot an Übernachtungs-, Einkehr- und Versorgungsmöglichkeiten ggf. mit Ladestation  
für Pedelec / Elektrokleinstfahrzeuge und Hinweis auf diese Einrichtungen entlang der Radfernwege; Rastplatz

wünschenswert:

zügig und mit hohem Komfort 
 befahrbar

 ❚ durchgängige Befahrbarkeit durch Tourenräder mit Gepäck, Tandem und Anhänger
 ❚ breite Durchfahrmöglichkeit an Umlaufsperren (mind. 1,5 bis 1,8 m)
 ❚ bei starkem Radverkehr Bevorrechtigung gegenüber Erschließungsstraßen 
 ❚ Ausschluss störender Nutzungen (z. B. Reiten auf wassergebundener Decke)

attraktive Routenführung  ❚ erlebnisorientiert, naturnah, kulturelle Sehenswürdigkeiten ...
 ❚ Belastung durch Lärm, Abgase u. ä. minimieren (z. B. Führung an hochbelasteten Straßen auch bei vorhandenen Rad-

verkehrsanlagen möglichst vermeiden)
 ❚ Abwägung zwischen Einpassung in die Umgebung und Vermeidung von Monotonie
 ❚ Angebote touristischer Infrastruktur am Weg (z. B. Rastplätze, Kinderspielplätze)
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Ein einheitlich hoher Standard für die Routen 
des SachsenNetz Rad ist mit ausschlaggebend 
für die Attraktivität und damit den Erfolg einer 
touristischen Radroute. Dabei ist die Oberflä-
chenbeschaffenheit ein wesentliches Merkmal. 
Die Fahrbahnoberfläche muss ein komfortables 
und sicheres Fahren bei jedem Wetter ermög-
lichen. Ebenheit und Rollwiderstand spielen 
dafür eine wichtige Rolle.

Standardlösung für Routen des SachsenNetz 
Rad außerhalb des Waldes ist die Asphalt-
bauweise. Damit lassen sich folgende Vorteile 
ver einen:
 ❚ geringer Rollwiderstand,
 ❚ hohe Ebenheit,
 ❚ allwettertauglicher Belag,
 ❚ geringe Unterhaltungskosten.

Hinsichtlich der Versiegelung unterscheiden 
sich bituminöse Bauweisen kaum von wasser-
gebundenen Bauweisen, da das Niederschlags-
wasser immer breitflächig über die Bankette 
ver sickert und nicht in die Kanalisation einge-
leitet wird. Parallel zu Straßen geführte Rad-
wege sollten immer mit einer Asphaltbefesti-
gung versehen werden. 

Ist die herkömmliche Asphaltbauweise auf-
grund von ästhetischen (Landschaftsbild) oder 
ökologischen (anziehende Wirkung aufgeheiz-
ter Oberflächen auf Amphibien / Reptilien etc.) 
Gründen nicht anwendbar, so sind nachein-
ander insbesondere folgende Modifikationen 
zu prüfen:
 ❚ Aufhellung des Mischguts durch die Ver-

wendung von farblosem Bitumen oder 
hellen Gesteinskörnungen bzw. nachträg-
liches Einwalzen von hellem Splitt oder Kies

 ❚ Verwendung einer kombinierten  
Pflaster- / Asphaltdecke (Abbildung 5.2)

 ❚ Verwendung von ungefastem Betonstein-
pflaster (insbesondere zur Erhöhung der 
Sickerfähigkeit der Befestigung in kurzen 
Abschnitten)

Führung des SachsenNetz Rad außerhalb 
des Waldes:
 ❚ In Neigungsabschnitten (Längsneigung  

> 5 %) sollen wassergebundene Decken 
aus Sicherheitsgründen nicht eingesetzt 
werden. 

 ❚ Im Bereich von Hochwasser bzw. Über-
schwemmungsgebieten sind wasser-
gebundene Decken in ihrer Nutzbarkeit 
regelmäßig eingeschränkt und aufgrund 
der häufigen Notwendigkeit der Instand-
setzung oder kompletten Wiederher-
stellung unwirtschaftlich. Radwege in 
solchen Bereichen sollen daher stets in 
Asphaltbauweise ausgeführt werden.  
Es sollen Grundsätze von Gestattungs-
verträgen von Radwegen auf Deichen/ 
Deichverteidigungswegen definiert werden. 

Die Fahrbahnbreite ist in Abhängigkeit der zu 
erwartenden Nutzungsintensität angemessen 
zu wählen. Auf eine Minimierung des Eingriffs 
in Natur und Landschaft und eine sparsame 
Flächenneuinanspruchnahme ist zu achten. 
Hierzu kann die erforderliche Mindestbreite im 
Ausnahmefall punktuell unterschritten werden.

Führung des SachsenNetz Rad im Wald: 
Waldwege sind die nicht dem öffentlichen Ver-
kehr gewidmete Wege, die der Erschließung des 
Waldes zum Zwecke seiner Bewirtschaftung 
dienen (§ 21 Absatz 1 SächsWaldG). Das Rad-
fahren ist auf Waldwegen gestattet. Für die 
Aus  weisung von Radrouten ist das vorhandene 
Wald wegenetz zu nutzen. Zur Wahrung des 
naturnahen Lebensraumes und zur schadarmen 
Befahrung mit schweren Transportfahrzeugen 
und Forstmaschinen sollen grundsätz lich was-
sergebundene Bauweisen gewählt werden.

Möglichkeiten und Grenzen für Radverkehr auf 
Waldwegen werden derzeit in den »Gemein-
samen Grundsätzen des Sächsischen Staats-
ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Ver kehr und des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Umwelt und Landwirtschaft für 
Kennzeichnung und Ausbau von Radwegen 
im Wald« erarbeitet.
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Grundsätzlich ist bei der Realisierung von tou-
ristischen Routen die frühzeitige Abstimmung 
zwischen allen Beteiligten, insbesondere zwi-
schen Baulastträger und Naturschutz-, Wasser 
sowie ggf. Forstbehörden zum Routenverlauf 
erforderlich (Berücksichtigung fachrechtlicher 
Regelungen wie z. B. Schutzgebietsbestimmun-
gen). So können besonders schützenswerte 
Bereiche umgangen werden (z. B. Trinkwasser-

schutzgebiete), die in der späteren Planung zu 
Verzögerungen bzw. zum Scheitern der Um-
setzung der Radroute führen können. Dies gilt 
insbesondere auch für Radverkehrsplanungen 
auf regionaler Ebene, die mit der Landesdirektion 
Sachsen abzustimmen sind, soweit sie plan-
feststellungsbedürftig sind. Dabei werden dann 
auch die Umweltbelange zu berücksichtigen 
sein.

Abb. 5.2 Kombinierter Pflaster- / Asphaltbelag

Fahrbahn

Asphalt

2,5 % 6 %

Pflaster

BankettBankett

Pflaster auf Splittbettung 
innerhalb von Rasenborden auf 

Betonbettung und Rückenstütze

Pflaster auf Splittbettung 
innerhalb von Rasenborden auf 
Betonbettung und RückenstützeAsphaltbeton 0/8

Asphalttragschicht 0/22
Frostschutzmaterial 0/32

Pflaster

12 %
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Abb. 5.3 Radfernwege im SachsenNetz Rad

5.5. Entwicklungsstand 2019

Das SachsenNetz Rad umfasst mit Planungs-
stand 2019 zehn Radfernwege, davon sieben 
länderübergreifende (Abbildung 5.3). Der Elbe-
  radweg, der Spree-Radweg, der Oder-Neiße- Rad-
weg, der Mulderadweg, der Zschopautal rad weg, 
der Elsterradweg, die Radroute Sächsische Mit-
tel gebirge sowie sechs lokale An gebote haben 
Eingang in die für das radtou ristische Marketing 
in Deutschland zentrale Broschüre »Deutsch-
land per Rad entdecken« von ADFC und Deut-
scher Zentrale für Tourismus (DZT) gefunden.

Tabelle 5.3 zeigt den Anfang des Jahres 2019 
erreichten Entwicklungsstand der sächsischen 
Radfernwege sowie die daraus resultierenden 
Handlungsempfehlungen hinsichtlich Ausbau, 

Wegweisung und Vermarktung. Eine detaillier te 
Übersicht zum Zustand und zum Handlungs-
bedarf bei allen Radfernwegen und Regionalen 
Hauptradrouten im SachsenNetz Rad enthält 
Anlage 3. 

In die in Tabelle 5.3 vorgenommene Bewertung 
der Nutzbarkeit der Radfernwege flossen fol-
gende Daten ein, die überwiegend aus der für den 
Freistaat Sachsen durchgeführten Bestands-
erfassung stammen:
 ❚ Angaben zu Mängeln der Oberfläche,  

der Breite und punktuellen Mängeln,
 ❚ Stärke des Kraftfahrzeugverkehrs auf  

den einzelnen Streckenabschnitten mit 
Fahrbahnführung,

 ❚ Streckenanteile ohne nutzbaren Weg  
(geplante Strecken).

Die Radfernwege werden durch 64 Regio nale 
Hauptradrouten ergänzt und verknüpft (siehe 
Abbildung 5.3). Dem Grundgedanken folgend, 
die Strecken dieses Netzes auch anderen Ver-
marktungsmöglichkeiten zugänglich zu machen, 

nutzen weitere Radrouten die Strecken des 
SachsenNetz Rad ganz oder teilweise. Einzelne 
Streckenabschnitte werden in anderen Bundes-
ländern als Radfernweg weitergeführt (z. B. Tour 
Brandenburg).
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Tabelle 5.3 Entwicklungsstand der Radfernwege des SachsenNetz Rad, Stand 20191 

1 Die Angaben basieren überwiegend auf den im Auftrag des Freistaats Sachsen vorgenommenen Befahrungen.

Radfernweg Länge in Sachsen (km) Streckencharakter Nutzbarkeit Streckenanteil mit 
FGSV-Wegweisung

Empfehlung

Elberadweg
D10 / I-1

186  
(+ 151 rechts)

flache Flussroute sehr gut 59 % offensiv vermarkten, 
 Wegweisung modernisieren

Mulderadweg
(Zwickauer Mulde /  Vereinigte Mulde)
I-2

244 flache Flussroute, 
im Oberlauf teils steil

gut 90 % offensiv vermarkten,  
Wege verbessern,  
z. T. Wegweisung modernisieren

Mulderadweg 
(Freiberger Mulde)
I-2

115 flache Flussroute,  
im Oberlauf teils steil

gut 93 % vermarkten, Wege und 
 Wegweisung verbessern

Spreeradweg
I-3

118 flache Flussroute sehr gut 93 % offensiv vermarkten

Oder-Neiße-Radweg
D12 / I-4

119 flache Flussroute sehr gut 100 % offensiv vermarkten

Zschopautalradweg 
I-5

143 Flussroute,  
häufig  Steigungen

gut 62 % zu Radfernweg ausbauen

Sächsische  Mittelgebirge
I-6

502 sehr häufig Steigungen gut 78 % zu Radfernweg ausbauen

Sächsische  Städteroute
I-8

334 häufig Steigungen gut 48 % Wegweisung komplettieren, 
vermarkten, 

Elsterradweg
I-10

121 flache Flussroute,  
im Oberlauf teils steil

mittel 69 % zu Radfernweg ausbauen

Froschradweg
I-11

269 flach sehr gut 100 % offensiv vermarkten, Weg-
weisung ggf. modernisieren

Mittellandroute
D4

296 häufig Steigungen gut 52 % Wegweisung komplettieren,  
länderübergreifend vermarkten

Länge der Streckenabschnitte im Netz 
(ohne geplante Verlegungen)

Summe Routenlänge 
(Streckenabschnitte mit Routen überlagerung zählen mehrfach)

Radfernwege 2 254 km 
(auf dem Streckenabschnitt verläuft mindestens ein Radfernweg

2 588 km

Regionale Hauptradrouten 2 357 km 
(auf dem Streckenabschnitt verläuft kein Radfernweg,  
jedoch mindestens eine Regionale Hauptradroute)

3 004 km

sonstige Strecken 565 km 565 km

Summe 5 176 km 6 157 km

Das SachsenNetz Rad hat eine Netzlänge von 5 176 km (vgl. Tabelle 5.4). Davon sind rund 5 116 km vorhanden. Bei einem 
Teil des Netzes besteht Optimierungsbedarf.

Tabelle 5.4 Längenstatistik SachsenNetz Rad (Planungsstand 2019)
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Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ver-
mark tung sind eine durchgängige Nutzbarkeit 
(sichere Befahrbarkeit) und eine konsistente 
Weg weisung. Insbesondere die regelgerechte 
Weg weisung gilt als wesentliches Qualitäts-
merk mal für das SachsenNetz Rad und als Ba-
sis für die Akzeptanz durch die Nutzer (siehe 
Abschnitt 12.1). Den hierbei erreichten Stand 
zeigt Abbildung 5.5. Insgesamt sind 2 124 km 
Streckenlänge bezüglich der Wegweisung noch 
grundlegend zu verbessern. Bei weiteren Teil-
strecken ist eine Modernisierung erforderlich, 
z. B. zur Anpassung der gewiesenen Ziele. 

Das Ziel und die notwendige Bedingung für 
eine touristische Vermarktung ist die vollstän-
dige Ausschilderung der Radrouten im Sach-
senNetz Rad. Die noch bestehenden Lücken in 
der Wegweisung werden deshalb im Rahmen 
des Projektes »Erstausstattung der Routen des 
SachsenNetz Rad mit wegweisender Beschil-
derung« geschlossen (siehe Abschnitt 12.1). 

Der Freistaat Sachsen, vertreten durch das 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr, plant, 
finanziert und installiert im Zuge dieses Pro-
jektes eine vollständige und regelgerechte Weg-
weisung des gesamten SachsenNetz Rad und 
übernimmt erforderliche Abstimmungen zum 
Abschluss von Nutzungsverträgen zwischen be-
troffenen Straßenbaulastträgern und den je-
weiligen Gemeinden. Die Wegweisung geht 
nach Abnahme in das Eigentum und die Erhal-
tungslast der Gemeinde über. Für die Erhaltung 
werden durch den Freistaat Sachsen auf Grund-
lage des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes 
jährlich Mittel zur Verfügung gestellt.

Aufgrund des Umfanges wurde der Freistaat in 
fünf Regionen eingeteilt, die je nach Kapazität 
teilweise parallel bearbeitet werden.

Das Pilotprojekt in der Region Leipzig (Land-
kreise Leipzig und Nordsachsen sowie Stadt 
Leipzig) startete Mitte 2016 und soll 2019 ab-
geschlossen werden. Für die Region Dresden 
(Landkreise Meißen, Sächsische SchweizOst-
erzgebirge und Stadt Dresden) und die Region 
Bautzen (Landkreise Bautzen und Görlitz) wur-
de mit der Wegweisungsplanung begonnen. Mit 
den beiden abschließenden Projekten Region 
Chemnitz (Landkreise Mittelsachsen, Erzgebirgs-
kreis und Stadt Chemnitz) sowie Region Zwickau 
(Landkreis Zwickau und Vogtlandkreis) soll bis 
Mitte 2020 bzw. Mitte 2021 begonnen werden.

Eine Förderung erfolgt zudem im Rahmen der 
RL KStB (Richtlinie des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
für die Förderung von Straßen- und Brücken-
bauvorhaben kommunaler Baulastträger) (siehe 
Abschnitt 9).

Das Angebot der radtouristischen Begleitinfra-
struktur weist in Sachsen 164 Bett-und-Bike- 
Gastbetriebe, die die entsprechenden Standards 
erfüllen (Stand 2019) auf. Eine zügige Vervoll-
ständigung des SachsenNetz Rad kann hier 
weitere wirtschaftliche Potenziale eröffnen. 
Zur Abschätzung der Radverkehrsnutzung als 
Grundlage für Planung, Evaluierungen und zur 
zielgerichteten Vermarktung von touristischen 
Radwegen kann der Einsatz von automatischen 
Radzählgeräten beitragen. Dauerzählgeräte wer-
den im Rahmen einer kommunalen Radwege-
baumaßnahme gefördert (RL KStB). 

Mit Radverkehrsanalysen können Marketing-
maß nahmen für touristische Radwege geziel-
ter auf die Radverkehrsnachfrage ausgerichtet 
werden. 

Abb. 5.4 Beispiel Wegweiser Erstausstattung SachsenNetz Rad
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Abb. 5.5 Übersichtskarte SachsenNetz Rad 
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Abb.  5.6 Im Jahr 2019 erreichter Stand zur Radverkehrswegweisung im SachsenNetz Rad
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5.6 Realisierung 

Ein Teil der Routen des SachsenNetz Rad ist 
inzwischen vermarktungsfähig und bei den 
Nutzern beliebt. Die Realisierung ist noch nicht 
abgeschlossen. Die noch ausstehenden Strecken-
abschnitte benötigen einen längeren Zeitraum. 
Dafür gibt es Gründe, die teilweise überlagernd 
wirken:

 ❚ Viele Baulastträger und Beteiligte ent-
lang einer Route, kleinteilige Abschnitte:  
Zur Realisierung des Neubaus / Ausbaus 
längerer Abschnitte müssen oft mehrere 
Beteiligte zusammenwirken, die unter-
schiedliche Interessen, Prioritäten und 
haushalterische Voraussetzungen haben 
und in unterschiedlich starker Weise von 
der Route profitieren. Lasten und Vorteile 
eines gemeinsamen Radweges sind  
meist ungleich verteilt, eine gemeinsame 
Koordinierung mit ausgleichender Funktion 
muss dann erst geschaffen werden und 
bedarf einer besonderen Motivation.

 ❚ Umweltfachliche und 
naturschutzrecht liche Anforderungen:  
Die naturschutzrechtlichen Anforderungen 
an den Neu- oder Ausbau eines Radweges 
wurden in den vergangenen Jahren  
deutlich erhöht. Dies hat einen höheren 
Zeitaufwand und Kostensteigerungen  
in Planung und Bau bis hin zur Undurch-
führbarkeit zur Folge. Zudem sind ver-
schiedene Baulastträger je nach regionalen 
Gegebenheiten unterschiedlich stark  
betroffen.

 ❚ Kommunale Haushaltssituationen:  
Der Bau von Radwegen auf ihrem Gebiet 
ist eine freiwillige Aufgabe der Gemeinden. 
Trotz hoher Förderung durch den Freistaat 
Sachsen lässt die notwendige Konzentra-
tion der kommunalen Haushalte auf die 
Pflichtaufgaben oftmals die Finanzierung 
des erforderlichen Eigenanteils nicht zu.

 
 ❚ Verkehrssicherungspflicht: 

Insbesondere bei der Führung von Rad-
routen durch Wald und Feld stellt sich  
für den Betreiber das Problem, dass das 
Betreten der freien Landschaft auf den 
Wegen zwar erlaubt und das Radfahren 
dem gleichgestellt ist, dies jedoch oft  
keine ausreichende Grundlage für Maß-
nahmen der Kommune zur Verbesserung 
an diesen Wegen ist. 

Im Dialog mit den Beteiligten, bspw. über die 
Landesarbeitsgemeinschaft Radverkehr oder die 
regionalen Arbeitsgemeinschaften, die Erarbei-
tung von Grundsätzen zum Radver kehr auf 
Waldwegen oder Deichen / Deichverteidigungs-
wegen sowie einem Gutachten zur allgemei-
nen Bewertung der naturschutzrecht lichen Ein-
griffsregelung bei der Umnutzung stillgelegter 
oder entwidmeter Bahntrassen zu Rad- und 
Wanderwegen wird Unterstützung geleistet.

5.7  Weiterentwicklung und  
Optimierung 

Im Rahmen der Umsetzung der Radverkehrskon-
zeption, des weiteren Ausbaus und der Op ti mie-
rung des Netzes, können sich Sachverhalte er-
geben, die Verlaufsänderungen des SachsenNetz 
Rad, die Neuaufnahme oder den Wegfall von 
Routen(-abschnitten) notwendig machen. Die 
Entscheidung über solche Teilfortschreibun gen 
obliegt dem Landesamt für Straßenbau und Ver-
kehr, welches unter www.radverkehr.sachsen.de 
ein Formular für Teilfortschreibungsanträge zur 
Verfügung stellt. Antragsteller sind im Regelfall 
die Landkreise und Kommunen. Diese verfügen 
in der Regel auch über die beste Ortskenntnis.

Eine Überprüfung der Verläufe des Sachsen-
Netz Rad einschließlich der bundeslandüber-
greifenden Verbindungen erfolgt auch im Zuge 
der Bestandserfassungen und des Projektes Erst-
ausstattung mit Wegweisung durch den Frei-
staat Sachsen. Es wird ebenfalls geprüft, ob 
be reits länger geplante Umverlegungen noch 
be absichtigt sind oder entfallen können. Mit 
dieser Radverkehrskonzeption wird das Sachsen-
Netz Rad als Ganzes aktualisiert.

Um eine objektive Bewertung zu ermöglichen, 
ist einheitlich das nachfolgend dargestellte 
Verfahren anzuwenden.
1.  Der Antragsteller erstellt Unterlagen mit 

folgendem Inhalt:
 ❚ Umfang / Bezeichnung der Maßnahme
 ❚ Planungsziel
 ❚ Gründe für die beantragte Teilfortschreibung
 ❚ Planungsstand
 ❚ Lageplan bisheriger und neuer Verlauf 

(Übersicht und Details)
 ❚ Realisierungszeitraum
 ❚ ggf. Beschluss des Gemeinderates,  

Stadtrates oder Kreistages

http://www.radverkehr.sachsen.de
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2.  Diese Antragsunterlagen sind mit allen am 
Vorhaben beteiligten Kreisen / Kommunen und 
weiteren Betroffenen (u. a. Grundeigen tümer, 
Untere Verkehrsbehörde, Träger der Straßen-
baulast, Naturschutzbehörden) abzustimmen. 

3.  Ist eine kreisangehörige Kommune Antrag-
steller, sind die erstellten Unterlagen dem 
be treffenden Landratsamt zu Beurteilung 
und Genehmigung zu übergeben. Das Land-
ratsamt holt darüber hinaus eine Stellung-
nahme der Destinationsmanagementorga-
nisation (regionaler Tourismusverband) ein. 
Bei Verlegung bereits realisierter Abschnitte 
ist die Zweckbindung einer eventuellen För-
derung zu beachten. 

4.  Die mit allen Beteiligten abgestimmte Stel-
lungnahme übergibt das Landratsamt zur 
Entscheidung an das Landesamt für Straßen-
bau und Verkehr. Nach Abschluss aller Prü-
fungen wird der Antragsteller über die Ent-
scheidung informiert.

Die kreisfreien Städte wenden dieses Verfahren 
sinngemäß an.

Die ausschließliche Änderung des Namens, des 
Logos oder die Verwendung eines anderen 
Hauptziels in der Wegweisung (abweichend von 
den Vorgaben in Abschnitt 12.4) einer Rad-
route erfordert vor der Genehmigung durch das 
Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Ab-
stimmung / Genehmigung auf Landkreis- und 
Gemeindeebene unter Einbeziehung der Desti-
nationsmanagementorganisation sowie der Be-
teiligten einer bestehenden Rahmenvereinba-
rung (siehe Abschnitt 13.4). Vorrangig sollen 
Lücken im bestehenden Netz geschlossen so-
wie die bestehenden Routen optimiert und 
qualitativ verbessert werden.

Zwischen dem Jahr 2015 und 2018 gab es 
insgesamt 37 förmliche Teilfortschreibungen 
des SachsenNetz Rad. Eine Teilfortschreibung 

kann mehrere (kleine) Änderungen zugleich 
umfassen. Dies war vor allem bei der Abstim-
mung der Routenverläufe bei der sachsen-
weiten Bestanderfassung und im Zuge des 
Projekts Erstausstattung mit Wegweisungs-
planungen der Fall. Dies betraf in erster Linie 
Verlaufskorrekturen, in geringem Maße auch 
Umbenennungen oder Ergänzungen bereits 
bestätigter Routen.

Wichtige Kriterien zu der Fortschreibung 
SachsenNetz Rad:
 ❚ überregional bedeutsame Wegeführung
 ❚ attraktive Routenführung  

(erlebnisorientiert, naturnah,  
kulturelle Sehenswürdigkeiten)

 ❚ Erschließung wichtiger touristischer 
Schwerpunkte mit überregionaler  
und landesweiter Bedeutung

 ❚ Anzahl und Dichte touristischer Ziele 
(> 25 000 Besucher / a) 

 ❚ eindeutige Orientierung
 ❚ Netzeinbindung gegeben 
 ❚ keine Parallelrouten vorhanden
 ❚ keine Verlegung auf Bundes- oder  

Staatsstraße
 ❚ Netzdichte
 ❚ Anfangs- und Endpunkt nicht bereits  

anderweitig verbunden
 ❚ sinnvolle Verknüpfung
 ❚ Realisierungsstand, Ausbauzustand
 ❚ Streckenprofil
 ❚ bei Änderung, ob wichtige Verbindungen 

verloren gehen
 ❚ bei grenzüberschreitender Verbindung,  

ob weitere Verknüpfung in direkter Nähe 
bereits vorhanden

 ❚ Anbindung von Sehenswürdigkeiten etc. 
bereits über Nahzielausweisung

 ❚ auf abzweigende Ziele mit Wegweisung 
hinweisen 

 ❚ sichere Befahrbarkeit
 ❚ sichere Überquerbarkeit
 ❚ ausreichende Breite
 ❚ touristische Infrastruktur
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6 Verkehrssicherheit und Verkehrserziehung

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit und 
die Reduzierung der Zahl der Getöteten, der 
Verletzten und der Sachschäden im Straßen-
verkehr ist ein zentraler Bestandteil der säch-
sischen Ver kehrspolitik. »Vision Zero« – Die 
Vision von Null Verkehrstoten im Straßen-
verkehr hat sich noch nicht erfüllt, aber wir 
sind diesem Ziel in den letzten Jahren ein 
beachtliches Stück näher gekommen. 

Die Sicherheit im Straßenverkehr ist ein we-
sent licher Faktor für Akzeptanz und Nutzung 
des Fahrrades. Relevante Einflussfaktoren 
auf die Verkehrssicherheit sind das Ver hal-
ten der Ver kehrsteilnehmer (»Mensch«), die 
Qualität der In fra struktur (»Straße«) und die 
Fahrzeugtechnik (»Fahrzeug«).

Die Verkehrssicherheit für Radfahrende soll 
ver bessert werden, damit sich in Zukunft 
noch mehr Menschen für das Radfahren als 
eine be sonders umweltschonende und ge-
sundheitsfördernde Form der Mobilität ent-
scheiden. 

Der Freistaat Sachsen schließt sich hierbei 
dem Verkehrssicherheitsprogramm der Bun-
desregie rung an, das zum Ziel hat, »die Zahl 
derjenigen, die im Verkehr verletzt oder ge-
tötet werden, um 40 % zu senken.« (BMVBS, 
Nationaler Rad verkehrsplan 2020, Seite 32). 
Voraussetzung ist eine gut ausgebaute und 
verkehrssicher ge staltete Infrastruktur. Ne-
ben Verbesserungen der Infrastruktur, die eine 
wesentliche Voraus setzung für mehr Ver-
kehrssicherheit darstellen, ist auch die ver-
stärkte Durchsetzung der Rege lungen der 
StVO gegenüber allen, die am Ver kehr teil-
nehmen, einschließlich der Radfahren den, 
wichtig.

1 Die offiziellen Unfallzahlen des Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen für das Jahr 2018 la-
gen zum Zeitpunkt der Endredaktion des vorliegenden Radverkehrskonzepts für den Freistaat Sachsen 
noch nicht vor

2 Pedelec – Naturalistic Cycling Study. Unfallforschung der Versicherer – UDV, Berlin 2017

6.1 Entwicklung

Bezüglich der Entwicklung der Unfallzahlen im 
Radverkehr sind in Sachsen folgende Trends 
erkennbar1:
 ❚ Trotz steigender Nutzung des Fahrrades 

stagniert die Zahl der Verunglückten bei 
Unfällen mit Beteiligung von Radfahrenden 
seit 2008. Nach wie vor gibt es allerdings 
bei Fahrradunfällen eine hohe Dunkelziffer. 
Insbesondere Alleinunfälle mit dem Fahr-
rad werden der Polizei oft nicht gemeldet. 

 ❚ Der Anteil der verletzten Radfahrenden 
an allen bei Verkehrsunfällen verletzten 
Personen ist höher als der Anteil des Rad-
verkehrs an allen zurückgelegten Wegen. 
Die negativen Folgen eines Fahrradunfalls 
sind überdurchschnittlich hoch.

 ❚ Der Rückgang der bei Verkehrsunfällen 
getöteten Radfahrenden in Deutschland 
war im Zeitraum 2008 – 2017 geringer als 
der allgemeine Rückgang der getöteten 
Verkehrsteilnehmer (ohne Radfahrende). 

 ❚ Die Zahl der schwerverletzten Radfahren-
den in Deutschland stagniert ähnlich  
der Zahl der Schwerverletzten Verkehrs-
teilnehmer bei Unfällen ohne Radverkehrs -
beteiligung seit 2008.

Weitere für die Verkehrssicherheitsarbeit 
wesentliche Entwicklungen sind:
 ❚ Der Bevölkerungsanteil älterer Menschen 

nimmt zu. Für ältere Verkehrsteilnehmer 
haben Verkehrsunfälle im allgemeinen 
schwerwiegendere Folgen als für Jüngere. 

 ❚ Im Jahr 2016 verunglückten 3 901 Pede-
lecfahrende, davon 62 tödlich, weitere 
1 087 wurden schwer und 2 752 leicht 
verletzt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die 
Zahl der verunglückten Pedelecfahrenden 
(2015: 2 942) um 32,6 % gestiegen. Im 
gleichen Zeitraum stieg auch die Anzahl 
der verkauften Pedelecs um 13 %2. 

 ❚ Neben der durch die Unfallzahlen be-
obachtbaren objektiven Verkehrssicherheit 
hat im Radverkehr auch die subjektive 
Verkehrssicherheit, also das Sicherheits-
gefühl beim Radfahren, eine große  
Bedeutung. Beide Aspekte sind bei der 
Maßnahmenplanung zu beachten.
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 ❚ Aufgrund immer wieder auftretender  
Unfälle von abbiegenden Lkw mit gerade-
ausfahrenden Radfahrenden mit meist 
schweren Folgen verstärkte das Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur im Jahr 2018 in diesem Bereich 
seine Aktivitäten. Abbiegeassistenten sind 
verfügbare technische Lösungen, die im 
Straßenverkehr Leben retten können.  
Seit 2018 setzt das BMVI mit der »Aktion 
Abbiegeassistent« auf Anreize für eine 
freiwillige Verpflichtung. Das Parlament  
der Europäischen Union hat sich am  
26. März 2019 auf eine verpflichtende 

Einführung bestimmter Fahrzeugsicher-
heitssysteme, darunter Abbiegeassistenz-
systeme, für Neu fahrzeuge ab dem Jahr 
2022 geeinigt.

Die Auswirkung der Elektrokleinstfahrzeuge-
Verordnung auf die Nutzung von Radver-
kehrsanlagen und die Verkehrssicherheit lässt 
sich derzeit nicht abschätzen. Elektrokleinst-
fahrzeuge, die den Vorgaben der genannten 
Verordnung entsprechen, verfügen über Brei-
ten bis zu 70 cm und fahren Geschwindigkei-
ten bis zu 20 km/h, nutzen, sofern vorhanden, 
ebenfalls Radverkehrsanlagen.

Tabelle 6.1 Straßenverkehrsunfallgeschehen im Freistaat Sachsen 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Unfälle
gesamt

116 048 116 333 122 191 110 410 110 790 109 315 105 577 108 653 109 736 109 623

mit 
Personenschaden

14 807 14 252 12 955 13 853 13 633 12 955 13 351 13 504 13 643 13 241

Getötete 
gesamt

243 192 168 194 211 192 184 192 162 147

als zu Fuß 
Gehende

43 25 24 32 28 46 30 41 26 15

als Fahrer und Mitfahrer von

Krafträdern 48 35 32 34 38 37 36 36 24 33

Pkw 107 99 79 87 108 77 91 92 76 74

Fahrrädern 29 25 22 25 27 21 24 17 26 19

Verletzte  
gesamt

18 805 18 046 16 445 17 516 16 965 16 188 16 852 17 033 17 300 16 848

als zu Fuß 
Gehende

1 672 1 583 1 449 1 520 1 597 1 506 1 456 1 520 1 504 1 403

als Fahrer und Mitfahrer von

Krafträdern 2 176 1 862 1 608 1 813 1 741 1 589 1 795 1 774 1 712 1 754

Pkw 10 121 10 109 9 318 9 351 8 783 8 755 8 683 8 983 9 257 8 807

Fahrrädern 3 914 3 678 3 069 3 832 3 813 3 433 3 959 3 872 3 926 3 913
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6.2 Präventive Verkehrssicherheit

Die präventive Verkehrssicherheitsarbeit wird 
hier nach den Handlungsfeldern Mensch – Stra-
ße – Fahrzeug gegliedert. Bezüglich des Rad-
verkehrs sind folgende Aspekte hervorzuheben:

Mensch
Generelles Ziel der Verkehrserziehung und -auf-
klärung ist die Einhaltung der Regeln der StVO 
durch alle Verkehrsteilnehmer. Es ist darauf hin 
zu wirken, dass alle Verkehrsteilnehmer in aus-
reichendem Maße Verkehrsregeln kennen, über 
Veränderungen in geeigneter Form informiert 
werden und die Verkehrsregeln einhalten. Es gilt 
der § 1 der StVO als oberster Grundsatz. »Stän-
dige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht« soll 
das Handeln der Verkehrsteilnehmer stärker prä-
gen und damit eine Verbesserung des Ver kehrs-
klimas erreicht werden.

Schwerpunkte sind bereits die Verkehrserzie-
hung im Vorschulalter sowie die schulische 
Mobilitäts- und Verkehrserziehung1. Dabei 
bildet die Verkehrssicherheit besonders bei der 
Radfahrausbildung in der Primarstufe einen 
deutlichen Schwerpunkt. Die Schulen entwickeln 
und aktualisieren in Zusammenarbeit mit der 
Polizei und anderen Institutionen entsprechen-
de Konzepte. Neben der Vermittlung der Ver-
kehrsregeln kommt der sicheren Führung des 
Fahrrades und der Fähigkeit zum Erkennen und 
Vermeiden von Gefahrensituationen eine wich-
tige Bedeutung zu. Dazu gehört insbesondere 
das Verständnis für die Gefahren, die vom 
»Toten Winkel« bei Kraftfahrzeugen ausgehen.

Das Sächsische Staatsministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr fördert Verkehrs-
sicherheitsprojekte und Maßnahmen der Lan-
desverkehrswacht zur Reduzierung aktueller 
Gefahrenpotenziale im Radverkehr. Schwerpunk-
te bilden dabei die Projekte »Verkehrserziehung 
im Vorschulbereich«, »Verkehrserziehung im 
Freizeitbereich der Grundschulen« und die »Ak-
tion Junge Fahrer«.

In der Regel ist die Verkehrserziehung bzw. -aus-
bildung mit dem Erwerb eines Führerscheins 
beendet. Deshalb sind geeignete Aktivitäten für 
die Fortbildung aller Verkehrsteilnehmer zur Ge-
währleistung und Erhöhung der Verkehrssi cher-
heit zu entwickeln, die auch die zunehmen de 
Bedeutung des Radverkehrs berücksichtigen. 

1 vgl. auch die »Empfehlung zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schule«, Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 10.05.2012

Auf klärungsarbeit über Veränderungen im Ver-
kehrsgeschehen und von Verkehrsregeln ist ziel-
gruppengerecht zu konzipieren. Eine gemeinsam 
mit den Kommunen getragene landesweite Kam-
pagne zu Problemstellungen des Alltagsradver-
kehrs kann dabei ein wichtiger Baustein sein. 

Verkehrsüberwachung ist eine ständige Auf-
gabe sowohl spezialisierter Einsatzkräfte als auch 
der Polizeivollzugsbeamten des Streifendiens-
tes. Insofern sind durch Polizeibeamte re gel mäßig 
auch Kontrollen im Bereich des Fahr radverkehrs 
durchzuführen. 

Die polizeiliche Verkehrssicherheitsarbeit orien-
tiert sich an der Bekämpfung der Haupt unfall-
ursachen und der Arbeit mit Risikogruppen 
im Straßenverkehr. Verkehrssicherheitskon-
zeptionen der Polizeidienststellen gehen ins-
besondere auf erkannte örtliche Schwerpunkte 
ein. Resultierend aus den Erfolgen der Berliner 
Fahrradstaffel bei der Reduzierung des Unfall-
geschehens insbesondere im Radverkehr sollen 
die Aktivitäten der bestehenden Fahrradstaf-
feln in Leipzig und Dresden intensiviert werden. 
Darüber hinaus sollen in anderen Städten ver-
gleichbare Aktivitäten initiiert werden. 

Der Lenkungsausschuss Verkehrssicherheit ist 
seit 2009 Teil des Landespräventionsrates. In 
ihm wirken die Sächsische Staatsregierung, Ver-
waltungsstellen sowie Vertreter aus der For-
schung und von Verkehrsverbänden mit. Die 
Verkehrssicherheitsarbeit begründet sich auf 
regelmäßigem Informationsaustausch, der Aus-
wertung der Unfallstatistik Radverkehr, Erar-
beitung von Vorschlägen und Ideen möglicher 
Präventionsmaßnahmen sowie dem Austausch 
von Materialien. Unterstützende Medienkam-
pagnen zu ausgewählten Themen der Ver-
kehrssicherheit sollten kontinuierlich in Presse, 
Funk und Fernsehen sowie im Internet die 
Verkehrssicherheitsarbeit begleiten.
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Straße
Im Kontext der vielfältigen und zum Teil kon-
kurrierenden Zielfelder im Straßenentwurf ist 
die sichere Radverkehrsführung nach dem 
Stand der Technik ein wichtiges Teilziel. Vieler-
orts sind prognostisch wachsende Radverkehrs-
stärken baulich oder verkehrsorganisatorisch 
zu berücksichtigen. Der stetigen Aus- und Fort-
bildung von Planern und Entscheidern kommt 
vor diesem Hintergrund eine besondere Bedeu-
tung zu. Nur sichere Radverkehrsanlagen fin-
den Akzeptanz und können zu einer Zunahme 
des Radverkehrs beitragen.

Dem Baulastträger der Straße obliegt die Ver-
kehrssicherungspflicht. Vorhandene Radver-
kehrsanlagen und Fahrbahnen sind in einem 
an forderungsgerechten Zustand zu erhalten, 
instand zu setzen, von Hindernissen frei zu 
halten und sich verändernden Bedingungen an-
zupassen. Auch bei kleinräumigen Einzelmaß-
nahmen sollte ausgeschlossen werden, dass 
neue Konfliktpunkte zwischen Rad- und Kfz-
Verkehr entstehen, etwa durch zusätzlich auf-
tretende Fahrbahnüberquerungen oder Sicht-
behinderungen.

Regelmäßig sind Verkehrsschauen nach 
VwV-StVO zu § 45 Absatz 3 durchzuführen. 
Das gilt insbesondere »auf Straßen von erheb-
licher Verkehrsbedeutung und überall dort, wo 
nicht selten Unfälle vorkommen, alljährlich, er-
forderlichenfalls auch bei Nacht« (VwV-StVO 
zu § 45). Verkehrsschauen dienen der »Über-
prüfung des Zustandes und der Sichtbarkeit der 
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
sowie zur Beseitigung möglicher Gefahren im 
öffentlichen Verkehrsraum«2.

Unfallhäufungen werden im Rahmen der Un-
falluntersuchung durch die Verkehrsunfallkom-
missionen erkannt. Die Verkehrsunfallkommis-
sion besteht nach der VwV-StVO zu § 44 aus 
Polizei, Straßenverkehrs- und Straßenbaube-
hörden. Die Verkehrsunfallkommission hat Un-
fallhäufungen zu erkennen, zu analysieren, und 
Maßnahmen zu ihrer Beseitigung zu beschlie-
ßen. Nach dem Merkblatt zur Örtlichen Unfall-
untersuchung in Unfallkommissionen (M Uko, 
2010), welches im Freistaat Sachsen in der VwV 
Örtliche Unfalluntersuchung3 verbindlich ver-

2 Merkblatt für die Durchführung von Verkehrsschauen – M DV. Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen, Köln 2013

3 Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern und des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zur ortsbezogenen Auswertung von Stra-
ßenverkehrsunfällen (VwV Örtliche Unfalluntersuchung) (12. April 2013)

4 Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von Straßen (ESAS), Forschungsgesellschaft für Straßen- und 
Verkehrswesen, Köln 2002

ankert ist, muss das Gremium zudem sicherstel-
len, dass beschlossene Maßnahmen umgesetzt 
werden und eine Wirkungskontrolle erfolgt.

Sicherheitsaudits nach den ESAS4 für geplan-
te Straßenbaumaßnahmen sind darüber hin-
aus ein geeignetes Instrumentarium, Mängel 
zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Für 
den Bestand kann das Werkzeug des Bestands-
audits angewendet werden.

Fahrzeug
Die Verbesserung der Sicherheitstechnik für 
Fahrräder und Kraftfahrzeuge obliegt zum ei-
nen der Fahrzeugindustrie und zum anderen 
der Verantwortung der Fahrzeughalter. Während 
Assistenzsysteme wegen des »Toten Winkels« 
abbiegender Lkw inzwischen eine verfügbare 
technische Lösung darstellen, gibt es weitere 
notwendige Weiterentwicklungen der Sicher-
heitstechnik. Diese betreffen geeignete Systeme 
zur Abstandssicherung bei Überholvorgängen 
bzw. zur Vermeidung von Unfällen beim Öffnen 
von Fahrzeugtüren sowie die Entwicklung von 
Außenairbags für die Kfz-Frontpartien. Der Frei-
staat Sachsen unterstützt die Bemühungen des 
Bundes zur Einführung von Abbiegeassistenz-
systemen.

Die Ausstattung der Fahrräder mit zuverlässiger 
Fahrradbeleuchtung, wirksamen Bremsen und 
weiteren vorgeschriebenen Elementen ist Auf-
gabe der Hersteller und Nutzer. Zudem obliegt 
es den Nutzern, ihr Fahrrad verkehrssicher zu 
halten bzw. Sicherheitstechnik nachzurüsten 
und verantwortungsvoll einzusetzen.

Eine wichtige Aufgabe des Freistaates Sachsen 
wird sein, die benannten Maßnahmenansätze 
aus den drei Handlungsfeldern mit den jewei-
ligen Akteuren weiter zu diskutieren, zu konkre-
tisieren und in Verkehrssicherheitsprogramme 
einzubinden. Begleitend sind die Unfallursachen-
forschung und daraus abgeleitete Handlungs-
empfehlungen und Kampagnen weiter vo ran zu 
treiben.
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7 Digitalisierung des Radverkehrs

Die Digitalisierung wird auch beim Radver-
kehr im Freistaat Sachsen vorangetrieben. 
Informations- und Serviceangebote für den 
Radverkehr werden weiter entwickelt.

7.1  Radwegedaten und  
Bestandserfassung

Der Freistaat Sachsen verfügt für über ein 
zeit gemäßes Management für Verkehrsplanung, 
Straßenbau und -unterhaltung sowie zur Ver-
waltung des Anlagevermögens von über 
13 000 km Bundesfern-, Staats- und Kreis-
straßen im Freistaat Sachsen. Die dazu genutz-
te zentrale Straßeninformationsbank TT-SIB 
ermöglicht es, aktuelle umfassende und prä-
zise Informationen über das Straßennetz, des-
sen Zustand und seine Nutzung bereitzustellen. 
Als moderne Datenbank enthält die TT-SIB 
Sachdaten zur Straße und ihrem Umfeld.

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung des 
Radverkehrs wurden die für Planung und Be-
trieb er forderlichen Informationen über das 
Sachsen Netz Rad und Radverkehrsanlagen 
an Bun des- und Staatsstraßen erhoben und 
eine Radverkehrsdatenbank auf Basis der Stra-
ßeninformationsbank aufgebaut. In Bestands-
erfassungen des Streckennetzes wurden seit 
2015 die Radwege erfasst. 

Neben der Art der Radverkehrsanlage und der 
Oberflächenbeschaffenheit umfasste die Daten-
aufnahme zahlreiche weitere Sachdaten, wie:
 ❚ Art der Verkehrsanlage
 ❚ Ausbauzustand (Bestand und Planung)
 ❚ Zugehörigkeit zu einer Radroute
 ❚ Zugehörigkeit zu überregionalen Radrouten
 ❚ Angebote touristischer Infrastruktur
 ❚ Querschnittsangaben  

(Oberfläche, Breite des Radwegs, etc.)
 ❚ Zustandsklasse (gut / mittel / schlecht)
 ❚ Führungsform

Die Radverkehrsdatenbank des Freistaates Sach-
sen ist eine Fachanwendung und vor allem 
Grundlage u. a. für Planung, Bauprogramme, 
das Berichtswesen, die Erstellung von Karten-
werken und zur touristischen Vermarktung. Die 
Fortführung des Datenbestands erfolgt web-
basiert im Zusammenwirken der jeweiligen Nut-
zer und der LISt Gesellschaft für Verkehrswesen 
und ingenieurtechnische Dienstleitungen mbH, 
welche die Straßeninformationsbank und die 
Radverkehrsdatenbank für die Straßenbauver-
waltung des Freistaates Sachsen betreibt.
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7.2 Informationssysteme

Die Informationen zum Radverkehrsnetz 
stehen allen Radfahrenden und Interessierten 
seit dem Jahr 2018 im Geoportal Sachsenatlas 
(https:// geoportal.sachsen.de/) im Karteninhalt 
»Verkehr« zur Ver fügung. Der Anwender kann 
das Netz samt Serviceinformationen und Zu-
stands daten visualisieren und seine Radtour 
entsprechend planen. Die übersichtlichen Kar-
ten sind auch von mobilen Endgeräten abrufbar. 
Es sind turnusmäßige Aktualisierungen geplant.

Darüber hinaus unterstützt der Freistaat Sach-
sen den Austausch von radwegespezifischen 
Daten mit weiteren Akteuren (z. B. Kommunen). 
Auf Basis des zentralen Datenbestands lassen 
sich über Geo-Verarbeitungsprozesse halb- oder 
vollautomatisch weitere Ergebnisse ableiten, 
wie z. B. Längenstatistiken oder Datenbereit-
stellungen im Kontext gesetzlicher Lieferver-
pflichtungen wie INSPIRE. Für eine Nutzung in 
Geoinformationssystemen (z. B. QGIS) wurde 
ein standardisierter Kartendienst erstellt5. 
Weitere Informationen zum Dienst sind im 
Metadatenkatalog des Freistaates unter dem 
Titel »Radwege Freistaat Sachsen« beschrie-
ben6. Der kostenlos nutzbare Dienst richtet 
sich an alle Anwender, welche die Daten in 
eigene Geo-Anwendungen integrieren möch-
ten. Aktuell sind ca. 70 % des radtouristischen 
Landesnetzes SachsenNetz Rad und der Rad-
verkehrsanlagen an Bundes- und Staatsstraßen 
in der Radverkehrsdatenbank enthalten. Die 
Aktualisierung der Datenbank und des Netz-
modells wird durch Bestandserfassungen in 
ver schiedenen Landkreisen und Städten weiter-
geführt und voraussichtlich im Jahr 2019 ab-
geschlossen. 

5 https://geodienste.sachsen.de/wms_list_radwege/guest? 
6 https://geomis.sachsen.de

Die Qualität der Daten wird u. a. durch Prüfrou-
tinen, die Fehler und Mängel detektieren, halb-
automatische und manuelle Arbeitsprozesse (Prü-
fung auf Vollständigkeit und Plausibilität) sowie 
die Hinterlegung von Luftbildern zur Plausibili-
tätskontrolle gewährleistet. Für einen aktuellen 
Stand der Radverkehrsdatenbank und als Grund-
lage eines zeitgemäßen Erhaltungsmanagements 
(siehe Abschnitt 3.4) für das Radverkehrs netz, 
sollen regelmäßig (turnus mäßig) bzw. anlass-
bezogen (Neubau)-Erfassungen erfolgen.

Durch das Sächsische Staatsministerium des 
Innern ist der Aufbau eines digitalen touristi-
schen Wegeinformationssystems (TWI) be-
absichtigt, das alle Arten von Straßen sowie 
Rad-, Reit- und Wanderwege enthalten soll. 
Die Daten zum SachsenNetz Rad und Radver-
kehrsanlagen an Bundes- und Staatsstraßen 
sollen je nach Ausbauphase des Systems ein-
schließlich der Wegweisungskataster (siehe Ab-
schnitt 5.5 und 1.1) integriert werden.

Derzeit wird ein Tourenplaner für vielfältige 
Ak tivitäten, wie Wandern, Radfahren, Laufen, 
Ski fahren, Reiten und Wasserwandern durch 
die Tourismus Marketing Gesellschaft (TMGS) 
betrieben. Dieser wird zum Radroutenplaner 
wei ter entwickelt und soll auch in den Rad-
routenplaner Deutschland für eine bundes-
land übergreifende großräumige Planung von 
Radrouten eingebunden werden.



54 | 

8   Vernetzung Radverkehr und  
öffentliche Verkehrsmittel

Durch eine optimale Vernetzung mit anderen 
Verkehrsmitteln soll die Attraktivität des Rad-
verkehrs weiter gesteigert werden.

8.1 Entwicklungsstand 

Die Vernetzung von Radverkehr und öffentli-
chem Personennahverkehr (ÖPNV) ist Teil einer 
multi modalen Mobilität. Radverkehr wird we-
ni ger als Konkurrent des ÖPNV, sondern als sein 
Partner betrachtet. Hierbei kommt der Ge stal-
tung der Umsteigepunkte eine besondere Be-
deu tung zu.

Vor allem die kommunalen Aufgabenträger des 
SPNV und des übrigen ÖPNV sowie die Ver-
kehrsunternehmen als Betreiber des ÖPNV sind 
für reibungslos zu nutzende bzw. einheitlich 
gestaltete Verkehrsangebote einzubinden, die 
auch das Fahrrad als ein wichtiges Glied in der 
Reisekette einbeziehen. Hier kommt auch dem 
Landesinvestitionsprogramm für den ÖPNV 
eine besondere Rolle zu. 

In den letzten Jahren gab es hinsichtlich der 
Vernetzung von Radverkehr und öffentlichen 
Verkehrsmitteln zahlreiche Verbesserungen. 

Dabei unterstützt der Freistaat Sachsen Bemü-
 hungen zu folgenden Themen:
 ❚ Anlagen zum Abstellen von Fahrrädern 

einschließlich Fahrradstationen an 
Verknüpfungsstellen zum ÖPNV, 

 ❚ Fahrradmitnahme im Eisenbahnverkehr,
 ❚ Fahrradmitnahme in Straßenbahnen und 

Bussen bzw. speziellen Anhängern, 
 ❚ Informations- bzw. Orientierungssysteme 

sowie Werbung für Verknüpfung von 
Radverkehr und ÖPNV 

 ❚ Radtourenführer der Verkehrsverbünde  
für den Radtourismus mit Radtouren-
vorschlägen, welche zugleich die zuge-
hörigen Informationen für die An- und 
Abreise mit Bahnen und Bussen enthalten 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind Auf-
gabenträger des ÖPNV, in Zusammenschlüssen 
zu fünf Zweckverbäden flächendeckend auch 
für den SPNV. Sie verfügen insofern über gute 
Voraussetzungen, die Vernetzung mit dem Rad-
verkehr in ihren Nahverkehrsplänen, zum Teil 
auch als Eigner kommunaler Verkehrsunter-

neh men, in sonstigen kommunalen Planungen 
und in der praktischen Umsetzung, insbeson-
dere auch im Rahmen der Verkehrsverbünde, 
unmittelbar zu steuern.

Die Mitnahme von Fahrrädern im Eisenbahn-
verkehr ist in vielen Zügen möglich, insbe-
sondere im SPNV, allerdings jeweils nur nach 
Maß gabe der verfügbaren Stellplätze. Im ei-
genwirtschaftlich durch die DB betriebenen 
Fernverkehr gilt dies nur eingeschränkt.

Im übrigen ÖPNV gibt es in allen Verbundräumen 
grundsätzlich Möglichkeiten der Mitnah me von 
Fahrrädern. Die Beförderungsbedingungen wur-
den vereinheitlicht. Auf einigen Li nien ver-
kehren Busse mit integrierten Fahrradständern 
im Fahrgastraum sowie im Sommer mit Fahr-
radanhängern. 

Über die tatsächliche Mitnahme von Fahrrä-
dern im SPNV und übrigen ÖPNV gibt es bei den 
Zweckverbänden kaum Auswertungen von 
Zähl- oder Befragungsdaten.

Eine einheitliche tarifliche Regelung zur Fahr-
radmitnahme im SPNV oder gar in allen öf-
fentlichen Verkehrsmitteln im Freistaat Sach-
sen gibt es nicht. Jeder Verbundraum hat sein 
eigenes Tarifsystem mit jeweils unterschiedli-
chen Regelungen für die Fahrradmitnahme. Die 
Vereinheitlichung soll im Rahmen des Sachsen- 
Tarifs vorangetrieben werden.

Positive Resonanz erfährt das länderüber-
greifende Euroregionale Nahverkehrssystem 
»Egro Net« mit 16 Kooperationspartnern, 60 be-
tei lig ten Verkehrsunternehmen und ca. 700 Bus-  
und Bahnlinien auf dem Territorium von 
Sach sen, Bayern, Böhmen, und Thüringen. Die 
Fahr radmitnahme in Zug, Bus und Straßen-
bahn ist innerhalb des EgroNets mit einem 
EgroNet-Ticket kostenlos. In den von den Auf-
gabenträgern des ÖPNV erstellten Nahverkehrs-
plänen wird das Thema Radverkehr und ÖPNV 
immer noch unzureichend oder gar nicht be-
handelt.

Die Verknüpfung mit dem Radverkehr ist aller-
dings an Bahnhöfen und zentralen Haltestellen 
des ÖPNV – insbesondere bei der Bahnhofs er-
neuerung – in den letzten Jahren weiter ver-
bessert worden.
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Bei Neu- und Umbauten wird das Fahrradpar-
ken an ÖPNV-Stationen dank der Infrastruktur-
förderung zwar weitgehend berücksichtigt, oft 
zieht das verbesserte Angebot allerdings einen 
deutlich erhöhten Bedarf nach sich. In der 
Folge sind die Anlagen schon bald danach über-
lastet. Insgesamt werden die noch bestehenden 
Kapazitätsengpässe, fehlende ortsspezifische 
Anpassung der Kapazitäten, mangelnde Sicher-
heit und Sauberkeit kritisiert. Fast alle ÖPNV-
Zweckverbände / Verkehrsverbünde  verfügen 
über Angaben zu Fahrradabstellanlagen an den 
SPNV- Zugangsstellen, B+R-Ein rich tun gen, Über-
gangsstellen und Straßen bahn haltestellen (Hal-
te stellenkataster). Die Auslastung muss zukünf-
tig flächendeckend erfasst werden.

Fahrradverleihstationen an Verknüpfungspunk-
ten mit dem ÖPNV gibt es zwar zunehmend, in 
den Mittelzentren und in der Region bisher aller-
dings nur in sehr geringem Umfang. Hier sind 
die Kommunen gefragt ggf. über entsprechen de 
Anbieter ein attraktives Angebot zu schaffen.

Informationstafeln, die die radtouristischen An-
gebote und ihre Erreichbarkeit darstellen (Ge-
samtübersicht nach den Richtlinien zur Rad-
verkehrswegweisung im Freistaat Sachsen), gibt 
es noch nicht an allen relevanten Stationen. 
Dies gilt auch für Wegweisungen zur Strecke 
zwischen Bahnhof und touristischer Radroute 
(in beiden Richtungen) sowie den barrierefrei-
en Zu- und Abgang mit Fahrrad zu / von den 
Zügen. Die Anbindung von Bahnhöfen zum 
SachsenNetz Rad wird im Zuge der Erstaus-
stattung mit Wegweisung erstellt.

8.2 Aufgaben

Generelle Maßnahmen der Vernetzung von Rad-
 verkehr und ÖPNV / SPNV sind die Gewährleis-
tung von
 ❚ ausreichenden, gut zugänglichen  

und sicheren Abstellmöglichkeiten  
an Übergangsstellen,

 ❚ grundsätzliche Mitnahmemöglichkeiten 
in öffentlichen Verkehrsmitteln und

 ❚ einheitliche Regelungen für die Mitnahme 
von Fahrrädern in den öffentlichen  
Verkehrsmitteln.

Speziell für den Radtourismus ist eine gute Ver-
knüpfung mit der Eisenbahn unerlässlich. Sie 
soll Touren ohne Rückfahrt mit dem Fahrrad zum 
Ausgangspunkt ermöglichen, ebenso die An- 
und Abreise mit der Bahn, auch im Fernverkehr. 
Besondere Bedeutung für das SachsenNetz Rad 
haben insofern die Bahnhöfe, die am Beginn 
bzw. Ende einer Radroute oder eines wesentli-
chen Routenabschnitts liegen, und die für die 
An- und Abreise relevanten Fernbahnhöfe (vgl. 
Tabelle 8.1) sowie das dort von Radtouristen 
nutzbare Zugangebot, insbesondere ob und zu 
welchen Konditionen Fahrräder in den Zügen 
mitgenommen werden können. Das in den letz-
ten Jahren deutlich verbesserte Angebot gilt 
es weiter zu entwickeln.

Aufgaben und Zuständigkeiten bei den Bahn-
höfen zeigt Tabelle  8.2. Für Haltestellen des ÖPNV, 
die eine wesentliche Verknüpfungsfunktion für 
den Radverkehr haben oder erreichen können, 
gelten sie sinngemäß.

Tabelle 8.1 Bahnhöfe mit besonderer Bedeutung für das  
SachsenNetz Rad

Bahnhöfe

Fernbahnhöfe Bad Schandau, Dresden Hbf, Dresden-Neustadt, Leipzig Hbf, Riesa

Bahnhöfe an 
Routenanfängen  
oder Routenenden 
bzw. wesentlichen 
Routenabschnitten

Adorf (Vogtl.), Altenberg (Erzgeb.), Annaberg-Buchholz unt. Bf, Aue (Sachs.),  
Bad Brambach, Bautzen, Borna, Chemnitz Hbf, Crimmitschau, Delitzsch, Döbeln Hbf, 
Eilenburg, Elsterberg, Flöha, Falkenstein (Vogtl.), Freiberg (Sachs.), Glauchau (Sachs.), 
Grimma ob Bf, Görlitz, Großenhain Cottb Bf, Hartenstein, Holzhau, Hoyerswerda, 
Johanngeorgenstadt, Kamenz (Sachs.), Klingenthal, Kurort Oberwiesenthal, Löbau, 
Markkleeberg, Meißen, Mittweida, Neugersdorf, Neukieritzsch, Niesky, Nossen, 
Olbernhau, Oelsnitz (Vogtl.), Oschatz, Pirna, Radeberg, Radebeul Ost, Plauen ob Bf, 
Reichenbach (Vogtl.) ob Bf, Schirgiswalde / Kirschau, Schöna, Schöneck (Vogtl.),  
Stollberg (Sachs.), Thermalbad Wiesenbad, Torgau, Uhyst, Werdau, Weißwasser, 
Wilkau-Haßlau, Wurzen, Wüstenbrand, Zittau, Zwickau (Sachs.) Hbf
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Tabelle 8.2. Aufgaben und Zuständigkeiten an Bahnhöfen  
hinsichtlich der Verknüpfung mit dem Radverkehr

Aufgaben Zuständigkeiten

Gewährleistung einer möglichst niveaugleichen 
Einstiegshöhe an den Bahnsteigen

Aufgabenträger und Verkehrsunternehmen  
in Zusammenarbeit mit den Verkehrsinfrastruktur-
unternehmen

Gewährleistung eines komfortablen  
Zu- und Abganges zu / von den Bahnsteigen  
(Rampen, Aufzüge, Schieberillen an Treppen),  
einschließlich der notwendigen Information

Eisenbahninfrastrukturunternehmen

Gewährleistung einer guten Erreichbarkeit des 
Bahnhofes von Radverkehrsnetzen der näheren 
Umgebung aus, einschließlich Wegweisung

Kommunen und sonstige Straßenbaulastträger

Schaffung und Unterhaltung zeitgemäßer  
Radabstellanlagen, insbesondere für Bike&Ride

Kommunen in Zusammenarbeit mit  
den SPNV- / ÖPNV-Aufgabenträgern bzw.  
Eisenbahninfrastrukturunternehmen

Angebot von Dienstleistungen wie bewachtes 
Fahrradparken, Fahrradverleih, Reparaturservice, 
Infomaterial, Fahrradwaschanlage

Private oder gemeinnützige Organisationen,  
Unterstützung durch ÖPNV- / SPNV-Aufgabenträger, 
Verkehrsunternehmen und Kommunen

Im Gesetz über den öffentlichen Personennah-
verkehr im Freistaat Sachsen (ÖPNVG) und in 
der VO Nahverkehrspläne für den ÖPNV ist ge-
regelt, dass bei der Erstellung der Nahverkehrs-
pläne auch die Vernetzung der einzelnen Ver-
kehr sträger zu berücksichtigen ist. Dabei ist 
seitens der Aufgabenträger der Verknüpfung 
von Radverkehr und ÖPNV / SPNV besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen. 

Die Realisierung einheitlicher Regelungen zur 
Fahrradmitnahme, insbesondere betreffend den 
Tarif, wird als eine der wichtigsten Aufgaben 

zur besseren Verknüpfung von Radverkehr und 
ÖPNV gesehen. Die hierfür zuständigen Auf-
gabenträger, insbesondere die Zweckverbände / 
Verkehrsverbünde, sollten auch zur radverkehrs-
freundlichen Ausgestaltung der Bahnhöfe und 
zu den Mitnahmekapazitäten der Züge gemein-
same bzw. abgestimmte Konzepte entwickeln.

Damit sich das Zusammenspiel von Fahrrad und 
ÖPNV innerhalb des Umweltverbundes weiter 
verbessert, bedarf es eines deutlich verbesserten 
Informationsaustauschs zwischen den zustän-
digen Institutionen (siehe Abschnitt 13.2).

Zum Bedarf an Fahrradstellplätzen bei Neu- und 
Umbauten von Anschlusspunkten sind künftig 
im Vorlauf der Maßnahmen qualifizierte Poten-
zialuntersuchungen durchzuführen.

Insgesamt wird das im Personenbeförderungs-
gesetz verankerte Ziel, bis zum 1. Januar 2022 
Bar rierefreiheit zu erreichen, ausdrücklich be-
grüßt (§ 8 PBefG).
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Ziel des Freistaates Sachsen ist es, eine im 
Rah  men der verfügbaren Haushaltsmittel aus-
   rei chende Finanzierung von Radver kehrs   maß-
 nah men abzusichern und leicht zu gäng  lich 
zu machen. Dazu wird das Förder ins trumen-
 tari um regelmäßig unter Radverkehrs ge-
sichts punk ten überprüft. 

Der jährliche Finanzbedarf je Einwohner zur Ge-
staltung der Radverkehrsbedingungen unter-
scheidet sich nach der Größe der Kommune und 
dem im Radverkehr erreichten Entwicklungs-
stand. 

Die Finanzierung von kommunalen Maß-
nahmen für den Alltags- und touristischen 
Radverkehr wurde im Jahr 2015 in der RL KStB 

(Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die För-
derung von Straßen- und Brückenbauvorhaben 
kommunaler Baulastträger) zusammengeführt 
und vereinheitlicht. Der Freistaat Sachsen för-
dert den Ausbau des Netzes mit 90 % der Kos-
ten. Ein Vergleich zeigt den deutschlandweiten 
Spitzenplatz (Abbildung 9.1). 
 
Im Interesse einer optimalen Verknüpfung der 
unterschiedlichen Verkehrsträger werden Maß-
nahmen an Verknüpfungsstellen mit dem ÖPNV 
durch die RL-ÖPNV (Richtlinie des Sächsischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr über die Gewährung von Fördermitteln 
im ÖPNV) im Rahmen des Landesinvestitions-
programms gefördert.

9 Förderung und Finanzierung

Abb. 9.1 Bundesvergleich Förderung kommunaler Radwegebau

Darüber hinaus stehen den Akteuren im 
Freistaat Sachsen unterschiedliche Förder-
möglich keiten zur Verfügung. Eine Übersicht 
dazu zeigt die Tabelle 9.1. Weitere Informati-
onen können der Förderfibel Radverkehr unter 
www.nrvp.de/foerderfibel entnommen werden.

Weiterhin werden durch den Freistaat Sachsen 
folgende Aktivitäten finanziert:
 ❚ Erfassung des SachsenNetz Rad und  

der straßenbegleitenden Radwege an 
Staatsstraßen und (in Auftragsverwaltung) 
an Bundesstraßen (Befahrung und  
Auswertung seit 2015)

 ❚ Erstausstattung des SachsenNetz Rad 
mit wegweisender Beschilderung nach 
dem FGSV-Standard (Konzeptionierung 
und Umsetzung) (ab 2016)

 ❚ Aufbau und Betrieb einer Radwege-
datenbank

 ❚ Aufbau und Betrieb eines Radrouten-
planers 

 ❚ Förderung Aufbau und Projekte  
der Arbeitsgemeinschaft sächsischer  
Kommunen zur Förderung des  
Rad- und Fußverkehrs (Rad.SN)

 ❚ Förderung von Lastenfahrrädern,  
die gewerblich genutzt werden oder  
der Allgemeinheit frei zur Verfügung  
stehen (Förderrichtlinie in Aufstellung)

Eine wesentliche Herausforderung der nächsten 
Jahre besteht darin, eine regelmäßige Erhal-
tung der realisierten Infrastruktur abzusichern. 
Dies ist bei der Finanzplanung zu berücksich-
tigen.
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Tabelle 9.1 Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten für kommunale  
Radverkehrsmaßnahmen (Stand 02 / 2019)

Maßnahmen

Finanzierungsinstrument
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P

sonstige

Planungen Konzepte

Netzplanungen x (x) (x) (x) 3)

Wegweisungsplanungen (x) x (x) 3)

Konzepte Öffentlichkeitsarbeit x (x) (x) (x) 3), 4)

Radverkehr innerorts

RVA an Hauptverkehrsstraßen innerorts x x (x) (x) x (x) (x)

Maßnahmen an Nebenstraßen (Fahrradstraßen u. ä.) x (x) x (x) (x) x (x) (x) 8)

Selbstständige Radwege innerorts x (x) x (x) (x) x (x) 8)

Verkehrsberuhigung x (x) (x) (x)

Instandsetzung Fahrbahnen x x

Wegweisung, Projektbestandteil x (x) x (x) x

Wegweisung, eigenständig x x x

Punktuell Verkehrssicherheit x x (x) (x)

Querungshilfen, Unter-/Überführungen eigenständig x (x) x (x) x

Bestandsverbesserungen x (x) x (x) x (x)

Betrieb / Unterhaltung x

Radverkehr außerorts

Straßenbegleitende RVA außerorts x (x) (x)

Selbstständige Radwege außerorts x x (x)

Radwanderwege x (x) (x) 1), 4)

Rastplätze (x) 4)

Wegweisung, Projektbestandteil x x 4)

Wegweisung, eigenständig x x 4)

Querungshilfen, Unter-/Überführungen eigenständig x x

Bestandsverbesserungen x x (x)

Betrieb / Unterhaltung

Umnutzung von Bahntrassen x
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Maßnahmen

Finanzierungsinstrument
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sonstige

Verknüpfung mit ÖV / Abstellen

B+R an Bahnhöfen / Haltepunkten x (x) x 5), 7)

B+R an sonstigen Übergangsstellen x (x) x 5), 7)

Einrichtung von Fahrradstationen x (x) x 5)

Betrieb von Fahrradstationen x

Abstellanlagen (nicht B+R), Projektbestandteil x x (x) x (x) 6), 8)

Abstellanlagen (nicht B+R), eigenständig x (x) x

Ertüchtigung von ÖPNV-Fahrzeugen für Fahrradmitnahme

Sonstige Maßnahmen

Öffentlichkeitsarbeit (x) (x) (x) 4)

Verkehrssicherheitsarbeit (x) 2)

Mobilitätsmanagement (x) (x) (x) 4)

Aufbau von Serviceangeboten (x) (x) (x) (x) 4)

x = Finanzierung möglich | (x) = Finanzierung unter sehr engen Bedingungen möglich

Legende
RL-KStB:  RL für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger
GRW Infra:   RL Förderung wirtschaftsnahe Infrastruktur im Rahmen der GA »Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur« (nur für Radfernwege)
Stellplatzablöse:  Mittel nach § 49 Abs. 2 Sächsischer Bauordnung (Voraussetzung: gemeindliche Satzung)
Städtebauförderung:  VwV Stadterneuerung, Stadtentwicklung
RL LE / 2014:  Förderrichtlinie Ländliche Entwicklung
Klimaschutz:  Förderung von Klimaschutzprojekten (Kommunalrichtlinie des Bundesumweltministeriums)
Ausbaubeiträge:  Beiträge der Grundstückseigentümer nach § 26 Sächs. Kommunalabgabengesetz
RL LEADER:  Richtlinie zur Umsetzung von LEADER-Entwicklungsstrategien
NRVP:   Richtlinie zur Förderung von nichtinvestiven Maßnahmen zur Umsetzung des Nationalen  

Radverkehrsplans (BMVI)

1) Radwege an Bundeswasserstraßen 
2) RL Verkehrserziehung und -aufklärung zur Heb. Verkehrssicherheit
3) RL zur Förderung der Regionalentwicklung (FR-Regio)
4) grenzüberschreitende Zusammenarbeit: sächs.-tschech. Kooperation
5) RL über die Gewährung von Fördermitteln im ÖPNV
6) Abstellplätze bei einzelgewerblicher GA-Förderung
7) Städtischer Nahverkehr mit EFRE
8) Erschließungsbeiträge BauGB
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10 Weitere Handlungsfelder

10.1 Innovation, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Der Freistaat Sachsen hat im Jahr 2019 erstmals 
den »Sächsischen Fahrradpreis« ausgelobt. Mit 
diesem Preis sollen die Leistungen der Städte, 
Gemeinden, Landkreise und kommunaler Zweck-
verbände bei der Stärkung des kommunalen 
Fahrradverkehrs gewürdigt sowie innovative 
Ideen und zukunftsweisende Projekte im Rad-
verkehr gefördert werden.

Abb. 10.1 Plakette zum 
Sächsischen Fahrradpreis

Der Sächsische Fahrradpreis soll neben Anrei-
zen zur Stärkung des Radverkehrs das Thema 
Radverkehr auch zunehmend in den Fokus der 
Öffentlichkeit rücken. 

Prämiert werden können Projekte u. a. aus den 
Bereichen 
 ❚ kommunale Radverkehrskonzepte
 ❚ Maßnahmen zur Förderung des 
 ❚ Radverkehrs und 
 ❚ begleitender Service (u. a. Bürgerinforma-

tionen, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, 
Tourismus). 

Für die Öffentlichkeitsarbeit des zu den Themen 
Alltagsradverkehr und Radtourismus betreibt 
der Freistaat Sachsen das Radverkehrsportal 
www.radverkehr.sachsen.de. Das Portal wird 
weiter ausgebaut und periodisch aktualisiert. 
Es enthält insbesondere Informationen zu ak-
tuellen Themen des Radverkehrs.

Zum Thema Radverkehr in Sachsen wurde 
eine Broschüre »Radverkehr: Daran arbeitet 
der Frei staat Sachsen« mit den Schwerpunkt-
hemen im Radverkehr und einer aktuellen 
Übersichtskarte des SachsenNetz Rad heraus-
gegeben.

Abb. 10.2 Broschüre 
»Radverkehr: Daran arbeitet 
der Freistaat Sachsen«

Bundesweite und internationale Entwicklun-
gen des Radverkehrs sind im Fahrradportal zum 
Nationalen Radverkehrsplan unter www.nrvp.de 
abrufbar.

Sowohl der Alltagsradverkehr als auch der Rad-
tourismus bedürfen zur Erschließung weiterer 
Potenziale der kontinuierlichen und koor dinier-
ten Öffentlichkeitsarbeit durch Land, Kommu-
nen und weitere interessenbezogene Akteure. 

Radtourismus ist Bestandteil des Themenmar-
ketings der Tourismus Marketing Gesellschaft 
Sachsen mbH (TMGS) und wird unter dem 
Dach des Aktivurlaubs in Sachsen und im Rah-
men radtouristischer Angebote vermarktet. Ziel 
der TMGS ist die Bündelung von marktfähigen 
touristischen Angeboten, die nationalen und 
internationalen Qualitätsstandards genügen. Sie 
legt dabei besonderen Wert auf eine quali ta tive 
Absicherung mit einheitlichen Kriterien und die 
Qualifizierung als Qualitätsradweg.

Eine wesentliche Rolle bei Vermarktung, Kom-
munikation und Öffentlichkeitsarbeit tou ris tisch 
relevanter Radverkehrsangebote im Freistaat 
kommt den Des  tinationsmanagementorganis
ationen (re gi o nalen Tourismusverbänden) zu. 
Ihnen ob liegt die Abstimmung mit den jewei-
ligen Tou ris mus kon zepten betreffend die tou-
ristischen Destina tio nen, wie sie in der »Touris-
musstrate gie Sachsen 2025« benannt sind. 

http://www.radverkehr.sachsen.de
http://www.nrvp.de
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Bei der Mehr zahl der Verbände hat die Rad ver-
kehrskonzep tion Sach sen auch bisher schon die 
Grundlage ihrer Arbeit in der Entwicklung des 
Radtourismus gebildet. 

TMGS, Tourismusverbände und alle anderen 
mit dem Marketing von Radverkehrsangebo-
ten Be fassten benötigen einen besseren Über-
blick über Umfang und Qualität der Radwege 

in Sachsen. Dies soll die in Abschnitt 7 be-
schriebene Datenbank gewährleisten. 

In Zusammenarbeit mit der TMGS soll der 
Tourenplaner auf www.sachsen-tourismus.de 
zum Radroutenplaner mit Informationen zum 
Streckenverlauf, Entfernungen, Höhenprofil 
und zusätzlichen Informationen weiterentwi-
ckelt werden.

10.2 Nutzung von Wald-, Feld- und Wirtschaftswegen sowie Deichen

1 Multifunktionale ländliche Wege – Rechtliches Gutachten. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie. Dresden, 2015

2 Arbeitspapier Einsatz und Gestaltung von Radschnellverbindungen, Ausgabe 2014, Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 2014

3 Multifunktionale ländliche Wege – Rechtliches Gutachten. Sächsisches Landesamt für Umwelt, Land-
wirtschaft und Geologie. Dresden, 2015

Ländliche Wege
Radverkehrsnetze im ländlichen Raum sind auch 
auf die Nutzung ländlicher Wege wie bspw. 
Wald-, Feld- und Wirtschaftswege angewiesen. 

Zur Nutzung ländlicher Wege wurde im Auf-
trag des Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie im Jahr 2015 ein rechtli-
ches Gut achten erstellt1. Ländliche Wege sind 
in der Regel als sonstige öffentliche Straßen im 
Sinne von § 3 Absatz 1 Nr. 4 SächsStrG öffent-
liche Feld- und Waldwege, die überwiegend der 
Be wirtschaftung von Feld- und Waldgrundstü-
cken dienen oder beschränkt öffentliche Wege 
(land wirtschaftliche Wege). Sie werden der All-
ge meinheit für die zusätzliche Nutzung zum Rad-
fahren, Wandern und Reiten nicht verwehrt. 
Da rüber hinaus sind zumeist auch für den Rad-
verkehr genutzte Waldwege Bestandteil des 
Waldes und somit nicht öffentlich gewidmet. 
Sie dienen vornehmlich der forstwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung. Auch auf diesen Wegen ist 
das Radfahren gestattet. Das Betreten des Wal-
des, zu dem auch das Radfahren gehört, erfolgt 
auf eigene Gefahr.

Für die Kennzeichnung und den Ausbau von 
Rad wegen im Wald werden gemeinsame Grund-
sätze des SMUL und SMWA erarbeitet. Hierzu 
sind in der Regel Gestattungsverträge mit dem 
Waldbesitzer abzuschließen.

Wirtschaftswege stellen im Sinne von § 26 
Abs. 1 Satz 2 SächsKAG öffentliche Wege dar, 
die primär eine Zufahrt zu land- oder forst-
wirtschaftlich genutzten Grundstücken im Au-
ßen bereich ermöglichen oder erleichtern sol-
len und des Weiteren auch eine Nutzung durch 
Radfahrende und Wandernde erlauben. 

Grundsätzlich muss ein Benutzer einen Feld- 
und Wirtschaftsweg in dem vorhandenen Zu-
stand hinnehmen und entsprechend aufmerk-
sam sein. Bei diesen ländlichen Wegen rückt die 
Eigenvorsorge der Verkehrsteilnehmer in den 
Vordergrund. 

Für den Alltagsradverkehr bestimmte (Feld- und 
Wirtschafts-)Wege oder solche im Zuge von 
Hauptradrouten müssen den Anforderungen des 
Radverkehrs gerecht werden. Dazu sind diese 
Wege zu befestigen, was in der Regel durch 
Asphalt oder Beton erfolgt. 

Waldwege sind insbesondere für die touristische 
Nutzung geeignet.  

Als Abschnitte im Zuge von Radschnellverbin-
dungen kommen ländliche Wege nur in Be-
tracht, wenn »durch Vereinbarungen die Zu-
ständigkeit hinsichtlich einer durchgängigen 
störungsarmen Benutzbarkeit der Radschnell-
verbindung durch den Träger der Radschnell-
verbindung gewährleistet ist (Verkehrssiche-
rungspflicht, Reinigung und Winterdienst)«2. 
Darüber hinaus werden Radschnellverbindungen 
im Freistaat Sachsen als eigene Straßenklasse des 
Sächsischen Straßengesetzes i. d. R. in die Bau-
last des Freistaats Sachsen über führt, was wiede-
rum die Verkehrssicherungspflicht mit einschließt.

Für die Unterhaltung landwirtschaftlicher Wege 
und dazugehöriger Anlagen sind im Freistaat 
Sachsen i. d. R. die Gemeinden zuständig3. Die 
Kommunen werden daher ge beten, im Zuge 
ihrer Netzplanung das Potenzial dieser Strecken 
für den Alltagsradverkehr sowie die mögliche 
Einbindung in radtouristische Routen zu prüfen. 

http://www.sachsen-tourismus.de
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Eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem 
Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staats-
betrieb Sachsenforst, und dem Landestourismus-
verbandes Sachsen (LTV) über eine gemein same 
Information und Kommunikation zur tou ris   -
ti schen Erholungsnutzung im sächsischen 
Staats  wald beinhaltet u. a. den Aufbau einer 
Informa tionskette über Wegestörungen oder 
-sperrungen im Staatswald4. So kann Sach-
senforst effektiv über die regionalen Tou ris mus-
verantwortlichen die Waldbesucher und Tou-
risten rechtzeitig informieren und Alternativen 
aufzeigen.

Deichwege
Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) steht der 
Nutzung von Deichen und Deichverteidigungs-
wegen für Radwege grundsätzlich positiv ge gen-
über. Die Funktion als Hochwasserschutzanlage 
hat Vorrang – vor allem während der Deich-

4 Kooperationsvereinbarung über die Information und Kommunikation zu touristischen Erholungsnut-
zungen im sächsischen Staatswald. Freistaat Sachsen, Staatsbetrieb Sachsenforst, Graupa 2018

5 Landesentwicklungsplan 2013 des Freistaates Sachsen, Dresden 2013
6 Gutachten zur allgemeinen Bewertung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei der Umnut-

zung stillgelegter oder entwidmeter Bahntrassen zu Rad- und Wanderwegen. Freistaat Sachsen, 
Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden, 2015

7 Forschung Radverkehr – Infrastruktur A-7/2011, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) gGmbH, Berlin 
2011

verteidigung. Als Vorzugsvariante wird die 
Widmung für öffentliche Zwecke oder der 
Abschluss eines Gestattungsvertrages gesehen. 
Es sollen Grundsätze von Gestattungsverträgen 
von Radwegen auf Deichen / Deichverteidigungs-
wegen definiert werden. 

Die Tourismusstrategie Sachsen 2025 benennt 
als Ziel, die Qualifizierung einer Moutainbike-
Infrastruktur für den Aktivtourismus. Dazu zählt 
Moutainbiking im Wald als Form der Freizeit- 
und Erholungsaktivität. Zusammen mit Koo pe-
rationspartnern können Routen und Trails in 
Ab stimmung mit Sachsenforst und den gesetz-
lichen und natürlichen Rahmenbedingungen 
so wie den berührten Fachbehörden auf Grund-
lage eines Vertrages, der Leistungen, Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten regelt, entwickelt 
werden.

10.3 Nutzung von stillgelegten Eisenbahnstrecke

Sachsen ist eine Region Europas mit einem ver-
gleichsweise dichten Eisenbahnnetz. Bei einer 
stillgelegten und von den Bahnbetriebszwecken 
freigestellten Strecke ist gemäß Grundsatz 3.4.2 
des Landesentwicklungsplanes Sachsen 20135 
zu prüfen, ob sie für den Radverkehr genutzt 
werden kann. Gleiches bestimmt der Landes-
entwicklungsplan für eventuell künftig stillge-
legte Eisenbahnstrecken. 

Die Nutzung dieser Strecken für den Radver-
kehr bietet sich an, da die Trassen nur geringe 
Steigungen aufweisen, in der Regel eine durch-
gängige Führung frei von Kraftfahrzeugen er-
möglichen und die Nutzung als Radweg den 
Erhalt als Verkehrsfläche sichert. Die Kommu-
nen sind daher aufgefordert, im Zuge ihrer Netz-
planung das Potenzial dieser Strecken für den 
Alltagsradverkehr, z. B. als Bestandteil von Rad-
schnellverbindungen, sowie die mögliche Ein-
bindung in radtouristische Routen zu prüfen. 
Bei positivem Ergebnis kann der Ausbau als 
Rad weg unter Anwendung der allgemeinen För-
derverfahren finanziert werden.

In einem Gutachten hat das Sächsische Staats-
ministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung bei 
der Umnutzung stillgelegter oder entwidmeter 
Bahntrassen zu Rad- und Wanderwegen be-
wertet6. Die Ergebnisse bilden die Grundlage 
für die Reduzierung planerischer Leistungen zur 
Eingriffsbewältigung, was zu einer Planungs-
vereinfachung führen kann.

Aus den Besonderheiten von Bahntrassen er-
ge ben sich auch Herausforderungen an die 
Pla nung (NRVP 2011)7:
 ❚ Die Führung auf einem erhöhten Bahn-

damm erfordert meist Rampen zur  
Erreichbarkeit des Bahntrassen-Radwegs. 
Diese müssen in ihrem Gefälle so gestaltet 
sein, dass Radfahrende sie ohne abzu-
steigen benutzen können.

 ❚ Ehemalige Bahnübergänge werden zu 
Kreuzungspunkten mit dem motorisierten 
Verkehr. Hier kommt der planerischen  
Gestaltung besondere Bedeutung zu.  
Es ist wichtig, sowohl den Radfahrenden 
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als auch den motorisierten Verkehrsteil-
nehmern durch eine entsprechende  
Beschilderung die Kreuzungssituation  
anzuzeigen. Poller und Umlaufssperren 
sind dabei aus Gründen der Verkehrs-
sicherheit zu vermeiden.

 ❚ Bei der Nutzung vorhandener Tunnel sind 
diese durch nutzerfreundliche Beleuchtung 
und ansprechendes Design zu gestalten. 
Bei langen Tunneln können Notrufsäulen 
und Videoüberwachung sinnvoll sein.

Eine Nachnutzung von Bahntrassen für Rad-
schnellverbindungen erfordert eine Kronenbrei-
te von mindestens 6,50 m zzgl. eines beidseiti-
gen Banketts von mindestens 0,50 m. Geringere 
Breiten sind dann möglich, wenn der Fußver-
kehr neben dem Bahndamm geführt werden 
kann. Da der o. g. Grundsatz auch bestimmt, 
dass die Strecken des Eisenbahnnetzes im Falle 
einer Stilllegung für eine verkehrliche Nach-
nutzung freigehalten werden sollen und damit 
auch mit der Nutzung für andere Verkehrs-
arten, z. B. durch Schienengüterverkehr kon-
kurrieren, ist eine frühzeitige Abstimmung er-
forderlich.

10.4 Grenzüberschreitender Radverkehr

Mit dem Beitritt der Nachbarländer Polen und 
Tschechien zum Schengen-Raum und dem da-
mit verbundenen Wegfall von Personen- und 
Zollkontrollen seit dem 21.12.2007 ergeben sich 
auch für den grenzüberschreitenden Radtou-
rismus neue Perspektiven. Faktisch kann seit-
dem jede Wegeverbindung zum Grenzübertritt 
genutzt werden, womit auch die frühere Not-
wendigkeit der Bündelung auf wenige grenz-
überschreitende Radwegeverbindungen entfällt.

Ziel des Freistaates Sachsen ist, das für den Rad-
verkehr nutzbare Wegenetz zu den Nachbar-
ländern auch außerhalb des SachsenNetz Rad 
zu verdichten, die vorhandenen Wegenetze bes-
ser zu verknüpfen und historische Verbindun-
gen, sofern dem nicht z. B. Naturschutzgründe 
entgegenstehen, wieder zu beleben. Damit wer-
den dem Grenzraum auch wirtschaftlich neue 
Perspektiven eröffnet, z. B. bezüglich der Ver-
marktung grenzüberschreitender radtouristischer 
Netze. Ein Beispiel ist die regelmäßige Verknüp-

fung der Radroute Sächsische Mittelgebirge auf 
deutscher Seite mit der nahezu parallellaufen-
den Erzgebirgsmagistrale auf tschechischer Seite. 
Durch die grenzüberschreitenden Verknüpfun-
gen entstehen neue Kombinations  möglich kei-
ten bei der radtouristischen Wege wahl. Die 
gegenwärtig für den Radverkehr nutz baren und 
die geplanten weiteren grenzüberschreitenden 
Radverkehrsverbindungen sind der Übersichts-
karte in Abbildung 5.5 und zukünftig dem Geo-
portal Sachsenatlas zu entnehmen. In vielen 
Fällen sind die Anbindungen Teil des Sachsen-
Netz Rad. Zur Tschechischen Republik gibt es 
77 derartige Stellen, weitere fünf sind in Vor-
bereitung. Zu den 14 grenzüberschreitenden 
Rad verkehrsverbindungen zur Republik Polen 
sollen weitere zwei hinzukommen.

Darüber hinaus ist durch Gemeinden des 
Zgorzelecer-Landes in Polen die Entwicklung 
eines Radweges entlang der Neiße mit Ver-
bindungen zum Oder-Neiße-Radweg geplant.
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11  Stärkung des Alltagsradverkehrs in 
den Kommunen / Best-Practise-Lösungen

Dem Ausbau der kommunalen (innerörtlichen) 
Radverkehrsinfrastruktur kommt eine hohe Be-
deutung bei der fahrradfreundlichen Gestaltung 
von Straßen und Wegen zu. Daher bedarf es zur 
Stärkung des Alltagsradverkehrs vor allem des 
kommunalen Engagements. Die Basis für eine 
systematische Radverkehrsentwicklung ist ein 
politisch beschlossenes Radverkehrskonzept, 
welches neben der Netzentwicklung im Sinne 
eines umfassenden Ansatzes weitere Hand-
lungsfelder des Radverkehrs thematisiert. 

Der Freistaat Sachsen unterstützt die Kommu-
nen bei der Stärkung des Alltagsradverkehrs 
mit folgenden Aktivitäten:
 ❚ Für kommunale Radverkehrsmaßnahmen 

des Alltags- und touristischen Radver-
kehrs, wie Radverkehrsanlagen, Fahrrad-
straßen, Wegweisung, Rastplätzen,  
Abstellanlagen, Fahrradstationen usw. 
werden Fördermittel bereit gestellt.  
Dies dient auch der Umsetzung des in  
G 3.8.1 des Landesentwicklungsplanes8 fi-
xierten Auftrages, ein landesweit zusam-
menhängendes Radverkehrsnetz für All-
tag und Tourismus zu unterstützen. 

 ❚ Die Arbeitsgemeinschaft sächsischer 
Kommunen zur Förderung des Rad- 
und Fußverkehrs e. V. i. Gr. (Rad.SN) in 
Sachsen, welche die Stärkung des Radver-
kehrs, den Informationsaustausch und 
gemeinsame Aktivitäten z. B. hinsichtlich 
der Öffentlichkeitsarbeit zum Ziel hat, wird 
organisatorisch und finanziell unterstützt.

8 Landesentwicklungsplan 2013 des Freistaates Sachsen, Dresden 2013

 ❚ Der Freistaat Sachsen wird die Kommunen 
bei Standortuntersuchungen zum Fahrrad -
parken an Bahnhöfen unterstützen. Er regt 
an, mit den Kommunen, den Verkehrsver-
bünden, den Betreibern der Eisenbahn infra-
 struktur und den Verkehrsunternehmen ein 
Entwicklungsprogramm dafür aufzustellen. 

 ❚ Im Zusammenwirken der Straßenverkehrs-
behörden wird darauf orientiert, dass die 
Möglichkeiten, die sich aus den Novellen 
der Straßenverkehrsordnung und der zu-
gehörigen Verwaltungsvorschriften (siehe 
Abschnitt 2.8) ergeben, zur Stärkung des 
Radverkehrs genutzt werden. Er setzt sich 
zudem für eine fahrradfreundliche Novel-
lierung von StVO und VwV StVO ein.

 ❚ Der Freistaat Sachsen regt die Erstellung 
von Schulradwegplänen an. Dadurch soll 
die Sicherheit der radfahrenden Schüle-
rinnen und Schüler gewährleistet und 
verbessert werden. Sichere Schulradwege 
können die Radverkehrsnutzung auf dem 
Schulweg mit verstärken.

Die nachfolgenden Beispiele sollen einige vor-
bildliche Lösungen und Maßnahmen zeigen, 
mit denen Kommunen in und außerhalb Sach-
sens die Bedingungen des Radverkehrs verbes-
sern und für ihn werben. Sie sind als Anre gung 
gedacht und zum Teil auch in anderen Kom-
munen schon Praxis. Zudem verdeutlichen sie, 
dass kostengünstige Lösungen bei einer kon-
sequenten Orientierung an den Anforderungen 
des Radverkehrs möglich sind.
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Radstation am Elberadweg in Kurort Rathen

Die Station wendet sich an Radnutzer, die z. B. zu Fuß einen Abstecher 
in die Felsenwelt der Sächsischen Schweiz machen und ihr Fahrrad 
samt Gepäck sicher untergebracht wissen wollen. Geboten werden 
Fahrradboxen, eine Lademöglichkeit für Akkus sowie eine Luftpumpen-
station. In der Nähe stellt die Touristinformation Karten und Wander-
tipps bereit. 

Großzügiger Rastplatz in Bad Düben

Der Torgische Radweg wurde nicht nur neu mit Radverkehrsweg-
weisung versehen, sondern zugleich die Ausstattung mit geplant. 
Dies betraf so wohl Infotafeln als auch überdachte Rastplätze.  
Letztere sind so konzi piert, dass der freie Rundumblick gewahrt 
bleibt. 

Fahrradstraße Röbschütz – Löthain

Im Zuge des Ausbaus der Radroute Meißner 8 wurden die Wege 
asphal tiert. Verkehrsrechtlich wurden sie im Beispiel als Fahrrad-
straße (Z 244 StVO) inklusive Freigabe für den land- und forstwirt-
schaftlichen Verkehr ausgewiesen. Die Querung der B 101 erfolgt 
durch eine Unterführung. 

Ladestation und Fahrradbügel bei Rackwitz

Über das vom BMUB-Programm »Klimaschutz durch Radverkehr«  
geförderte Projekt des Grünen Ringes Leipzig konnte u. a. die Errich-
tung von 30 Radabstellbügeln und einer Ladestation für E-Bikes 
(Förderung 70 %, Eigenmittel Gemeinde Rackwitz) am Sportstand 
Schladitzer See realisiert werden (Einweihung 2018). 

262 Meter lange Fuß- und Radwegbrücke in Frankenberg / Sa.

Die 2018 errichtete Brücke verbindet den Zschopautalradweg und 
das Landesgartenschaugelände mit der Innenstadt von Frankenberg 
Die Schrägseilbrücke mit einer Hauptstützweite von 80 m überbrückt 
auf architektonisch gelungene Weise u. a. die B 169.

Foto: Michael Haase

Foto: Landkreis Nordsachsen

Foto: ISUP GmbH

Foto: Landkreis Nordsachsen

Foto: Michael Haase
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Ummarkierung bei Deckentausch in Görlitz

Ein anstehender Tausch der Fahrbahndecke einer Hauptverkehrs-
straße wurde genutzt, um über eine Streckenlänge von knapp 3 km 
Radverkehrsanlagen, vorwiegend als Schutzstreifen, zu markieren. 
Durch die Kombination der Maßnahmen konnten Zusatzkosten  
vermieden werden. 

Schutzstreifen gegen Einbahnrichtung

Eine Einrichtungsführung für den allgemeinen Verkehr wurde für  
den Radverkehr in Gegenrichtung geöffnet. Dies vermeidet Umwege. 
Um die Regelung zu verdeutlichen, wurde ein Schutzstreifen für den 
Radverkehr angelegt (Frankenberg / Sa.)

Innerstädtische Fahrradstraße in Karlsruhe

Im Zuge einer wichtigen innerstädtischen Verbindung wurde die 
Straße als Fahrradstraße ausgewiesen. Kraftfahrzeuge sind nicht  
zugelassen, Radfahrende können bequem nebeneinanderfahren. 

Ausreichend Sicherheitsabstände

Die Markierung des Schutzstreifens erfolgte so, dass sowohl  
zum Parkstreifen als auch zur Straßenbahn ein entsprechender  
Sicherheitsabstand verdeutlicht wird (Karlsruhe).

Einbindung in die Signalsteuerung

Eine in Gegenrichtung für den Radverkehr geöffnete Einbahnstraße 
endet an einem Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage. Entsprechend 
wurde für den Radverkehr ein Radfahrersignal in großer Ausführung 
realisiert (Karlsruhe).

Foto: Michael Haase

Foto: Michael Haase

Foto: Michael Haase

Foto: Michael Haase

Foto: Michael Haase
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Kaphaltestelle in Potsdam

Damit es für den Radverkehr beim Passieren der Straßenbahnhalte-
stelle keine Sturzgefährdung durch Queren der Straßenbahngleise 
gibt, wurde dieser geradeaus über ein Kap geführt. Dieses ist deutlich 
vom Gehweg und Wartebereich abgegrenzt, um auch die Konflikte 
mit zu Fuß Gehenden und Fahrgästen zu minimieren. 

Kaphaltestelle in Leipzig

Rechtsabbiegen an Lichtsignalanlagen

Damit der rechtsabbiegende Radverkehr nicht unnötig an der  
Licht signalanlage warten muss, wurde ein separater Rechtsabbieger-
radweg angelegt, der nicht signalisiert ist. Der übrige Radverkehr  
ist dagegen in die Signalisierung einbezogen (Bocholt).

Geteilte Mittelinseln sichern Abbiegen

Durch die Anlage von Mittelinseln wird zunächst das Queren der 
Fahrbahn durch zu Fuß Gehende gesichert. Der Raum zwischen  
den beiden Mittelinseln dient zusätzlich als gesichert Aufstellfläche 
zum Linksabbiegen bzw. Linkseinbiegen, was die subjektive Sicherheit 
für Radfahrende deutlich erhöht (Bocholt).

Aufgeweitete Aufstellstreifen

Die Aufstellbereiche für den Radverkehr wurden aufgeweitet,  
so dass Radfahrende sich vor den Kfz aufstellen und im Pulk  
abfließen können. Dies ist für alle Beteiligten effektiver und  
schafft gute Sichtverhältnisse (Bocholt).

Foto: Michael Haase

Foto: Michael Haase

Foto: Michael Haase

Foto: Stadt Leipzig

Foto: Michael Haase
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Gesichertes Radwegende

Der Radweg wurde an die Fahrbahn herangeschwenkt, über eine 
Rampe auf Fahrbahnniveau überführt und zunächst als Schutzstrei-
fen weitergeführt. Der Übergang auf die Fahrbahn erfolgt damit bau-
lich geschützt, was von vielen Nutzern als sehr angenehm empfun-
den wird, weil keine gesonderte Aufmerksamkeit erforderlich ist. Vor 
Engstellen, bei denen der Radweg enden soll, empfiehlt es sich, das 
Ende so weit vorzuverlegen, dass ein solcher geschützter Übergang 
realisiert werden kann (Frankfurt/M.).

Gesicherte Fahrbahnüberquerung

Am Anfang und Ende eines Zweirichtungsradwegs ist eine gesicherte 
Fahrbahnüberquerung für den Radverkehr zu gewährleisten. Dies 
kann z. B. durch eine Mittelinsel geschehen, die genügend Aufstell-
raum für den Radverkehr vorsieht (Pirna).

Konfliktfreie Signalisierung

Ein typischer und unfallträchtiger Konflikt an Knotenpunkten ist der 
zwischen geradeausfahrendem Radverkehr und rechtsabbiegenden 
Kraftfahrzeugen. Im dargestellten Fall wurde dieser über eine ge-
trennte Signalisierung gelöst. Wenn der Radverkehr Grün hat, hat der 
rechtsabbiegende Kraftverkehr Rot und umgekehrt (Münster).

Gesichertes Radwegende

Bahnradweg S 115 Halbendorf-Löbau

Radfahrerfreundliche Oberfläche auf historischer Dorfstraße 
(Born / Mecklenburg-Vorpommern)

Foto: Michael Haase

Foto: Michael Haase

Foto: Michael Haase

Foto: SMWA

Foto: SMWA
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Schutzhütte an touristischer Radroute (Brandenburg)

Knotenpunktnummernsystem (Elbe-Elster-Kreis / Brandenburg)

Foto: SMWA

Foto: SMWA
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12 Radverkehrswegweisung 

12.1 Bedeutung und Funktion

Radverkehrswegweisung hat sowohl eine In-
formations- als auch eine Marketingfunktion. 
Sie informiert über die Lage und die Entfernung 
zu Zielorten und den Verlauf wichtiger rad-
touristischer Routen. Zugleich macht sie Haupt-
routen des Alltagsradverkehrs sichtbar. 

Wegen dieser Doppelfunktion und der im Ver-
gleich mit Streckenausbaumaßnahmen sehr ge-
ringen Kosten ist die Radverkehrswegweisung 
eines der effektivsten Marketinginstrumente für 
den Radverkehr. Dies gilt vor allem dann, wenn 
die Qualität der Wegweisung stimmt, die Infor-
mationen also nicht widersprüchlich oder lü-
ckenhaft sind und ergänzende Elemente wie z. B. 
Infotafeln in das Informationssystem integriert 
werden.

12.2 Standards

Für die Radverkehrswegweisung hat sich ein 
bundesweiter Standard (FGSV-Standard) eta-
bliert, der in einem Merkblatt9 der For schungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV) allgemein beschrieben und für Sachsen 
in den »Richtlinien zur Radverkehrswegweisung 
im Freistaat Sachsen (SächsRWW)« konkreti-
siert ist. Diese sind in ihrer jeweils aktuellen 

9 Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr, Ausgabe 1998, Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 1998 (zur Zeit in Überarbeitung)

Fassung bei der wegweisenden Beschilderung 
des Sach senNetz Rad anzuwenden. Auf Strecken 
des SachsenNetz Rad ist keine Rad ver kehrs weg-
wei sung mehr zulässig, die anderen Standards 
ent spricht. 

Damit die Wegweisung für den Radverkehr in 
Alltag und Tourismus in Sachsen einheitlich ist 
und Synergieeffekte entstehen, soll die benann-
te Richtlinie auch auf den von den Kommu nen 
oder Dritten geplanten oder betriebenen tou-
ristischen Radrouten sowie auf Hauptrouten 
des Alltagsradverkehrs zugrunde gelegt werden. 
Die Wegweisung auf Radwegen im Wald, die 
nicht dem SachsenNetz Rad zugeordnet sind, 
soll sich jedoch wie bisher bereits in der Ge-
staltung an die gängige, bewährte und auch 
künftige Kennzeichnung von Wanderwegen im 
Wald anlehnen. 

Der FGSV-Standard der Radverkehrswegweisung 
basiert auf einer zielorientierten Wegweisung, 
in welche Informationen für routenorientierte 
Nutzer integriert werden. Dabei kommen die 
in Abbildung 12.1 gezeigten drei Grundelemen-
te zum Einsatz. Pfeil- und Tabellenwegweiser 
enthalten Ziel- und Entfernungsangaben und 
stehen dort, wo die Wegweisung sich verzweigt. 
Wo nur ein Versatz oder eine Richtungsände-
rung gewiesen werden muss, kommen Zwischen-
wegweiser zum Einsatz.

 
Abb. 12.1 Grundelemente der Radverkehrswegweisung in Sachsen

Pfeilwegweiser Tabellenwegweiser Zwischenwegweiser

an einfachen Knotenpunkten
an einem zentralen Standort

von komplexen Knoten-
punkten an jeder Zufahrt

wo keine Entscheidung 
zwischen verschidenen 
Routen zu tre�en ist
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Bei den Pfeil- und Tabellenwegweisern werden 
in der Regel pro Richtung zwei Zielorte ange-
zeigt. Oben steht das weiter entfernte Hauptziel, 
welches der großräumigen Orientierung dient. 
Die Entfernung zwischen Hauptzielen soll in der 
Regel zwischen 15 und 30 km betragen. Un ten 
steht das Unterziel, welches in der Regel der 
nächste Ort oder Stadtteil ist. Ein einmal ge-
zeigtes Ziel muss bis zu seinem Erreichen un-
ter wegs auf allen Zielwegweisern erscheinen 
(Kon tinuitätsregel). Auch wenn die Wünsche 
oft vielfältig sind, sollte die Anzahl der Ziel-
orte an einem Standort bewusst gering gehal-
ten werden, um die Orientierung nicht zu er-
schweren.
 
Das Wegweisungssystem nach FGSV hat fol-
gende Vorteile:
 ❚ einheitliches Erscheinungsbild und  

Qualitätsstandard, auch über die Grenzen 
des Freistaates hinaus,

 ❚ Zweckmäßigkeit sowohl für zielorientiert 
fahrende Nutzergruppen (durch Angabe 
der Zielorte) als auch für solche, 
die routenorientiert unterwegs sind  
(Routenlogos als Einschub)

 ❚ gute Erkennbarkeit für den Nutzer,
 ❚ höchste Flexibilität, z. B. bei der Verlegung 

touristischer Routen,
 ❚ Kostenersparnis durch Standardisierung 

der Elemente,
 ❚ vereinfachte Nachbestellung.

10 Richtlinien zur Radverkehrswegweisung im Freistaat Sachsen – SächsRWW. (Download unter  
www.radverkehr.sachsen.de), Freistaat Sachsen, Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
Dresden, 2015

Damit diese Vorteile für den Nutzer erlebbar 
werden, muss ein einheitliches Zielsystem (sie-
he Abschnitt 12.4) angewendet und ein profes-
sionelles, rasch reagierendes Wegweisungs ma-
nagement (vgl. SächsRWW10) etabliert werden. 
Dabei sollte möglichst gemeindeübergreifend 
gearbeitet werden, um Synergieeffekte nutzen 
zu können.

12.3 Knotennummernsystem

Als neue Entwicklung, die z. B. in Brandenburg 
bereits etabliert ist, hat sich das Knotennum-
mernsystem als Ergänzung zur normalen Ziel-
wegweisung für den touristischen Radverkehr 
bewährt. Jeder Zielwegweiser erhält dabei eine 
gut sichtbare zweistellige Nummer und weist 
auch die Richtung zu den benachbarten Knoten-
nummern (Abbildung 12.2). Mit dem System 
kann eine Route durch unbekanntes Gebiet sehr 
einfach durch die Abfolge der Knotenpunkt-
nummern beschrieben und beim Befahren ver-
folgt werden. Dies ist auch im Alltagsradverkehr 
in großen Städten vorteilhaft, wo die Zielorte 
weiter entfernter Stadtteile oft weniger bekannt 
sind und auf dichten Netzen Routen neu kom-
biniert werden.

Abb. 12.2 Ergänzung der Zielwegweiser durch Knotenpunktnummern

http://www.radverkehr.sachsen.de
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Das Knotennummernsystem richtet sich an den 
Tagestouristen mit Rundkursen von max. 40 km 
Entfernung. Im SachsenNetz Rad mit einer 
haupt sächlich linienförmigen Ausrichtung ist das 
Knotennummernsystem nur in Verbindung mit 
kommunalen Routen zur Netz verdichtung ge-
eignet. Knotennummernsysteme können auch 
einzeln für kommunale Netze aufgebaut werden. 

Bei Einbeziehung von Routen des SachsenNetz 
Rad sind folgende Grundsätze zu berücksich-
tigen. Für kommunale Routen wird die Anwen-
dung zur Einheitlichkeit empfohlen:
 ❚ Das Knotennummernsystem wird waben-

förmig strukturiert als Ergänzung zur nor-
malen Wegweisung aufgebaut. Bei diesem 
Flächenleitsystem ist für jeden Knotenpunkt 
mit Wegweisung (i. d. R. mind. drei Äste) 
eine max. zweistellige Nummer vorgesehen.

 ❚ Bei der Vergabe der Knotennummern ist 
zu berücksichtigen, dass nur 90 Knoten-
nummern zur Verfügung stehen, nur 
Nummern mit zwei Ziffern verwendet 
werden und eine sachsenweite Ausschil-
derung möglich ist. Die Nummern sind  
so abzustimmen, dass sie in Reichweite 
des Tagestourismus (maximal 40 km) 
nicht doppelt vergeben werden. Dabei ist 
auch eine Abstimmung mit benachbarten 
Bundesländern zu berücksichtigen. Zudem 
soll die Struktur eine spätere Integration 
weiterer kommunaler Netze ermöglichen.

 ❚ Nahe gelegene Knotenpunkte sind  
möglichst zu einer Knotennummer  
zusammenzufassen.

 ❚ Der Wegweiser des Knotenpunktes wird 
mit einem Aufsatz auf den Pfosten  
ergänzt (Knotenpunkthut 3 Tafeln  
300 x 300 x 2 mm, beidseitig beschriftet, 
grüner Grund, weiße Schrift).

 ❚ Auf benachbarte Knotenpunkte wird  
analog der Routenpiktogramme mit  
Einschubplaketten (grün auf weiß) unter 
den jeweiligen Wegweisern verwiesen.

Zusätzlich ist jeder Knotenpunkt mit einer Über-
sichtskarte auf einheitlicher Grundlage auszu-
statten. Knotenpunkte von Radfernwegen erhal-
ten eine große Karte, die den räumlichen Kontext 
der umgebenden Knotenpunkte in Reichweite 
eines Tagestourists (max. 40 km) abdeckt. Alle 
anderen Knotenpunkte erhalten kleine Infota-
feln. Größe, Gestaltung und Blattschnitte sind 
mit der Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
abzustimmen. 

Für die Ausweisung von Mountainbike-Routen, 
auf denen z. T. besondere Anforderungen gelten, 
ist eine einheitliche Wegweisung erst im Ent-
stehen und nicht Bestandteil der sächsischen 
Richtlinie. Wegen ihrer guten Kompatibilität mit 
dem FGSV-System wird empfohlen, hier die 
»Empfehlungen zur Mountainbike-Wegweisung« 
des ADFC-Bundesverbandes anzuwenden.

12.4 Netz und Zielsystem

Das SachsenNetz Rad soll wichtige Städte und 
touristisch relevante Orte miteinander verbin-
den und mit FGSV-Wegweisung ausgestattet 
sein. Um die Einheitlichkeit der verwendeten 
Hauptzielorte im SachsenNetz Rad auch über 
kommunale Grenzen hinweg zu gewährleisten, 
werden die Hauptziele durch die vorliegende 
Radverkehrskonzeption zentral vorgegeben. Ab-
bildung 12.3 zeigt die Hauptziele sowie den 
zwischen den Hauptzielen noch vorhandenen 
Entwicklungsbedarf für Verbindungen. In der 
Karte sind außerdem die Entfernungen zwischen 
diesen Orten angegeben: als reale Entfernung 
im SachsenNetz Rad bei bestehenden und als 
Luftlinienentfernung bei noch zu entwickeln-
den Verbindungen. Die Hauptzielvorgaben aus 
dem Jahr 2014 wurden im Rahmen der Planun-
gen zur Erstausstattung des SachsenNetz Rad 
mit Wegweisung ergänzt. In diesem Zuge kann 
es noch zu weiteren Änderungen kommen, da die 
Erstausstattung noch nicht abgeschlossen ist. 

Die Auswahl der Hauptziele basierte auf  
folgenden Kriterien:
 ❚ 1.  Hauptziele sind Städte mit zentraler 

Bedeutung, keine Einzelbauwerke  
oder ähnliche vergleichbare Ziele. 

 ❚ 2.  Alle Ober- und Mittelzentren  
im Freistaat Sachsen wurden als  
Haupt ziele definiert.

 ❚ 3.  Die Entfernung zwischen zwei  
Hauptzielen soll in der Regel 
15 – 30 km betragen.

 ❚ 4.  Handelt es sich um wichtige Mittel-
zentren, können die Entfernungen  
auch unter 15 km liegen  
(z. B. Dresden – Radebeul).

 ❚ 5.  Liegt die Entfernung zwischen zwei 
Mittelzentren über 30 km, wurden  
touristisch interessante Städte  
(z. B. Bad Schandau) zusätzlich als 
Haupt ziele definiert. 
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 ❚ 6.  In dünn besiedelten Gebieten können 
in Ausnahmefällen auch Orte an  
Netzknoten im Radverkehrsnetz die  
Bedeutung von Hauptzielen bekommen 
(z. B. Boxberg / O. L.).

 ❚ 7.  In Regionen, die nur dünn besiedelt 
sind, kann die Entfernung zwischen 
zwei Hauptzielen zum Teil über 35 km 
liegen. 

 ❚ 8.  Hauptziele, die außerhalb der Landes-
grenzen liegen, wurden in Abstimmung 
mit den Nachbarländern bestimmt. 

Sofern wegen zwingender Gründe andere als 
die benannten Hauptziele im SachsenNetz Rad 
angewandt werden sollen, ist die in Abschnitt 
5.7 beschriebene Verfahrensweise anzuwenden.

Den Kommunen und anderen Akteuren, welche 
eigene Netze für den Radverkehr planen, wird 
empfohlen, ebenfalls für die mit Wegweisung 
zu versehenden Netzteile eine einheitliche Vor-
gabe für die zu verwendenden Zielorte zu erstel-
len und mit den Nachbarkommunen und dem 
Freistaat Sachsen abzustimmen.

12.5 Kataster

Wegweisungskataster spielen für die Planung, 
Abstimmung, Realisierung und Unterhaltung der 
Wegweisung eine zentrale Rolle. Sie stellen die 
Standorte, deren Ausstattung, die gezeigten 
Informationen sowie die für die Realisierung 
nötigen Vertragsverhältnisse bzw. Abstimmun-
gen dar. Gegenwärtig nutzt nur ein Teil der Ak-
teure (Kommunen, Verbände, beauftragte Dritte) 
professionelle Softwaresysteme für die Katas-
ter (vgl. auch Tabelle 2.1). In mehreren Land-
kreisen sind entsprechende GIS-basierte Sys-
teme im Aufbau. 

Der Freistaat Sachsen hält in einer Datenbank 
Informationen zum Wegweisungskataster des 
SachsenNetz Rad vor. Diese Informationen wer-
den während der Wegweisungsplanung zur Erst-
ausstattung des SachsenNetz Rad erstellt und 
umfassen insbesondere Standortnummern, die 

Lage am Netz, die Art des Wegweisers, bei Ziel-
wegweisung die Zielorte und Entfernungen 
sowie einen Link zu den Katasterblättern der 
Wegweiserstandorte im Freistaat. Somit kön-
nen verschiedene Akteure jederzeit Informati-
onen zum Soll zustand der Radverkehrsweg-
weisung am Sach sen Netz Rad abrufen. Da rüber 
hinaus stellt der Freistaat Sachsen den Land-
kreisen und Kommunen die aus den Wegwei-
sungsplanungen im SachsenNetz Rad resul-
tierenden GIS-Daten, die Wegweisungskataster 
sowie die Werkstatt zeichnungen der Wegwei-
ser zur Verfügung. 

Die Daten sollen in einer späteren Ausbaupha-
se in ein zum Aufbau beabsichtigtes digitales 
touristisches Wegeinformationssystem (TWI) 
als sachsenweites System eingebunden werden 
(siehe Abschnitt 7).
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Abb. 12.3 Im SachsenNetz Rad zu weisende HauptzieleRad
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13 Umsetzung der Radverkehrskonzeption

Das übergeordnete Ziel aller Akteure muss 
sein, sichere, attraktive und durchgängige 
Rad verkehrsnetze für den Alltags- und tou-
ristischen Radverkehr sowie zugehörige Ser-
viceleistungen anzubieten beziehungsweise 
gute Voraussetzungen zu schaffen. 

13.1 Gemeinschaftsaufgabe

Die Vielfalt von Zuständigkeiten für Radverkehrs-
maßnahmen erfordert eine systematische Ko-
ordinierung der Aktivitäten.

Der Freistaat Sachsen begrüßt den Ansatz, die 
Stärkung des Radverkehrs als eine gemein-
schaft liche Aufgabe aller staatlichen Ebenen 
anzuer kennen. Er wird wie bislang auch in Zu-
kunft im Rahmen seiner Zu ständigkei ten und 
Spielräume seinen Beitrag leisten. Dabei ar-
beitet der Freistaat Sachsen eng mit den Kom-

mu nen sowie weiteren relevanten Akteuren zu -
sammen. 

Das SMWA widmet sich mit der Landesarbeits-
gemeinschaft Radverkehr (siehe Abschnitt 13.3), 
in die der Arbeitskreis Verkehrs sicherheit inte-
griert wurde, der speziellen The matik der Rad-
verkehrssicherheit. Unter enger Beteiligung von 
SMI und SMK werden präven tive Maßnahmen 
entwickelt, finanziert und durchgeführt.

13.2 Akteure und Aufgaben

Eine Übersicht über wichtige Aufgaben im Rad-
verkehr, die Zuständigkeiten und Akteure ist 
Tabelle 13.1 zu entnehmen. 

Die Zuständigkeiten für Radverkehrsanlagen im 
Zuge der Straßenbaulast sind in Abbildung 13.3 
dargestellt.
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Aufgabe Akteure und Zuständigkeit weitere Akteure

Straßenbaulast inklusive der  
zugehörigen Radverkehrsanlagen

Straßenbaulastträger entsprechend  
Bundesfern straßengesetz und Sächsischem  
Straßengesetz (vgl. Abbildung 13.1)

Widmung von Straßen als öffentliche Straße in § 6 Sächsisches Straßengesetz  
benannte Behörde

Weiterentwicklung des Straßenverkehrsrechts  
(Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs zulassungsordnung 
etc., vgl. Abschnitt 2.8)

Bund Länder über Bundesrat,  
Verkehrsministerkonferenz

übergeordnete Koordinierung radverkehrsbezogener  
Aktivitäten von Ländern, Kommunen und weiteren Akteuren,  
Impulsgeber im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans

Bund

Weiterentwicklung des den Radverkehr im Freistaat betreffenden 
Rechtsrahmens einschließlich der Ausgestaltung von  
Förderbedingungen für die Finanzierung von Radverkehrs-
maßnahmen (u. a. auch für Finanzmittel, die vom Bund oder  
der EU zur Verfügung gestellt werden)

Freistaat Sachsen

Vorgaben zur Auslegung und Umsetzung der StVO und  
VwV-StVO in Sachsen

Freistaat Sachsen

koordinierende Aufgaben zwischen der Radverkehrskonzeption 
des Freistaates und regionalen und lokalen Konzepten

Freistaat Sachsen (LASuV) LAG RV, Kommunen

Verkehrssicherheit Freistaat Sachsen (SMWA, LASuV),  
Baulastträger der Radverkehrsanlage

Verkehrsverbände

Verkehrssicherheitsarbeit und polizeiliche Arbeit Freistaat Sachsen (SMI), LAG RV Verkehrsverbände

schulische Mobilitäts- und Verkehrserziehung Freistaat Sachsen (SMK) Schulen, Verkehrsverbände, Polizei

Koordinierung der Entwicklung des SachsenNetz Rad  
(Abstimmung von Planungen, Genehmigung von Teilfort-
schreibungen, Bewilligung von Förderanträgen, Monitoring)

Freistaat Sachsen (LASuV) Landkreise, kreisfreie Städte

Koordinierung der einheitlichen Radverkehrswegweisung 
(Standards, Verwendung einheitlicher Zielorte)

Freistaat Sachsen (LASuV) Landkreise

Absicherung bzw. Verbesserung der Fahrradmitnahme im ÖPNV 
sowie von Bike&Ride 

Landkreise und kreisfreie Städte als  
Aufgabenträger ÖPNV

Aufgabenwahrnehmung z. T.  
durch Zweckverbände ÖPNV

Öffentlichkeitsarbeit für den Radverkehr Freistaat Sachsen, Kommunen, Dritte Koordination über LAG RV

zentrale Koordination zur Stärkung des Radverkehrs in  
ländlichen Regionen 

Landkreise

Netz- und Maßnahmenplanung für den Radverkehr,  
Aufstellung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten  
entsprechend Abschnitt 14 

Kommunen Umsetzung z. T. durch Straßenbaulastträger  
und zuständige Dritte

Verkehrssicherungspflicht Straßenbaulastträger bei Radrouten über sonstige öffentliche  
Straßen kann die Vereinbarung erweiterter  
Standards zur Verkehrssicherung sinnvoll sein

Realisierung und Unterhaltung der  
Radverkehrswegweisung

Betreiber der Radverkehrsnetze  
(in der Regel Kommunen)

Koordinierung durch Landkreise

Fahrradabstellanlagen Kommunen, private und öffentliche Bauherren

zentrales Marketing für das SachsenNetz Rad (Karte,  
Internetauftritt, mehrsprachige Publikationen, Messeauftritte)

Tourismus Marketing Gesellschaft  
Sachsen mbH (TMGS)

regionale Tourismusverbände sowie  
Städte Leipzig, Chemnitz und Dresden

Zertifizierung radtouristischer Produkte Landestourismusverband Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen  
mbH (TMGS) Destinationsmanagement 
 organisationen (DMO), weitere Partner

Tabelle 13.1 Wichtige Aufgaben und gegenwärtige Zuständigkeiten für die Radverkehrsentwicklung
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Abb. 13.1 Zuständigkeiten für Radverkehrsanlagen im Rahmen der Straßenbaulastträgerschaft

oberste Straßenverkehrsbehörde; oberste Straßenbaubehörde (SächsStrG); oberste Landesstraßenbaubehörde (FStrG)

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA)

Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV)

Fachaufsicht

Obere Straßenbau- und Verkehrsbehörde, Fach- und Rechtsaufsichtbehörde

für Planung, Bau und Erneuerung von Radverkehrsanlagen an Bundesstraßen, soweit die Bundesrepublik Deutschland
Straßenbaulastträger ist

für Planung, Bau und Erneuerung von Radverkehrsanlagen an Staatsstraßen und diesen gleichgestellten 
Radschnellverbindungen, soweit der Freistaat Sachsen Straßenbaulastträger ist

Förderung von Radvehrsanlagen an kommunalen Straßen; höhere Straßenverkehrsbehörde und höhere Behörde für StVZO

❚

❚

Landkreise und kreisfreie Städte Landkreise Kreisfreie Städte

FachaufsichtFachaufsicht Rechtsaufsicht

Fachaufsicht Rechtsaufsicht

Fachaufsicht Rechtsaufsicht

❚

❚

❚

❚

Straßenbaubehörden für Unterhaltung 
und Instandsetzung von Radverkehrs-
anlagen an Bundes- und Staatsstraßen 
und diesen gleichgestellten Radschnell-
verbindungen, soweit die Bundesrepublik 
Deutschland bzw. der Freistaat Sachsen 
Straßenbaulastträger sind

Untere Straßenverkehrsbehörden und 
Straßenbaubehörden für Planung, Bau, 
Instandsetzung, Erneuerung und 
Unterhaltung von Radverkehrsanlagen 
an Kreisstraßen, soweit sie Straßenbau-
lasträger sind

Gemeinden

Örtliche Straßenverkehrsbehörden und 
Straßenbaubehörden für Planung, 
Bau, Instandsetzung, Erneuerung und 
Unterhaltung von Radverkehrsanlagen 
an/im Zuge von

Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten, 
soweit ihnen dafür die Straßenbaulast 
obliegt (i.d.R. ab 80000 Einwohnern)

Staatsstraßen-Ortsdurchfahrten, 
soweit ihnen dafür die Straßenbaulast 
obliegt (i.d.R. ab 30000 Einwohnern) 
und diesen gleichgestellten 
Radschnellverbindungen.

Kreisstraßen-Ortsdurchfahrten, 
soweit ihnen dafür die Straßenbaulast 
obliegt (i. d. R. ab 30.000 Einwohnern.)

Gemeindestraßen und ö�entlichen 
Feld- und Waldwegen

Untere Straßenverkehrsbehörden 
und Straßenbaubehörden für Planung, 
Bau, Instandsetzung, Erneuerung und 
Unterhaltung von Radverkehrsanlagen 
an/im Zuge von

Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten, 
soweit ihnen dafür die Straßenbaulast 
obliegt (i.d.R. ab 80000 Einwohnern)

Staatsstraßen-Ortsdurchfahrten, 
soweit ihnen dafür die Straßenbaulast 
obliegt (i.d.R. ab 30000 Einwohnern) 
und diesen gleichgestellten Radschnell-
verbindungen

Kreisstraßen
Gemeindestraßen und ö�entlichen 
Feld- und Waldwegen

❚

❚

❚

❚

Der Träger der Straßenbaulast für die anderen sonstigen ö�entlichen Straßen wird in der Widmungsverfügung bestimmt.
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13.3 Koordinierung und Vernetzung

Die Landesarbeitsgemeinschaft Radverkehr 
(LAG RV) nimmt Aufgaben der Koordinierung 
von Radverkehrsfragen zwischen Akteuren 
des Radverkehrs und dem Freistaat Sachsen 
wahr. Dazu gehören:
 ❚ die Unterstützung der strategischen  

Radverkehrspolitik des Freistaates und der 
Umsetzung der Radverkehrskonzeption

 ❚ die Bündelung und der Austausch von  
Informationen zu Alltagsradverkehr und 
touristischem Radverkehr 

 ❚ Vernetzung der Radverkehrsakteure,  
Wissens- und Erfahrungsaustausch, auch 
zu neuen Entwicklungen des Radverkehrs, 

 ❚ Beeinflussung hinsichtlich eines fahrrad-
freundlichen Klimas

 ❚ Grundsätze der Qualitätssicherung und 
Wirkungskontrolle für Planung und  
Umsetzung von Radverkehrskonzepten

 ❚ die Vorgehensweise bei der Anwendung 
von Regelwerken, Identifikation von  
Umsetzungshemmnissen

 ❚ der Ausbau und die Ausstattung des 
SachsenNetz Rad

Mitglieder der LAG RV sind im Wesentlichen das 
SMWA (Radverkehr, Tourismus), das SMUL, das 
LASuV (Zentrale), die Landesdirektion Sachsen, 
die Landkreise und Kreisfreien Städte, die Tou-
rismus Marketing Gesellschaft Sachsen, der Lan-

destourismusverband Sachsen, der Sächsische 
Städte- und Gemeindetag, der ADFC Sachsen 
und der Landespräventionsrat Sachsen.

Regionale Arbeitsgemeinschaften Rad ver-
kehr (RAG RV) werden durch die Nieder las-
sun gen des LASuV initiiert und in Abstimmung 
mit den kommunalen Akteuren, insbesondere 
den Landkreisen bzw. Kreisfreien Städten, ge-
bil det. Sie widmen sich der Umsetzung konkre-
ter Ab schnitte des SachsenNetz Rad (insbe-
sondere Bau, Wegweisung, Ausstattung) und 
seiner Ver knüpfung mit kommunalen Netzen 
und dem ÖPNV. Mitglieder können darüber hi-
naus der jeweilige ÖPNV-Zweckverband und 
die betrof fenen kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden sowie andere relevante Akteure 
sein.

Am 7. März 2019 wurde die Arbeitsgemeinschaft 
sächsischer Kommunen zur Förderung des 
Rad- und Fußverkehrs (Rad.SN) gegründet, de-
ren Ziel es ist, die interkommunale Zusammen-
arbeit im Bereich des Rad- und Fußverkehrs zu 
stärken. Im Einzelnen sollen eine gemeinsame 
Kommu nikations- und Öffentlichkeitsarbeit ent-
wickelt sowie zu Fördermöglichkeiten und Wei-
terbildungen beraten werden. Darüber hinaus 
soll die Rad.SN dem Austausch zu verkehrsrecht-
lichen und -planerischen Neuerungen dienen.

13.4 Instrumente

Zur Umsetzung der Radverkehrskonzeption Sach-
 sen und Stärkung des Radverkehrs wer den fol-
gende Instrumente und Möglichkeiten genutzt 
bzw. empfohlen:
 ❚ Rahmenvereinbarungen für Routen  

des SachsenNetz Rad
 ❚ kommunale / regionale Radverkehrskonzepte
 ❚ Radverkehrsverantwortliche und  

Radwegewarte
 ❚ Einbeziehung von ehrenamtl. Engagement
 ❚ eine Radverkehrsdatenbank als Grundlage
 ❚ Radverkehrsnetzkarten (siehe Abschnitt 3)
 ❚ die Website www.radverkehr.sachsen.de

Die bisherigen Erfahrungen bei der Realisierung 
von Routen des SachsenNetz Rad zeigen, dass 
für die Koordinierung der vielfältigen Aufgaben 
und ggf. Bündelung von Zuständigkeiten be-
sondere Rahmenvereinbarungen zwischen den 
Beteiligten erforderlich sind. Empfehlungen zur 
grundsätzlichen Vorgehensweise und Koordi-
nierung bei der Realisierung von Radrouten – 
auch solcher, die nicht zum SachsenNetz Rad 
gehören – enthält Tabelle 13.2.
 
Die Inhalte einer solchen Rahmenvereinbarung 
sind in Tabelle 13.3 aufgeführt.

http://www.radverkehr.sachsen.de
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Aufgabe Beteiligte Koordinierungsaufgaben Instrumente für die Koordinierung

Konzeptionsphase

Konzeption der Route  
(Grundlage/Leitidee, Trassenführung, 
Name, Verknüpfung, ...)

Zuständige Landkreise,  
Städte / Gemeinden,  
Tourismusverbände,  
LASuV-, ggf. weitere Institutionen, 
Vereine …

Verknüpfung / Einpassung in  
SachsenNetz Rad, Teilfortschreibung

Radverkehrskonzeption Sachsen  
als Rahmen

Verknüpfung / Einpassung in  
regionale Konzepte

Radverkehrskonzeptionen  
der Landkreise /  
kreisfreien Städte / Gemeinden

Umsetzungsphase

Politische Willensbildung zur  
Realisierung der Route

Entscheidungsgremien der jeweiligen 
Straßenbaulastträger

Konsens aller zuständigen  
Straßenbaulastträger,  
den Vorschlag mit zu tragen

unterschriebene Rahmenvereinbarung 

Planung des Fahrweges (soweit nötig) zuständige Straßenbaulastträger,  
ggf. auch Landkreise

Einzelplanungen nach einheitlichen 
Maßstäben und Qualitätskriterien  
nach einheitlicher Zeitplanung

Vorlage / Abstimmung der Planungen

(Aus-)Bau des Fahrwegs (soweit nötig) zuständige Straßenbaulastträger Einhaltung der Zeitpläne Regelmäßige Fortschrittsberichte

Planung der Wegweisung zuständige Straßenbaulastträger Planung nach einheitlichen  
Maßstäben / Richtlinie »aus einer Hand« 
/ Bündelung der Planung

Abgestimmte Wegweisungsplanung

Einrichtung der Wegweisung zuständige Straßenbaulastträger Einhaltung der abgestimmten Zeitpläne Regelmäßige Fortschrittsberichte

Erklärung der Vermarktungsfähigkeit 
der Route

Zuständiger Straßenbaulastträger Bestimmung des für das Marketing 
zuständigen Trägers

Rahmenvereinbarung

Unterhaltung des Fahrweges zuständige Straßenbaulastträger Regelmäßigkeit der Überprüfung und 
ggf. Erneuerung / Unterhaltung

Jährlicher Zustandsbericht  
(Katasteraktualisierung) durch  
Landkreise / kreisfreie Städte

Unterhaltung der Wegweisung;  
Wegweisungsmanagement

Landkreise, Kommunen und kreisfreie 
Städte bzw. deren Beauftragte

Regelmäßigkeit der Überprüfung und 
ggf. Erneuerung / Unterhaltung

Jährlicher Zustandsbericht  
(Katasteraktualisierung) durch  
Landkreise / kreisfreie Städte

Vermarktung

Konzeption des Marketing Träger des Marketing Kompatibilität mit anderen
Marketing-Aktivitäten

Abstimmungsberatung

Durchführung des Marketing Träger des Marketing Evaluierung des Marketing:  
Durchgeführte Maßnahmen und  
erreichte Effekte

Datensammlung (Befragungen,  
Zählungen) unter Einbeziehung  
der Straßenbaulastträger und von  
Vertretern der Nutzer

Tabelle 13.2 Aufgaben bei der Realisierung von Radrouten
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Kommunale bzw. regionale Radverkehrskon-
zepte sollen sowohl den Alltagsradverkehr als 
auch den Radtourismus zum Gegenstand haben 
und eine hierarchisierte Netzplanung nach der 
ERA 2010 sowie weitere Elemente (siehe Ab-
schnitt 14) beinhalten. Da kreisangehörige Ge-
meinden oft keine ausreichenden Planungska-
pazitäten haben, wird den Landkreisen empfohlen, 
eine koordinierende Funktion zwischen diesen 
wahrzunehmen und ggf. Aufgaben zu über-
nehmen. 

Städte und Landkreise sollten Radverkehrsver-
antwortliche benennen und bekannt machen. 
Ihre Hauptaufgaben sind
 ❚ die Aufstellung und Umsetzung der  

eigenen Radverkehrskonzeption,
 ❚ die Umsetzung der Abschnitte des  

SachsenNetz Rad in ihrem Zuständig-
keitsbereich sowie in den Landkreisen  
die Unterstützung der kreisangehörigen 
Gemeinden. 

Eine wesentliche Voraussetzung ist die Einbin-
dung in die entsprechenden Fachgremien (z. B. 
LAG RV Sachsen, Fahrradkommunalkonferenz 
des Bundes) und in Schulungsnetzwerke. Bei 
der Aufgabenbeschreibung und Zuordnung zu 
einem Amt sollten die Bedeutung von Alltags-
radverkehr und Radtourismus im Planungs-
raum berücksichtigt werden. Radverkehrsver-
antwortliche sollten durch einen Radwegewart 
unterstützt werden, welcher den Zustand des 
Netzes und der Wegweisung regelmäßig kon-
trolliert, kleinere Mängel selbst abstellen kann 
und die Behebung größerer Mängel zeitnah 
veranlasst. Die Einbindung ehrenamtlicher Ak-
teure ist eine Möglichkeit, um bestimmte Auf-
gaben im Wege- und Wegweisungsmanagement 
zu erfüllen. Sie sollten durch eine entsprechen-
de Schulung unterstützt werden.

Tabelle 13.3 Inhalte einer Rahmenvereinbarung für Radrouten

Inhalte einer Rahmenvereinbarung

 ❚ Auflistung aller beteiligten Straßenbaulastträger oder sonstigen Zuständigen  
mit den ihnen jeweils zuzuordnenden Routenabschnitten

 ❚ eine Übersicht über die je Abschnitt zu realisierenden Maßnahmen (Bau, Ausbau,  
Möblierung, Wegweisung, sonstige Verbesserungen) mit zugehörigem Zeitplan

 ❚ den durch Unterschrift erklärten Willen aller Beteiligten, in ihrem Bereich diese  
Maßnahmen entsprechend dem Zeitplan umzusetzen und sich für eine finanzielle  
Sicherstellung der notwendigen Eigenmittel sowie die notwendige Unterhaltung  
einzusetzen

 ❚ den für die Koordinierung in der Umsetzungsphase zuständigen Partner
 ❚ den Träger der Konzeption und der Durchführung des Marketings für die gesamte Route
 ❚ ggf. weitere Regelungen, z. B. zu Qualitätsstandards, zur Bündelung von Maßnahmen  

zur Überschreitung von Bagatellgrenzen und zum Erzielen günstiger Einkaufspreise,  
zu angestrebten Zertifizierungen oder zu unterstützenden Leistungen des Gastgewerbes 
oder sonstiger Dritter

Die in Abschnitt 7 beschriebene Radverkehrs-
datenbank enthält die Verlaufs- und Zustands-
daten zum SachsenNetz Rad sowie Radverkehrs-
anlagen an Bundes- und Staatsstraßen. Sie ist 
Datengrundlage für die Informationen zum Rad-
verkehr im Geoportal Sachsenatlas und einen 
Radroutenplaner (siehe Abschnitt 3 und 7).

Für die Einbeziehung der kommunalen Radver-
kehrsnetze ist eine wesentliche Voraussetzung 
die Ersterfassung des Netzes zur Ermittlung des 
Ist-Zustandes.

Das Radverkehrsportal des Freistaates Sachsen, 
www.radverkehr.sachsen.de, stellt Informatio-
nen für die Umsetzung von Radverkehrskon-
zepten zur Verfügung.

http://www.radverkehr.sachsen.de
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14 Grundsätze der Radverkehrsplanung

Mit der aktuellen Generation von Regelwerken 
steht der Verkehrsplanung ein zeitgemäßes Ins-
trumentarium zur Verfügung, um gute Ent -
wick lungsmöglichkeiten für den Radverkehr zu 
schaffen:
 ❚ Die »Richtlinien für integrierte Netz-

gestaltung (RIN 08)«1 bestimmen Grund-
sätze und Qualitätsvorgaben für  
die Netze der einzelnen Verkehrsträger. 

 ❚ Die »Richtlinien für die Anlage von  
Landstraßen (RAL 2012)«2 enthalten  
die aktuellen Planungsgrundsätze und 
Entwurfsregeln für die überörtlichen 
Straßen. 

 ❚ Die »Richtlinien für die Anlage von  
Stadtstraßen (RASt 06)«3 zeigen wie  
innerörtliche Straßen so gestaltet werden 
können, dass eine gleichberechtigte 
Nutzung durch die verschiedenen Ver-
kehrsteilnehmer ermöglicht wird. Hierbei 
gilt es die Verbindungs-, Erschließungs- 
und Aufenthaltsfunktion der Straße in 
Einklang zu bringen. Diese sind abhängig 
von der örtlichen Situation und von den 
verschiedenen Nutzungs ansprüchen.

 ❚ Die »Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 
(ERA 2010)«4 vertiefen die Ausführungen 
der RASt 06 und der RAL 2012 zu den  
Aspekten des Radverkehrs und sollten 
Grundlage für Planung, Entwurf und  
Betrieb von Radverkehrsanlagen sein.  
Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) 
weisen hinsichtlich der Gestaltung auf  
die ERA hin. Die ERA 2010 enthalten  
Qualitätsanforderungen an Radverkehrs-
netze und einzelne Anlagen. 

1 Richtlinien für integrierte Netzgestaltung (RIN 2008), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Köln 2008

2 Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL 2012), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Köln 2013

3 Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen, Köln 2006

4 Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen, Köln 2010

5 Merkblatt zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr, Ausgabe 1998, Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 1998 (zur Zeit in Überarbeitung)

6 Hinweise zum Fahrradparken, Ausgabe 2012, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 
Köln 2013

 ❚ Weitere Regelwerke der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV) vertiefen Einzelaspekte der Rad-
verkehrsentwicklung, z. B. das »Merkblatt 
zur Radverkehrswegweisung«5 oder  
die »Hinweise zum Fahrradparken«6.

 ❚ In den »Richtlinien zur Radverkehrsweg-
weisung im Freistaat Sachsen (SächsRWW)« 
werden Standards der Radverkehrsweg-
weisung im Freistaat Sachsen definiert 
(siehe 7.4.2).

Eine wichtige Grundlage für Strategien zur Stär-
kung des Radverkehrs ist eine auf dem Regel-
werk (ERA 2010 bzw. RIN 2008) basierende Netz-
planung.

Die Netzplanung für den Radverkehr hat die 
Aufgabe (vgl. ERA 2010),
 ❚ den Strecken Netzkategorien zuzuordnen, 

mit welchen wiederum Qualitätsstandards 
verbunden sind,

 ❚ Netzlücken zu identifizieren, um Verbin-
dungen zu schließen, und

 ❚ Maßnahmen zu priorisieren, um die  
angestrebten Qualitäten zu erreichen. 

In der Regel ist es erforderlich, wegen der dif-
ferierenden Anforderungen die radtouristischen 
Netze getrennt von denen des Alltagsradver-
kehrs zu planen und erst zum Schluss des Pla-
nungsprozesses mit diesen zu überlagern, um 
Strecken zu bündeln. In den Richtlinien für in-
tegrierte Netzgestaltung (RIN 2008) und den 
Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010) 
wird der aktuelle Stand der Technik bei der Rad-
verkehrsnetzplanung beschrieben. 
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Der Handlungsansatz sollte umfassend sein 
(Radverkehr als System) und ein von den zu-
ständigen politischen Gremien zu beschließen-
des Radverkehrskonzept zum Ergebnis ha-
ben, welches zumindest in den Landkreisen und 
grö ßeren Städten folgende Handlungsfelder 
be inhalten sollte:
 ❚ das Radverkehrsnetz mit seinen Netz ele-

men ten auf der Strecke und am Knoten-
punkt,

 ❚ die Wegweisung entsprechend FGSV-
Standard / SächsRWW mitabgestimmten 
Zielorten,

 ❚ bedarfsgerechte Radabstellanlagen im 
privaten wie im öffentlichen Bereich,

 ❚ Verknüpfungsmöglichkeiten mit ÖPNV /
SPNV-(Abstell- und Mitnahmemöglich-
keiten sowie Fahrradstationen als  
komplexe Serviceeinheiten),

 ❚ Serviceleistungen der öffentlichen und 
privaten Hand wie Gepäckaufbewahrung 
im Stadtzentrum, schneller Reparatur ser-
vice, Fahrradwaschanlagen, Fahrradver-
leih, Kartenvertrieb, Lademöglichkeiten,

 ❚ Mobilitätsberatung und Öffentlichkeits-
arbeit,

 ❚ ein fahrradfreundliches Klima in der  
Öffentlichkeit und der Verwaltung,

 ❚ die Erhaltung einer kompakten Sied-
lungsstruktur mit kurzen Wegen und 
Nutzungs mischungen und

 ❚ die Organisation der Umsetzung, die  
Qualitätskontrolle und die Finanzierung.

Für die Nutzung bestimmter Förderprogramme 
des Freistaates Sachsen (s. Abschnitt 9) ist die 
Netzplanung eine wesentliche Voraussetzung.
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15.3 Abkürzungsverzeichnis

ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
DTV Durchschnittlicher Tagesverkehr
ERA Empfehlungen für Radverkehrsanlagen
FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
GIS Geographisches Informationssystem
INSPIRE  EU-Richtlinie nach der alle Behörden verpflichtet sind, Geodaten (u. a.) ihrer 

Verkehrswege in das Internet zu liefern. Die Sächsische Geodateninfrastruktur 
befindet sich im Aufbau.

KBA Kraftfahrtbundesamt
Kfz Kraftfahrzeug
LASuV Landesamt für Straßenbau und Verkehr
LSA Lichtsignalanlage
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen 
RAL Richtlinien für die Anlage von Landstraßen
SächsRWW Richtlinien zur Radverkehrswegweisung im Freistaat Sachsen
SMWA Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
SMUL Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
SNR SachsenNetz Rad
SPNV Schienenpersonennahverkehr
SrV System repräsentativer Verkehrsbefragung
StVG Straßenverkehrsgesetz
StVO Straßenverkehrsordnung
VeRa  Verknüpfung von Radroutenplanern (Projekt von acht Bundesländern, das den 

Radfahrenden ein grenzüberschreitendes Routing ihrer Radtour ermöglicht)
VwV-StVO Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung
ZVNL Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig
ZVMS Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen
ZVOE Zweckverband Verkehrsverbund Oberelbe
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15.5 Begriffe

7 Nach BMWI, 2009

Die in der vorliegenden Radverkehrskonzeption verwendeten Begriffe werden nachstehend er-
läutert. In anderen Dokumenten und Regelwerken werden die Begriffe zum Teil abweichend ver-
wendet.

Alltagsradverkehr ist der Verkehr, der durch die alltägliche Benutzung des Fahrrades entsteht, 
wie zum Beispiel Fahrten mit dem Fahrrad zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen, zu Freizeitakti-
vitäten und zu jeder Art von Besorgung und zur Beförderung von Personen und Gegenständen.

Fahrradtourismus sind alle Arten der Fahrradnutzung, die zum Zweck der Freizeit- und Urlaubs-
gestaltung stattfinden und zu Zielen außerhalb des alltäglichen Wohnumfeldes führen.7

Modal Split bezeichnet die Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel 
(Modi); sie ist die Folge des Mobilitätsverhaltens der Menschen einerseits und des Verkehrsan-
gebots andererseits. Im Personenverkehr wird unterschieden zwischen motorisiertem Individual-
verkehr (MIV) mit PKW, Motorrad etc. und öffentlichem Personen[nah]verkehr (ÖP[N]V), unterteilt 
in Schienenpersonen[nah]verkehr (SP[N]V) und Straßenpersonenverkehr (ÖSPV), sowie nicht-
motorisiertem Individualverkehr (NMIV) mit Fahrradverkehr und Fuß[gänger]verkehr. Auch der 
Begriff der Verkehrsmittelwahl wird in diesem Kontext verwendet.

Multikriterienanalyse bezeichnet im Kontext der vorliegenden Radverkehrskonzeption eine Be-
wertungsmethodik zur Bestimmung von Prioritäten des Ausbaus von straßenbegleitenden Rad ver-
kehrsanlagen (Bauprojekte) unter dem Aspekt der Gefahrenbeseitigung und des größtmöglichen 
Nutzens für die Verkehrsteilnehmer.

Pedelecs: Die Definition eines Pedelecs (Pedal Electric Cycle) ergibt sich aus § 1 (3) StVG. Die 
Unterstützung durch einen Elektromotor ist nur bei aktivem Radfahren (Tretunterstützung) mög-
lich. Seine mittlere Leistung ist auf 250 Watt limitiert. Die Unterstützung durch den Motor er folgt 
nur bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km / h. Pedelecs gelten als Fahrrad, unterliegen keiner 
Versicherungs- und Führerscheinpflicht und benötigen keine Betriebsgenehmigung. Eine Helm-
pflicht besteht bei Pedelecs nicht. 

Radroute bezeichnet eine vorgeplante Strecke für Fahrten mit dem Fahrrad. Ist der Zweck der 
Planung primär touristischer Art, kann von einer »touristischen Radroute« gesprochen werden.
 
Radverkehrsanlagen (RVA) sind Verkehrsanlagen, die vorrangig oder ausschließlich für die 
Benutzung mit dem Fahrrad und die Lenkung des Radverkehrs vorgesehen sind. Sie umfassen 
insbesondere Radwege, Radfahrstreifen und Schutzstreifen. 

SachsenNetz Rad (SNR) ist die Dachmarke für das landestouristische Radwegenetz in Sachsen. 
Die Netzbestandteile sind Radfernwege, Regionale Hauptradrouten und sonstige Strecken.

Straßeninformationsbank (TT-SIB) ist eine Software und dient der Speicherung und Fortschrei-
bung von Daten des klassifizierten Straßennetzes.
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Anlage 1
Übersichten zur StVO-Novelle
Übersicht zu wesentlichen Änderungen in den VwV-StVO seit 2009

Schlagwort Inhalt Hinweise

Sicherheit vor Flüssigkeit VwV zu § 39 bis 43 StVO Allgemeines über Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen wurde um klarstellenden Satz ergänzt:
 ❚ Bisher: »Die Flüssigkeit des Verkehrs ist mit den zur Verfügung stehenden  

Mitteln zu erhalten.«
 ❚ Neu zusätzlich: »Dabei geht die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer  

der Flüssigkeit des Verkehrs vor.«

Hinweis auf ERA VwV zu § 2 Absatz 4 Satz 2 StVO:
 ❚ »Hinsichtlich der Gestaltung von Radverkehrsanlagen wird auf die  

Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) der Forschungsgesellschaft  
für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) in der jeweils gültigen Fassung  
hingewiesen.«

aktuelle Fassung ist ERA 2010*
*Empfehlungen für Radverkehrs
anlagen (ERA 2010),  
Forschungsgesellschaft für  
Straßen und Verkehrswesen,  
Köln  2010

Benutzungspflicht bei Radwegen VwV zu § 2 Absatz 4 Satz 2 StVO:
 ❚ »Benutzungspflichtige Radwege dürfen nur angeordnet werden, wenn  

aus reichende Flächen für den Fußgängerverkehr zur Verfügung stehen.  
Sie dürfen nur dort angeordnet werden, wo es die Verkehrssicherheit  
oder der Verkehrsablauf erfordern. Innerorts kann dies insbesondere für  
Vorfahrtstraßen mit starkem Kraftfahrzeugverkehr gelten.«

 ❚ »Voraussetzung für die Kennzeichnung ist, dass ... die Benutzung des  
Radweges nach der Beschaffenheit und dem Zustand zumutbar sowie  
die Linienführung eindeutig, stetig und sicher ist. ...«

Prüfbedarf hinsichtlich des  
Bestandes an benutzungs-
pflichtigen Radwegen

Radwege ohne Benutzungspflicht VwV zu § 2 Absatz 4 Satz 3 und 4 StVO:
 ❚ Radwege ohne Benutzungspflicht müssen nicht (mehr) baulich  

hergestellt sein
 ❚ Sie sind nicht mehr zulässig als Übergangslösung bei noch nicht den  

Vorgaben entsprechenden Radwegen
 ❚ Voraussetzungen wurden reduziert auf die sichere Führung an  

Knotenpunkten und Grundstückszufahrten sowie auf die Vorsorge  
bezüglich ruhendem Verkehr

Wegfall Kfz-Belastungsgrenzen VwV zu Z 237 bzw. Z 340 StVO:
 ❚ Die VwV enthalten keine Obergrenzen der Kraftfahrzeugstärke für  

den Einsatz von Radfahrstreifen oder Schutzstreifen mehr

Einsatzbedingungen Schutzstreifen VwV zu Z 340 StVO:
 ❚ Vorgaben zu Mindestfahrbahnbreiten sind entfallen zugunsten der  

Forderung nach gefahrloser Begegnungsmöglichkeit zweier Personen kraftwagen 
auf der Kernfahrbahn

 ❚ Mittelmarkierung bei Breite der Kernfahrbahn unter 5,50 m nicht mehr  
zulässig

 ❚ Schutzstreifen müssen nicht mehr zwingend am rechten Fahrbahnrand  
liegen (z. B. Knotenzufahrt)

Tabelle A1.1 Übersicht zu wesentlichen Änderungen in den VwV-StVO seit 2009
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Schlagwort Inhalt Hinweise

Furtmarkierungen VwV zu § 9 Abs. 2 StVO:
 ❚ »Im Fall von Radverkehrsanlagen im Zuge von Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) 

sind Radwegefurten stets zu markieren. Sie dürfen nicht markiert werden  
an Kreuzungen und Einmündungen mit Vorfahrtregelung ›Rechts vor Links‹,  
an erheblich (mehr als ca. 5 m) abgesetzten Radwegen im Zuge von  
Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) sowie dort nicht, wo dem Radverkehr durch  
ein verkleinertes Zeichen 205 eine Wartepflicht auferlegt wird. Die Sätze 1 und 2 
gelten sinngemäß, wenn im Zuge einer Vorfahrtstraße ein Gehweg  
zur Benutzung durch den Radverkehr freigegeben ist.«

VwV zu Z 340 StVO:
 ❚ Die Leitlinie für Schutzstreifen ist im Verhältnis Strich / Lücke 1:1 zu  

markieren und auf vorfahrtberechtigten Straßen an Kreuzungen und  
Einmündungen als Radverkehrsführung fortzusetzen.

Bestand prüfen, ob alle  
Furtmarkierungen vorhanden sind.
 
Bei abgesetzten Führungen auch 
Bevorrechtigung nach Bild 43  
ERA 2010 möglich

Einbahnstraßen VwV zu Zeichen 220 StVO:
 ❚ Voraussetzung zu Freigabe für Radverkehr in Gegenrichtung reduziert auf  

vier Punkte: Höchstgeschwindigkeit 30 km / h, ausreichende Begegnungsbreite 
(Lkw: mind. 3,50 m) bzw. kurze Engstellen, Übersichtlichkeit, ggf. Schutzraum  
für den Radverkehr

Auslegung / Gerichtsurteil:
 ❚ Wenn benannte Voraussetzungen erfüllt sind, gibt es in der Regel keinen Grund, 

die Freigabe zu verweigern, da sonst unbegründete Verkehrsein schränkung

Einbahnstraßen bezüglich  
Freigabemöglichkeit für  
Radverkehr in Gegenrichtung 
prüfen

Bussonderfahrstreifen VwV zu Zeichen 245 StVO:
 ❚ »... Die Sicherheit des Radverkehrs ist zu gewährleisten. Kann der Radverkehr 

nicht auf einem gesonderten Radweg oder Radfahrstreifen geführt werden,  
sollte er im Benehmen mit den Verkehrsunternehmen auf dem Sonderfahr-
streifen zugelassen werden. Ist das wegen besonderer Bedürfnisse des Linien-
verkehrs nicht möglich und müsste der Radverkehr zwischen Linienbus- und 
dem Individualverkehr ohne Radfahrstreifen fahren, ist von der Anordnung  
des Zeichens abzusehen. ...«

Bussonderfahrstreifen bezüglich 
der sicheren Führung des  
Radverkehrs überprüfen

zulässige Höchstgeschwindigkeiten VwV zu Zeichen 274 StVO:
 ❚ außerorts: Geschwindigkeitsbeschränkungen können erforderlich sein,  

»wo Fußgänger oder Radfahrer im Längs- oder Querverkehr in besonderer Weise 
gefährdet sind; die zulässige Höchstgeschwindigkeit soll auf diesen  
Abschnitten in der Regel 70 km / h nicht übersteigen.«

 ❚ innerorts: »kommt eine Anhebung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 
höchstens 70 km / h grundsätzlich nur auf Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) in  
Betracht, auf denen benutzungspflichtige Radwege vorhanden sind und der  
Fußgängerquerverkehr durch Lichtzeichenanlagen sicher geführt wird. ...«

Straßen, an denen innerorts 
schneller als 50 km / h und  
außerorts schneller als 70 km / h 
gefahren werden darf, hinsichtlich 
der Voraussetzungen überprüfen
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lfd. Nr. Zeichen StVO durchzuführende Routineprüfung mögliche Alternative bei Verneinung

1 Zeichen 250 Verbot für Fahrzeuge aller Art Muss auch der Radverkehr zwingend verboten 
werden?

Zeichen 260 Verbot für Krafträder, auch mit 
Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas sowie  
für Kraftwagen und sonstige mehrspurige 
Kraftfahrzeuge

2 Zeichen 220 Einbahnstraße (Zeichen 267 am  
anderen Straßenende) bzw. Zeichen 353

Muss die Gegenrichtung auch für den  
Radverkehr verboten werden?

Einbahnstraße in Gegenrichtung für Radverkehr 
öffnen (u. a. Zeichen 220 Einbahnstraße mit  
Zusatz »Radverkehr in beiden Richtungen«)  
oder: unechte Einbahnstraße entsprechend der 
Darstellungen in den ERA 2010*, Abschnitt 7.3

*Empfehlungen für Radverkehrsanlagen  
(ERA 2010), Forschungsgesellschaft für Straßen 
und Verkehrswesen, Köln 2010

3 Zeichen 357 Sackgasse Ist es auch für den Radverkehr eine Sackgasse? Zeichen 357-50

4 Zeichen 237 bzw. Zeichen 240 bzw. Zeichen 241 
  

Ist die mit diesen Zeichen verbundene Radweg-
benutzungspflicht, die zugleich ein Verbot der 
Fahrbahnbenutzung darstellt, aufgrund einer 
konkreten, das allgemeine Maß übersteigenden 
Gefahrenlage, erforderlich?

ersatzloser Entfall der Verkehrszeichen oder 
Zeichen 239 mit Zeichen 1022-10 

5 Zeichen 209 vorgeschriebene Fahrtrichtung 
»Rechts« (auch bei anderen Fahrrichtungen)

Ist die Einschränkung der möglichen 
Fahrtrichtungen auch für den Radverkehr 
zwingend?

Ergänzung des Zusatzzeichens 1022-10  
(Radverkehr frei), ggf. in Verbindung mit  
Führungshilfen am Knotenpunkt

Beispiele für notwendige Routineprüfungen

Tabelle A1.2 Beispiele für notwendige Routineprüfungen 
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lfd. Nr. Zeichen StVO durchzuführende Routineprüfung mögliche Alternative bei Verneinung

6 Zeichen 245 Bussonderfahrstreifen Besteht für die Führung des Radverkehrs  
außerhalb des Bussonderfahrstreifens  
ein Radweg oder Radfahrstreifen in der  
entsprechenden Richtung?

Zeichen 245 mit Zeichen 1022-10  
(Freigabe u. U. zwingend) 

7 Zeichen 254 Verbot für Radverkehr Ist das Verbot verhältnismäßig?  
Gibt es zumutbare Streckenalternativen oder  
können solche geschaffen werden?

Verzicht auf Zeichen 254

8 Zeichen 275 Vorgeschriebene 
Mindestgeschwindigkeit

Ist das damit für den Radverkehr implizierte 
Verbot verhältnismäßig?
Gibt es zumutbare Streckenalternativen oder 
können solche geschaffen werden?

Verzicht auf Zeichen 275

9 Zeichen 295 bzw. Zeichen 296 
(Fahrstreifenbegrenzung) bzw.  
Zeichen 340 (Leitlinie) 

Wird bei den mit diesen Zeichen abmarkierten 
Fahrstreifen (bzw. zwischen Borden) eine  
Breite von mindestens 3,50 m oder höchstens 
3,00 m gewährleistet, um bei Radverkehr auf  
der Fahrbahn ein zu enges Überholen von  
Radfahrenden zu verhindern?

Markierungsplan überarbeiten  
(Kritische Fahrstreifenbreiten von ca. 3,25 m  
bei größeren Verkehrsstärken vermeiden)

10 Zeichen 295 bzw. Zeichen 296  
(Fahrstreifenbegrenzung) bzw.  
Zeichen 340 (Leitlinie) 

Existiert bei Radfahrstreifen und Schutzstreifen 
neben dem ruhenden Verkehr ein ausreichender 
Sicherheitsabstand?

Sicherheitstrennstreifen 0,50 ... 0,75 m  
(vgl. ERA 2010, Tabelle 5) abmarkieren
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Anlage 2
Radwege an Bundes- und Staatsstraßen mit Angabe der Radverkehrsnetze der 
Landkreise

Anlage 2.1
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Anlage 3
Datenblätter Radrouten
Anlage 3.1 Radfernwege

D10 / I-1 ELBERADWEG

Sandstein, Barock und Wein an der Elbe

Verlauf Elbe, zwischen den Landesgrenzen 
(von Grenze Tschechien bis Landesgrenze Brandenburg beidseitig)

Website www.elberadweg.de

Verantwortung Marketing Tourismusverband Sächsische Schweiz

Lage linkselbisch rechtselbisch

Länge 185,5 km 150,6 km

Höhenunterschied Anfangspunkt – Endpunkt 40 m 49 m

Steigungsmeter hin 821 1 171

Steigungsmeter rück 861 1 213

Steigungsmeter je km (Minimalrichtung) 4 6

Führung (Streckenanteil) 
*)  Abschnitte ohne nahe Alternative;  

Handlungsbedarf insgesamt größer

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Verkehrsführung unteschiedl.  
(Mischverk. / Radweg / Sonstiges) 
Weg fehlt*) 

26 %
71 %
3 %

0 %

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Verkehrsführung unteschiedl.  
(Mischverk. / Radweg / Sonstiges) 
Weg fehlt*) 

35 %
63 %
2 %

0 %

Oberflächenmängel (Streckenanteil) 1 % 8 %

Problemindex Streckenzustand
(0: keine Probleme, 3: höchster Handlungsbedarf)

0,03 0,17

Wegweisung (Streckenanteil)

FGSV lückenlos 69 % 46 %

sonstige 31 % 54 %

nicht vorhanden 0 % 0 %

Charakteristik flache Flussroute; Radfernweg flache Flussroute; Radfernweg

Gesamteinschätzung sehr gut nutzbar sehr gut nutzbar

Empfehlung  ❚ Mängelbeseitigungen, rechtselbisch z. T. durch Umverlegung auf neue Strecken 
 ❚ Marketing (auch als Vorbild für andere Routen) weiterführen
 ❚ auf Zielwegweisung mit Logoeinschub umstellen (FGSV-Standard)

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf den sächsischen Abschnitt.

http://www.elberadweg.de
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 I-2 MULDERADWEG

Das Tal der Burgen / Bergbau und Natur

Verlauf Zwickauer / Freiberger / Vereinigte Mulde zwischen 
Schöneck / Holzhau und Löbnitz (Landesgrenze)

Website www.mulderadweg.de

Verantwortung Marketing Tourismusverband Vogtland / Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM) /
Tourismusverband »Sächsisches Burgen- und Heideland« e. V.

Lage Zwickauer / Vereinigte Freiberger Mulde

Länge 243,6 km 115,2 km

Höhenunterschied Anfangspunkt – Endpunkt 694 m 521 m

Steigungsmeter hin 2 489 1 787

Steigungsmeter rück 1 795 1 266

Steigungsmeter je km (Minimalrichtung) 10 16

Führung (Streckenanteil) 
*)  Abschnitte ohne nahe Alternative;  

Handlungsbedarf insgesamt größer

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Verkehrsführung unteschiedl.  
(Mischverk. / Radweg / Sonstiges) 
Weg fehlt*) 

22 %
28 %
50 %

0 %

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Verkehrsführung unteschiedl.  
(Mischverk. / Radweg / Sonstiges) 
Weg fehlt*) 

62 %
34 %
4 %

0 %

Oberflächenmängel (Streckenanteil) 2 % 1 %

Problemindex Streckenzustand
(0: keine Probleme, 3: höchster Handlungsbedarf)

0,20 0,10

Wegweisung (Streckenanteil)

FGSV lückenlos 90 % 93 %

sonstige 8 % 7 %

nicht vorhanden 2 % 0 %

Charakteristik z. T. steigungsreiche Flussroute, Radfernweg z. T. steigungsreiche Flussroute, Radfernweg

Gesamteinschätzung nutzbar nutzbar

Empfehlung  ❚ Vermarktung weiterführen
 ❚ Wege ausbauen (insbesondere straßenbegleitende Radwege an der B 283 im  

Bereich Eibenstock)
 ❚ Wegweisung vervollständigen

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf den sächsischen Abschnitt.

http://www.mulderadweg.de
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 I-3 SPREERADWEG

Durch die Oberlausitz

Verlauf Spree zwischen Spreequelle und Landesgrenze zu Brandenburg

Website www.spreeradweg.de

Verantwortung Marketing Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien GmbH

Länge 117,2 km

Höhenunterschied Anfangspunkt – Endpunkt 384 m

Steigungsmeter hin 1 129

Steigungsmeter rück 1 513

Steigungsmeter je km (Minimalrichtung) 13

Führung (Streckenanteil) 
*)  Abschnitte ohne nahe Alternative;  

Handlungsbedarf insgesamt größer

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Weg fehlt*) 

43 %
57 %
0 %

Oberflächenmängel (Streckenanteil) 1 %

Problemindex Streckenzustand
(0: keine Probleme, 3: höchster Handlungsbedarf)

0,03

Wegweisung (Streckenanteil)

FGSV lückenlos 93 %

sonstige 7 %

nicht vorhanden 0 %

Charakteristik flache Flussroute; Radfernweg

Gesamteinschätzung sehr gut nutzbar

Empfehlung  ❚ Vermarktung weiterführen
 ❚ in Logo Routenbezeichnung integrieren

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf den sächsischen Abschnitt.

http://www.spreeradweg.de
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D12 / I-4 ODER-NEISSE-RADWEG

Grenzerfahrungen in der Oberlausitz

Verlauf Neiße zwischen Grenze zu Tschechien und Grenze zu Brandenburg

Website www.oder-neisse-radweg.de

Verantwortung Marketing Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien GmbH

Länge 119,0 km

Höhenunterschied Anfangspunkt – Endpunkt 141 m

Steigungsmeter hin 786

Steigungsmeter rück 927

Steigungsmeter je km (Minimalrichtung) 9

Führung (Streckenanteil) 
*)  Abschnitte ohne nahe Alternative;  

Handlungsbedarf insgesamt größer

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Weg fehlt*) 

26 %
74 %
0 %

Oberflächenmängel (Streckenanteil) 0 %

Problemindex Streckenzustand
(0: keine Probleme, 3: höchster Handlungsbedarf)

0,03

Wegweisung (Streckenanteil)

FGSV lückenlos 100 %

sonstige 0 %

nicht vorhanden 0 %

Charakteristik flache Flussroute; Radfernweg

Gesamteinschätzung sehr gut nutzbar

Empfehlung  ❚ Vermarktung weiterführen (auch im Rahmen des D-Netzes)

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf den sächsischen Abschnitt.

http://www.oder-neisse-radweg.de
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I-5 ZSCHOPAUTALRADWEG

Das sagenhafte Zschopautal

Verlauf Entlang der Zschopau vom Fichtelberg bis zur Mulde

Website -

Verantwortung Marketing Leipzig Tourismus und Marketing GmbH (LTM)

Länge 142,2 km

Höhenunterschied Anfangspunkt – Endpunkt 719 m

Steigungsmeter hin 2 091

Steigungsmeter rück 2 810

Steigungsmeter je km (Minimalrichtung) 27

Führung (Streckenanteil) 
*)  Abschnitte ohne nahe Alternative;  

Handlungsbedarf insgesamt größer

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Verkehrsführung unteschiedl.  
(Mischverk. / Radweg / Sonstiges) 
Weg fehlt*) 

30 %
15 %
55 %

0 %

Oberflächenmängel (Streckenanteil) 1 %

Problemindex Streckenzustand
(0: keine Probleme, 3: höchster Handlungsbedarf)

0,12

Wegweisung (Streckenanteil)

FGSV lückenlos 62 %

sonstige 37 %

nicht vorhanden 1 %

Charakteristik sehr steigungsreiche Flussroute; potenzieller Radfernweg

Gesamteinschätzung nutzbar

Empfehlung  ❚ Im Bereich Wolkenstein eine eindeutige, flussnahe Routenführung realisieren
 ❚ Wegweisung komplett auf FGSV umstellen
 ❚ Website einrichten
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I-6 RADFERNWEG SÄCHSISCHE MITTELGEBIRGE

Herausforderungen in beeindruckender Landschaft

Verlauf Plauen – Musikantenwinkel – Erzgebirge (u. a. Annaberg-Buchholz) – Elbtal –
Kirnitzschtal – Spree – Zittauer Gebirge – Zittau

Website -

Verantwortung Marketing noch zu bestimmen

Länge 502,0 km

Höhenunterschied Anfangspunkt – Endpunkt 86 m

Steigungsmeter hin 7 571

Steigungsmeter rück 7 657

Steigungsmeter je km (Minimalrichtung) 21

Führung (Streckenanteil) 
*)  Abschnitte ohne nahe Alternative;  

Handlungsbedarf insgesamt größer

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Verkehrsführung unteschiedl.  
(Mischverk. / Radweg / Sonstiges)
Weg fehlt*) 

28 %
19 %
53 %

0 %

Oberflächenmängel (Streckenanteil) 0 %

Problemindex Streckenzustand
(0: keine Probleme, 3: höchster Handlungsbedarf)

0,17

Wegweisung (Streckenanteil)

FGSV lückenlos 77 %

sonstige 15 %

nicht vorhanden 8 %

Charakteristik Gebirgsroute; potenzieller Radfernweg

Gesamteinschätzung gut nutzbar

Empfehlung  ❚ Träger für das Marketing bestimmen
 ❚ Logo überarbeiten: Integration Routenname
 ❚ Website einrichten
 ❚ Wegweisung komplettieren
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I-8 SÄCHSISCHE STÄDTEROUTE

In Sachsens Mitte

Verlauf Landesgrenze Thüringen – Glauchau – Chemnitz – Freiberg – Meißen – Kamenz –  
Bautzen – Görlitz

Website -

Verantwortung Marketing noch zu bestimmen

Länge 333,4 km

Höhenunterschied Anfangspunkt – Endpunkt 126 m

Steigungsmeter hin 3 386

Steigungsmeter rück 3 512

Steigungsmeter je km (Minimalrichtung) 14

Führung (Streckenanteil) 
*)  Abschnitte ohne nahe Alternative;  

Handlungsbedarf insgesamt größer

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Verkehrsführung unteschiedl.  
(Mischverk. / Radweg / Sonstiges) 
Weg fehlt*) 

48 %
24 %
28 %

0 %

Oberflächenmängel (Streckenanteil) 1 %

Problemindex Streckenzustand
(0: keine Probleme, 3: höchster Handlungsbedarf)

0,13

Wegweisung (Streckenanteil)

FGSV lückenlos 48 %

sonstige 36 %

nicht vorhanden 16 %

Charakteristik relativ steigungsreiche Vorgebirgsroute mit städtetouristischen Höhepunkten; Radfernweg

Gesamteinschätzung gut nutzbar

Empfehlung  ❚ Träger für das Marketing bestimmen
 ❚ Logo überarbeiten: höhere Aussagefähigkeit, Integration Routenname
 ❚ Website einrichten
 ❚ Wegweisung komplettieren
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I-10 ELSTERRADWEG

Die Vier-Länder-Flusstour

Verlauf Entlang der Elster von Tschechien bis Thüringen und  
von Sachsen-Anhalt bis Sachsen-Anhalt

Website www.elsterradweg.de

Verantwortung Marketing Tourismusverband »Vogtland« e. V.

Lage Abschnitt Vogtland Abschnitt Leipzig

Länge 72,7 km 47,6 km

Höhenunterschied Anfangspunkt – Endpunkt 218 m 39 m

Steigungsmeter hin 1 119 323

Steigungsmeter rück 1 337 284

Steigungsmeter je km (Minimalrichtung) 25 5

Führung (Streckenanteil) 
*)  Abschnitte ohne nahe Alternative;  

Handlungsbedarf insgesamt größer

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Verkehrsführung unteschiedl.  
(Mischverk. / Radweg / Sonstiges) 
Weg fehlt*) 

0 %
0 %

100 %

0 %

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Weg fehlt*)

12 %
88 %
0 %

Oberflächenmängel (Streckenanteil) 0 % 17 %

Problemindex Streckenzustand
(0: keine Probleme, 3: höchster Handlungsbedarf)

- 0,24

Wegweisung (Streckenanteil)

FGSV lückenlos 49 % 100 %

sonstige 51 % 0 %

nicht vorhanden 0 % 0 %

Charakteristik z. T. steigungsreiche Flussroute, Radfernweg z. T. steigungsreiche Flussroute, Radfernweg

Gesamteinschätzung nutzbar, z. T. Qualitätsmängel nutzbar, z. T. Qualitätsmängel

Empfehlung  ❚ Wegenutzung rechtlich sichern und Wege ausbauen
 ❚ Wegweisung im Bereich Vogtland auf FGSV-Standard bringen
 ❚ perspektivisch gemeinsames Marketing mit den anderen Bundesländern aufbauen

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf den sächsischen Abschnitt

http://www.elsterradweg.de
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I-11 FROSCHRADWEG

Heide-Teich-Landschaft der Oberlausitz

Verlauf Bad Muskau – Hoyerswerda – Bernsdorf – Niesky – Bad Muskau (Rundweg)

Website www.radwandern-oberlausitz.de

Verantwortung Marketing Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien GmbH

Länge 268,7 km

Höhenunterschied Anfangspunkt – Endpunkt 0 m

Steigungsmeter hin 1 680

Steigungsmeter rück 1 680

Steigungsmeter je km (Minimalrichtung) 7

Führung (Streckenanteil) 
*)  Abschnitte ohne nahe Alternative;  

Handlungsbedarf insgesamt größer

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Verkehrsführung unteschiedl.  
(Mischverk. / Radweg / Sonstiges) 
Weg fehlt*) 

49 %
50 %
1 %

0 %

Oberflächenmängel (Streckenanteil) 4 %

Problemindex Streckenzustand
(0: keine Probleme, 3: höchster Handlungsbedarf)

0,09

Wegweisung (Streckenanteil)

FGSV lückenlos 100 %

sonstige 0 %

nicht vorhanden 0 %

Charakteristik Flachlandroute, naturnah; Radfernweg

Gesamteinschätzung gut nutzbar

Empfehlung  ❚ Logo überarbeiten: Integration Routenname
 ❚ Wegweisung auf FGSV-Standard bringen
 ❚ Vermarktung weiterführen

http://www.radwandern-oberlausitz.de
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D4 MITTELLAND-ROUTE

Verlauf
Landesgrenze Thüringen – Glauchau – Chemnitz – Freiberg – Dresden – 
Neustadt / Sa. – Neugersdorf – Zittau

Website -

Verantwortung Marketing kein Eintrag

Länge 295,4 km

Höhenunterschied Anfangspunkt – Endpunkt 51 m

Steigungsmeter hin 3 330

Steigungsmeter rück 3 381

Steigungsmeter je km (Minimalrichtung) 16

Führung (Streckenanteil) 
*)  Abschnitte ohne nahe Alternative;  

Handlungsbedarf insgesamt größer

Mischverkehr 
Radverkehrsanl. 
Verkehrsführung unteschiedl.  
(Mischverk. / Radweg / Sonstiges) 
Weg fehlt*) 

41 %
32 %
27 %

0 %

Oberflächenmängel (Streckenanteil) 0 %

Problemindex Streckenzustand
(0: keine Probleme, 3: höchster Handlungsbedarf)

0,11

Wegweisung (Streckenanteil)

FGSV lückenlos 52 %

sonstige 27 %

nicht vorhanden 21 %

Charakteristik relativ steigungsreiche Vorgebirgsroute mit städtetouristischen Höhepunkten; Radfernweg

Gesamteinschätzung nutzbar

Empfehlung  ❚ Wegweisung komplettieren, modernisieren und mit D-Netz-Logo versehen
 ❚ länderübergreifend vermarkten

Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf den sächsischen Abschnitt.
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Anlage 3.2 Regionale Hauptradrouten

Nr. Name (Klammer: nur 
Arbeitsbezeichnung)

von  
(in Sachsen)

nach  
(in Sachsen)

Gesamtlänge
(km)

überwiegende Art 
der Führung

Wegweisung Gesamtein-
schätzung

Empfehlung

II-01 Radroute Kohle |  
Dampf | Licht

Landesgrenze  
Sachsen-Anhalt

Markkleeberg 46 Straßen und Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ vermarkten

II-02 Neuseenland-Radroute Markkleeberg Markkleeberg 
(Rundweg)

99 Straßen und Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Einzelmängel beseitigen
 ❚ vermarkten

II-03 Altenburg-Colditz- 
Radroute

Talsperre Schömbach Colditz 39 Straßen und Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Einzelmängel beseitigen
 ❚ vermarkten

II-04 Floßkanal Nünchritz Landesgrenze 
Brandenburg

19 Wege nicht FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ vermarkten

II-05 Mulde-Elbe-Radroute Strehla Trebsen / Mulde 44 Straßen und Wege großteils FGSV eingeschränkt  
nutzbar

 ❚ Wegeplanungen umsetzen (Bahntrassenradweg 
Oschatz – Strehla) und Wegequalität verbessern

 ❚ Wegweisungsplanung in Strehla umsetzen
II-06 Jahnatal-Radroute Riesa Großsteinbach 35 Wege nicht FGSV eingeschränkt  

nutzbar
 ❚ Wegequalität verbessern  

(insbesondere ausreichende Breite sicherstellen)
 ❚ Wegweisung verbessern

II-07 Dahlener-Heide-Radroute Torgau Wurzen 39 Straßen und Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ vermarkten
II-08 Radroute  

An der Silberstraße
Dresden Zwickau 229 Straßen und Wege teilweise  

vorhanden
gut nutzbar  ❚ Wegweisung vervollständigen

 ❚ vermarkten
II-09 (Mittelgebirge –  

Silberstraße)
Wilkau - Haßlau Eibenstock 39 Straßen und Wege fehlt schwierig  

nutzbar
 ❚ Wegeplanungen umsetzen
 ❚ Wegweisung realisieren
 ❚ über Name entscheiden

II-10 (Mulde – Lichtenstein – 
Silberstraße)

Glauchau Langenweißbach 38 Wege fehlt großteils schwierig  
nutzbar

 ❚ Wegeplanungen umsetzen
 ❚ Wegweisung realisieren
 ❚ ggf. auf Name verzichten

II-11 (Chemnitz – Karlovy Vary) Chemnitz Landesgrenze  
Tschechien

74 Straßen und Wege fehlt großteils schwierig  
nutzbar

 ❚ Wegeplanungen umsetzen
 ❚ Wegweisung realisieren
 ❚ Name endgültig festlegen

II-12 (Mulde – Chemnitz –  
Mittelgebirge)

Tannenberg Wechselburg 68 Straßen teilweise FGSV teilweise  
nutzbar

 ❚ Wegeplanungen umsetzen (z. T. Nachnutzung  
Eisenbahnstrecke)

 ❚ Wegweisung vervollständigen
 ❚ über Name entscheiden

II-13 (Chemnitz –  
Zschopautalradweg)

Chemnitz Lichtenwalde 10 Straßen nicht FGSV gut nutzbar  ❚ Wegequalität verbessern
 ❚ Wegweisung verbessern
 ❚ ggf. auf Name verzichten

II-14 Flöhatalradweg Flöha Landesgrenze  
Tschechien

64 Straßen teilweise  
vorhanden

eingeschränkt  
nutzbar

 ❚ Steigungen minimieren und Wegemängel beseitigen
 ❚ Wegweisung vervollständigen

II-15 (Pillnitz – Städteroute) Dresden-Pillnitz Dresden-Schönborn 23 Wege und Straßen teilweise  
FGSV

teilweise  
nutzbar

 ❚ Wegeplanungen umsetzen
 ❚ Wegweisung vervollständigen
 ❚ ggf. auf Name verzichten

II-16 (Meißen – Osterzgebirge) Landesgrenze 
Tschechien

Meißen 111 Wege und Straßen teilweise  
vorhanden

teilweise  
nutzbar

 ❚ Wegeplanungen umsetzen
 ❚ Wegweisung realisieren
 ❚ über Name entscheiden

II-17 Leipzig-Elbe-Radroute Leipzig Schirmenitz (Elbe) 79 Straßen und Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Führung des Radverkehrs verbessern 
(straßenbegleitende Radwege)

 ❚ vermarkten
II-18 (Elbe – Städteroute) Sörnewitz Moritzburg 20 Wege und Straßen nicht FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisungsplanung umsetzen

 ❚ über Name entscheiden

II-19 (Altenberg – Freital /  
Silberstraße)

Landesgrenze  
Tschechien

Freital 41 Straßen und Wege fehlt gut nutzbar  ❚ Einzelmängel beseitigen
 ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ über Name entscheiden

II-20 Röderradroute Rammenau Landesgrenze  
Brandenburg

99 Straßen und Wege teilweise FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ vermarkten

II-22 Tour Brandenburg Landesgrenze  
Brandenburg

Landesgrenze  
Brandenburg

13 Wege großteils FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisung vervollständigen
 ❚ Vermarktung durch Brandenburg

II-23 Parthe-Mulde-Radroute Leipzig Grimma 50 Straßen und Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Einzelmängel beseitigen
 ❚ vermarkten

II-24 Zwickau – Greiz Zwickau Landesgrenze  
Thüringen

27 Wege fehlt gut nutzbar  ❚ Logo entwerfen
 ❚ Wegweisung realisieren
 ❚ vermarkten

II-25 (Thermalbad Wiesenbad –  
Oberwiesental)

Landesgrenze  
Tschechien

Thermalbad  
Wiesenbad

44 Straßen FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Einzelmängel beseitigen
 ❚ über Name entscheiden

II-26 Striegistal-Radroute Brand-Erbisdorf Niederstriegis 45 Wege und Straßen fehlt nicht nutzbar  ❚ Wegeplanungen umsetzen (nahe an Striegis, z. T. 
Nachnutzung Eisenbahnstrecke)

 ❚ Wegweisung realisieren

II-27 Torgischer Radweg Torgau Delitzsch 67 Wege FGSV lückenlos eingeschränkt 
nutzbar

 ❚ Wegequalität verbessern
 ❚ vermarkten

II-28 Elster-Saale-Radwanderweg Leipzig Landesgrenze  
Sachsen-Anhalt

19 Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Logo entwerfen
 ❚ vermarkten

II-29 Euregio Egrensis Landesgrenze  
Thüringen

Landesgrenze  
Tschechien

112 Straßen teilweise FGSV gut nutzbar  ❚ Wegeplanungen umsetzen und Umleitungenaufheben
 ❚ Wegweisung verbessern
 ❚ vermarkten

II-30 Napoleonweg Stolpen Rathmannsdorf 17 Straßen fehlt eingeschränkt 
nutzbar

 ❚ Wegeplanungen umsetzen  
(straßenbegleitende Radwege)

 ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ Logo entwerfen

II-31 Dresden – Bastei Dresden-Schönfeld Niederrathen (Bastei) 21 Straßen und Wege teilweise  
vorhanden

gut nutzbar  ❚ Führung des Radverkehrs verbessern  
(straßenbegleitende Radwege)

 ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ Logo entwerfen

II-32 Historische Poststraße Pirna Gottgetreu 30 Straßen und Wege fehlt gut nutzbar  ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ Logo entwerfen

II-33 (Elster – Röder) Skassa Landesgrenze  
Brandenburg

17 Straßen nicht FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ über Name entscheiden

II-34 Elbe-Mulde-Weg Döbeln Zehren 29 Straßen teilweise FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ vermarkten

II-35 Tissaer Wände – Bastei Landesgrenze  
Tschechien

Niederrathen (Bastei) 40 Straßen fehlt gut nutzbar  ❚ Wegeplanungen umsetzen (straßenbegleitende Radwege)
 ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ Logo entwerfen

II-36 Sorbische Impressionen Panschwitz-Kuckau Radisch 51 Straßen teilweise FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisung verbessern
 ❚ vermarkten

II-37 Krabatradweg Wittichenau Wittichenau  
(Rundweg)

92 Straßen und Wege großteils FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisung verbessern
 ❚ vermarkten

II-38 Königsbrücker Heide Landesgrenze  
Brandenburg

Landesgrenze Bran-
denburg (Rundweg)

44 Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Wegweisung gegebenenfalls aktualisieren
 ❚ vermarkten

II-39 Seenland-Route Landesgrenze  
Brandenburg

Landesgrenze Bran-
denburg (Rundweg)

135 Wege großteils FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisung verbessern
 ❚ vermarkten
 ❚ Wegeplanungen umsetzen (LMBV, Landestal-

sperrenverwaltung) und Umleitungen aufheben

II-40 Kreisbahnradweg Niederseifersdorf Görlitz 15 Wege teilweise FGSV eingeschränkt 
nutzbar

 ❚ erlauf klären
 ❚ Wegweisung vervollständigen

II-41 Wolfsradweg Landesgrenze Polen Kromlau 62 Wege teilweise FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisung verbessern
 ❚ vermarkten

II-42 (Saubachtal – Salzstraße) Radeburg Klipphausen 32 Straßen und Wege nicht FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ über Name entscheiden (verknüpft nicht mehr  

mit Salzstraße)

II-43 Musikantenradweg Bad Elster Klingenthal 28 Wege nicht FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisung verbessern
 ❚ vermarkten

II-45 (Malter – Kreischa – Pirna) Dippoldiswalde- 
Paulsdorf

Pirna 30 Straßen und Wege fehlt schwierig  
nutzbar

 ❚ Verlauf abstimmen
 ❚ Wegeplanungen und Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ über Name entscheiden

II-46 Niederlausitzer Bergbautour Zerre Zerre (Rundweg) 52 Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Wegweisung gegebenenfalls aktualisieren
 ❚ Vermarktung durch Brandenburg

II-47 Rübezahlradweg Bad Schandau |
Großschöna (Grenze CZ)

Hinterhermsdorf (Grz. 
CZ) | Zittau (Grz. CZ)

49 Straßen und Wege teilweise FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisung vervollständigen
 ❚ gemeinsam mit Nachbarn vermarkten

II-48 (Elbe – Oberlausitz) Heidenau-Birkwitz Berthelsdorf 44 Straßen und Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ vermarkten (gegebenenfalls nur als Teil der D-Route D4)

II-49 Hohe Straße Pirna Landesgrenze  
Tschechien

31 Straßen fehlt gut nutzbar  ❚ Wegweisungsplanung umsetzen
 ❚ Logo entwerfen

II-50 Radweg Berlin – Leipzig Leipzig Landesgrenze  
Sachsen-Anhalt

42 Straßen FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Wegequalität verbessern
 ❚ Vermarktung als Gesamtprodukt Berlin Leipzig

II-51 Döllnitztal-Radroute Oschatz Wermsdorf 24 Straßen und Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ vermarkten

II-52 Karlsroute Chemnitz Landesgrenze 
Tschechien

75 Wege und Straßen teilweise  
vorhanden

gut nutzbar  ❚ Einzelmängel beseitigen
 ❚ Wegweisung vervollständigen
 ❚ vermarkten

II-54 Pleißeradweg Leipzig |
Landesgrenze  
Thüringen

Landesgrenze  
Thüringen | 
Zwickau

52 Wege FGSV lückenlos eingeschränkt 
nutzbar

 ❚ vermarkten
 ❚ Wegeplanungen umsetzen (Landestalsperren-

verwaltung) und Umleitung aufheben

II-55 Göltzschtalradweg Landesgrenze  
Thüringen

Klingenthal 53 Straßen und Wege nicht FGSV eingeschränkt 
nutzbar

 ❚ Wegweisung verbessern
 ❚ Wegeplanungen umsetzen (nahe an Göltzsch) und 

Umleitungen aufheben

II-56 (Falkenstein – Oelsnitz) Falkenstein / Vogtland Oelsnitz / Vogtland 26 Wege nicht FGSV gut nutzbar  ❚ Wegweisung verbessern
 ❚ über Name entscheiden

II-57 Preßnitztalradweg Wolkenstein Landesgrenze  
Tschechien

24 Straßen und Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ Einzelmängel beseitigen
 ❚ vermarkten

II-58 Müglitztalradweg Pirna Landesgrenze 
Tschechien

39 Straßen fehlt teilweise  
nutzbar

 ❚ Verlauf abstimmen (Dohna Weesenstein) und  
Wegeplanungen umsetzen (straßenbegl. Radwege)

 ❚ Logo entwerfen
 ❚ Wegweisung realisieren

II-59 EV13 Landesgrenze Bayern Landesgrenze  
Bayern

21 Straßen und Wege teilweise  
vorhanden

gut nutzbar  ❚ Wegweisung vervollständigen
 ❚ bundesund europaweite Vermarktung

II-60 Schwarze-Elster-Radweg Rauschwitz Landesgrenze  
Brandenburg

69 Wege und Straßen FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ vermarkten
 ❚ Wegeplanungen umsetzen (Landestalsperren-

verwaltung) und Umleitung aufheben

II-62 Talsperrentour Lauta Lichtenberg /  
Erzgebirge

43 Straßen und Wege fehlt gut nutzbar  ❚ Wegweisung realisieren
 ❚ vermarkten

II-63 Wyhratalradroute Neukieritzsch Talsperre Schömbach 29 Wege und Straßen teilweise  
vorhanden

teilweise  
nutzbar

 ❚ länderübergreifend Verlauf abstimmen
 ❚ Wegweisung vervollständigen
 ❚ Logo entwerfen

II-64 Floezradweg Zwickau Oelsnitz / Erzgebirge 23 Straßen und Wege fehlt eingeschränkt 
nutzbar

 ❚ Wegequalität verbessern
 ❚ Wegweisung realisieren

II-65 (Elster-Saale-Kanal) Leipzig Landesgrenze  
Sachsen-Anhalt

15 fehlt fehlt nicht nutzbar  ❚ Wegeplanungen umsetzen
 ❚ Wegweisung realisieren

II-66 Berlin – Dresden Landesgrenze  
Brandenburg

Dresden 45 Straßen und Wege fehlt eingeschränkt 
nutzbar

 ❚ Verantwortlichkeiten klären und länderübergreifend 
Verlauf abstimmen

 ❚ Wegweisung realisieren

II-67 Grüner Ring Leipzig Leipzig Leipzig (Rundweg) 134 Straßen und Wege FGSV lückenlos gut nutzbar  ❚ vermarkten
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